
Fachgespräch LEA AG Gymnasium 26. 06.2017  S. 1 / 6 

Protokoll Fachgespräch der LEA AG Gymnasium 26.06.2017 

Referenten:  

- Hr. J. Freese (SenBJF – Referent für Grundsatzangelegenheiten der Gymnasien und gymnasialen Oberstufen, II D 3),  

- Hr. R. Treptow (Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren des Landes Berlin e.V. – VOB) 

Teilnehmer: Eltern(vertreter) s. Teilnehmerliste 

Ort: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin, Raum 5C39 

Datum: Montag, 26. Juni 2017, 19.00 – 21:00 Uhr 

TOP 1 – Aktualisierung der VO-GO 

Herr Freese erläutert die Rationale für die aktuelle Novelle der Verordnung über die gymnasiale 

Oberstufe Berlin (VO-GO) durch SenBJF: 

 Die bisherige VO-GO war nicht immer eindeutig, Klärung war Ziel der Überarbeitung. 

 So wurden u.a. nun die Regelungen zu Einbringe- und Belegverpflichtungen sauber getrennt. 

 Weiterhin gab es diverse redaktionelle Überarbeitungen und Begriffsbereinigungen. 

Anhand des mit der Einladung versandten Entwurfs (Stand 31.05.2017 – siehe Anlage) wurden 

Fragen erörtert und von Herrn Freese erläutert: 

 Die Neuregelung zu Sport in §13 beseitigt die Ungerechtigkeit, dass 1 Theorie-Kurs weniger 

eingebracht werden kann, wenn man Sport als Prüfungsfach (PF) wählt. 

 Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Fremdsprachenunterricht wird nun im 

Zeugnis ausgewiesen, wobei die Angaben zur 1. und 2. Fremdsprache Umsetzung einer Vorgabe 

der Kultusministerkonferenz (KMK) sind. Weitere Fremdsprachen können auf Antrag 

ausgewiesen wird, wobei auf Nachfrage klargestellt wird, dass hierbei grundsätzlich ein 

individueller Antrag eines Schülers/Elternteils gemeint ist. Empfohlen wird, dass die Schule 

weiterhin Vorbereitungskurse für individuelle Zertifikate anbietet. Gemeinsame Europäische 

Referenzrahmen klassifiziert auch lediglich das Niveau, auf dem unterrichtet wurde – nicht die 

individuelle Leistung. 

 In §20 sind die parallel verwendeten historischen Begriffe „Ergänzungskurs“, „Seminarkurs“ und 

„Zusatzkurs“ nunmehr eliminiert, es wird nur noch von „Zusatzkursen“ gesprochen. 

 §25/26: Redaktionelle Änderungen zur Trennung und zur restlichen VO-GO konsistenten Klärung 

von Belegverpflichtungen (§25) und Verpflichtungen / Beschränkungen zum Einbringen in die 

Gesamtqualifikation (§26). 

 §24 zum Modell freiwilliger 3. Leistungskurs und darauf basierende Prüfungen  siehe TOP 2. 

TOP 2 – Update zum Roll-out des Modells 3 Leistungskurse 

Herr Freese fasst die Eckpunkte der flächendeckenden Einführung eines optionalen Angebots eines 

freiwilligen dritten Leistungskurses zusammen, in Ausweitung eines erfolgreichen Schulversuchs, die 

in der nun vorliegenden VO-GO-Novelle festgeschrieben wird. Die Schulen durften sich hierauf aber 

bereits während des laufenden Schuljahres vorbereiten und können schon zum kommenden 

Schuljahr (ab September 2017) mit diesem Angebot starten. Die Grundzüge des Modells sind 

ausführlich in der vorigen Sitzung der AG Gymnasium behandelt worden (siehe Zusammenfassung 

der Sitzung vom 06.10.2016). Zur Darstellung der Hintergründe und Motivation für den Roll-Out 

übergibt er an Herrn Treptow, der als Schulleiter am Rosa-Luxemburg-Gymnasium (RLG) dieses 
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II. VO-GO 
Alte Fassung Neue Fassung 


 
Inhaltsübersicht 


 
< 
 
Kapitel 3 
Qualifikationsphase 
§ 19 Fächer und Aufgabenfelder 
§ 20 Kurse und Kursfolgen 
§ 21 Schullaufbahn 
§ 22 Kurswahl 
§ 23 Wahl der Prüfungsfächer 
§ 24  (aufgehoben) 
§ 25 Belegverpflichtungen  
§ 26 Gesamtqualifikation 
§ 27 Rücktritt 
 
< 
 
Anlagen 
Anlage 1 a Stundentafel der Einführungs-


phase an der Integrierten Se-
kundarschule  


Anlage 1 b Stundentafel der Einführungs-
phase am beruflichen Gymna-
sium 


Anlage 2 Tabelle für die Bildung eines 
Prüfungsergebnisses bei 
schriftlicher und mündlicher  
Prüfung (Verhältnis 2:1) 


Anlage 3 Tabelle zur Ermittlung der Abi-
turdurchschnittsnote 


Anlage 4  Tabelle zur Ermittlung der 
Durchschnittsnote für den 
schulischen Teil der   
Fachhochschulreife 


Anlage 5 Zulässige Prüfungsfachkom-
binationen an beruflichen 
Gymnasien 


 


 
Inhaltsübersicht 


 
< 
 
Kapitel 3 
Qualifikationsphase 
§ 19 Fächer und Aufgabenfelder 
§ 20 Kurse und Kursfolgen 
§ 21 Schullaufbahn 
§ 22 Kurswahl 
§ 23 Wahl der Prüfungsfächer 
§ 24  Freiwillige Belegung von drei Leis-
tungskursen 
§ 25 Belegverpflichtungen  
§ 26 Gesamtqualifikation 
§ 27 Rücktritt 
 
< 
 
Anlagen 
Anlage 1 a Stundentafel der Einfüh-


rungsphase an der Integrier-
ten Sekundarschule  


Anlage 1 b Stundentafel der Einfüh-
rungsphase am beruflichen 
Gymnasium 


Anlage 2 Tabelle für die Bildung eines 
Prüfungsergebnisses bei 
schriftlicher und mündlicher  
Prüfung (Verhältnis 2:1) 


Anlage 3 Tabelle zur Ermittlung der 
Abiturdurchschnittsnote 


Anlage 4  Tabelle zur Ermittlung der 
Durchschnittsnote für den 
schulischen Teil der   
Fachhochschulreife 


Anlage 5 Zulässige Prüfungsfachkom-
binationen an beruflichen 
Gymnasien 


Anlage 6           Zuordnung der GeR-
Niveaustufen zu den einzelnen Jahrgangs-
stufen in der gymnasialen Oberstufe 


 
 


§ 3 
Pflicht zur Kurswahl und Teilnahme am 


Unterricht 
 
(1) Die Schülerinnen und Schüler wählen zu 
den von der Schule festgesetzten Terminen 
die Kurse der Einführungsphase oder der 
Qualifikationsphase aus. Unter den gewähl-
ten Kursen müssen sich alle Pflichtkurse 


 
§ 3 


Pflicht zur Kurswahl und Teilnahme am 
Unterricht 


 
(1) Die Schülerinnen und Schüler wählen zu 
den von der Schule festgesetzten Terminen 
die Kurse der Einführungsphase (Wahl-
pflichtkurse) oder der Qualifikationsphase 
aus. Unter den gewählten Kursen der Quali-
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(Leistungskurse und Pflichtgrundkurse) be-
finden. Die Auswahl der Kurse ist auf das 
Unterrichtsangebot der eigenen Schule und 
gegebenenfalls kooperierender Schulen be-
schränkt. Bei ausgebliebener, unvollständi-
ger oder nicht realisierbarer Kurswahl be-
stimmt die Schule im Rahmen der organisa-
torischen Möglichkeiten unter Berücksichti-
gung der Wünsche der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler und der Erfordernisse 
ihrer Schullaufbahn die zu besuchenden 
Kurse. 
 
U 
 
(3) Die Schülerinnen und  Schüler sind zur 
Teilnahme an dem sich aus der Stundentafel 
ergebenden Unterricht der Einführungspha-
se, den Pflicht- und Wahlkursen der Qualifi-
kationsphase sowie den sonstigen verbindli-
chen schulischen Veranstaltungen bis zu 
deren regulärem Ende verpflichtet. Werden 
für das Fernbleiben vom Unterricht oder für 
das Nichterbringen von Leistungen Gründe 
genannt, die von der Schülerin oder dem 
Schüler nicht zu vertreten sind, so sind diese 
unverzüglich darzulegen. Die Schule kann 
die Vorlage eines geeigneten Nachweises, in 
Krankheitsfällen eines ärztlichen Attestes, 
verlangen. Bei Versäumnis eines Klausur-
termins in der Qualifikationsphase muss der 
Nachweis innerhalb von drei Unterrichtsta-
gen nach dem versäumten Klausurtermin in 
der Schule eingegangen sein. 
 


fikationsphase müssen sich alle verpflich-
tend zu belegende Leistungskurse und 
Grundkurse befinden. Die Auswahl der Kur-
se ist auf das Unterrichtsangebot der eige-
nen Schule und gegebenenfalls kooperie-
render Schulen beschränkt. Bei ausgeblie-
bener, unvollständiger oder nicht realisier-
barer Kurswahl bestimmt die Schule im 
Rahmen der organisatorischen Möglichkei-
ten unter Berücksichtigung der Wünsche 
der betroffenen Schülerinnen und Schüler 
und der Erfordernisse ihrer Schullaufbahn 
die zu besuchenden Kurse. 
U 
 
(3) Die Schülerinnen und  Schüler sind zur 
Teilnahme an dem sich aus der Stundenta-
fel ergebenden Unterricht der Einführungs-
phase und den belegten Kursen der Qualifi-
kationsphase sowie den sonstigen verbindli-
chen schulischen Veranstaltungen bis zu 
deren regulärem Ende verpflichtet. Werden 
für das Fernbleiben vom Unterricht oder für 
das Nichterbringen von Leistungen Gründe 
genannt, die von der Schülerin oder dem 
Schüler nicht zu vertreten sind, so sind die-
se unverzüglich darzulegen. Die Schule 
kann die Vorlage eines geeigneten Nach-
weises, in Krankheitsfällen eines ärztlichen 
Attestes, verlangen. Bei Versäumnis eines 
Klausurtermins in der Qualifikationsphase 
muss der Nachweis innerhalb von drei Un-
terrichtstagen nach dem versäumten Klaus-
urtermin in der Schule eingegangen sein. 
 
 


 
§ 6 


Aufnahme in besonderen Fällen 
 


U 
 
(4) Die Aufnahme in die gymnasiale Oberstu-
fe gemäß Absatz 1 bis 3 setzt weiter voraus, 
dass 
 


1. die Schülerinnen und Schüler an der 
aufnehmenden Schule ihren Bil-
dungsgang fortsetzen und gegebe-
nenfalls unter Anrechnung der bereits 
in der gymnasialen Oberstufe ver-
brachten Zeit und der dabei erbrach-
ten Leistungen im Rahmen der 
Höchstverweildauer gemäß § 2 Abs. 
5 erfolgreich abschließen können, 
 


 
§ 6 


Aufnahme in besonderen Fällen 
 


U 
 
(4) Die Aufnahme in die gymnasiale Ober-
stufe gemäß Absatz 1 bis 3 setzt weiter vo-
raus, dass 
 


1. die Schülerinnen und Schüler an der 
aufnehmenden Schule ihren Bil-
dungsgang fortsetzen und gegebe-
nenfalls unter Anrechnung der be-
reits in der gymnasialen Oberstufe 
verbrachten Zeit und der dabei er-
brachten Leistungen im Rahmen der 
Höchstverweildauer gemäß § 2 Abs. 
5 erfolgreich abschließen können, 
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2. die Schülerinnen und Schüler beim 
Eintritt in die gymnasiale Oberstufe 
das 20. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, wobei bei Vorliegen einer 
besonderen Härte von der Schulauf-
sichtsbehörde eine Überschreitung 
der Altersgrenze zugelassen werden 
kann, 


 
3. Bewerberinnen und Bewerber nicht-


deutscher Herkunftssprache sich be-
rechtigt im Land Berlin aufhalten und 
die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift so beherrschen, dass sie dem 
Unterricht folgen können. 
 


U 
 
 


2. die Schülerinnen und Schüler beim 
Eintritt in die gymnasiale Oberstufe 
das 20. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, wobei bei Vorliegen ei-
ner besonderen Härte von der 
Schulaufsichtsbehörde eine Über-
schreitung der Altersgrenze zuge-
lassen werden kann, 
 


3. Bewerberinnen und Bewerber nicht-
deutscher Herkunftssprache sich be-
rechtigt im Land Berlin aufhalten und 
die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift so beherrschen, dass sie 
dem Unterricht folgen können. 
 


U 
 
 
 


 
§ 13 


Sport 
 
U 
 
(3) Die Verpflichtungen gemäß § 25 können 
nicht mit Kursen in Sporttheorie und im 
Blockunterricht erteilten Kursen erfüllt wer-
den.  
 
(4) Ist Sport Prüfungsfach, sind zwei Pflicht-
kurse in Sporttheorie und in jedem Kurshalb-
jahr ein Pflichtkurs Sportpraxis zu belegen. 
In den ersten Block der Gesamtqualifikation 
(§ 26 Abs. 1 Nr.1) eingebracht werden müs-
sen 
 


1. bei Sport als Prüfungsfach ein Kurs 
Sporttheorie sowie drei Kurse Sport-
praxis aus dem ersten bis vierten 
Kurshalbjahr, 
 


2. bei Sport als fünfter Prüfungskom-
ponente der zuletzt belegte Kurs in 
Sporttheorie oder, 
 


3. wenn Sport sowohl Prüfungsfach als 
auch fünfte Prüfungskomponente 
(besondere Lernleistung) ist, der zu-
letzt belegte Kurs in Sporttheorie und 
drei Kurse Sportpraxis aus dem ers-
ten bis vierten Kurshalbjahr. 


 
Darüber hinaus können nach Maßgabe des § 
26 Absatz 3 Nummer 4 weitere Kurse in die 


 
§ 13 


Sport 
 
U 
 
(3) Die Belegverpflichtungen gemäß § 25 
können nicht mit Kursen in Sporttheorie und 
im Blockunterricht erteilten Kursen erfüllt 
werden.  
 
(4) Ist Sport nicht Prüfungsfach oder Refe-
renzfach der 5. Prüfungskomponente, müs-
sen vier Kurse Sportpraxis belegt werden. 
Es besteht keine Einbringungsverpflichtung. 
In den ersten Block der Gesamtqualifikation 
können bis zu vier Sportkurse, darunter 
höchstens zwei Kurse Sporttheorie einge-
bracht werden. 
 
(5) Ist Sport Prüfungsfach oder Referenz-
fach der 5. Prüfungskomponente, sind zwei 
Kurse in Sporttheorie und in jedem Kurs-
halbjahr ein Kurs Sportpraxis zu belegen. 
Es gelten folgende Regelungen für das Ein-
bringen in den ersten Block der Gesamtqua-
lifikation (§ 26 Abs. 1 Nr. 1): 
  


1. Ist Sport Prüfungsfach, müssen ein 
Kurs Sporttheorie sowie drei Kurse 
Sportpraxis eingebracht werden. 
Darüber hinaus kann ein weiterer 
Kurs Sportpraxis oder -theorie ein-
gebracht werden. 
 


2. Ist Sport Referenzfach der fünften 
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Gesamtqualifikation eingebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Im Prüfungsfach Sport wird eine beson-
dere Fachprüfung mit einem praktischen und 
einem theoretischen Abschnitt durchgeführt, 
die insgesamt als mündliche Prüfung gilt. Die 
Leistungen im praktischen Teil und im theo-
retischen Teil werden im Verhältnis 2 zu 1 zu 
einem Gesamtergebnis zusammengefasst. 
 
(6) Kann eine Schülerin oder ein Schüler mit 
Sport als Prüfungsfach aus gesundheitlichen 
Gründen im vierten Kurshalbjahr nicht an 
Sportpraxis teilnehmen und damit die erfor-
derlichen Leistungen nicht erbringen, so 
kann auf Antrag entweder der Kurs ohne 
Bewertung bleiben oder im folgenden Schul-
halbjahr nachgeholt oder eine Änderung ge-
mäß Absatz 7 Nr. 4 gestattet werden; über 
einen entsprechenden Antrag entscheidet 
die Schulleiterin oder der Schulleiter. Ein 
Sportpraxiskurs kann jedoch nur dann ohne 
Bewertung bleiben, wenn drei andere Sport-
praxiskurse eingebracht werden können. Soll 
der Kurs nachgeholt werden, findet die 
Sportprüfung im nächsten Schulhalbjahr zu 
den entsprechenden Terminen statt; zur Prü-
fungsvorbereitung ist die Teilnahme am Un-
terricht des folgenden Jahrgangs auch in den 
übrigen Prüfungsfächern ohne Leistungsbe-
wertung zu gestatten. 
 
(7) Ist die Prüfungsfähigkeit nach Eintritt in 
die Prüfung nicht nur kurzfristig beeinträch-


Prüfungskomponente, muss nur der 
zuletzt belegte Kurs in Sporttheorie 
eingebracht werden. Darüber hinaus 
können vier weitere Sportkurse ein-
gebracht werden, von denen einer 
ein Theoriekurs sein kann. 
 


3. Ist Sport sowohl Prüfungsfach als 
auch Referenzfach der fünften Prü-
fungskomponente (besondere Lern-
leistung), müssen der zuletzt belegte 
Kurs in Sporttheorie und drei Kurse 
Sportpraxis eingebracht werden. 
Darüber hinaus kann ein weiterer 
Kurs Sportpraxis oder -theorie ein-
gebracht werden. 


 
Darüber hinaus können nach Maßgabe des 
§ 26 Absatz 3 Nummer 4 höchstens zwei 
weitere Zusatzkurse belegt, aber nicht ein-
gebracht werden. 
 
(6) Im Prüfungsfach Sport wird eine beson-
dere Fachprüfung mit einem praktischen 
und einem theoretischen Abschnitt durchge-
führt, die insgesamt als mündliche Prüfung 
gilt. Die Leistungen im praktischen Teil und 
im theoretischen Teil werden im Verhältnis 2 
zu 1 zu einem Gesamtergebnis zusammen-
gefasst. 
 
(7) Kann eine Schülerin oder ein Schüler mit 
Sport als Prüfungsfach aus gesundheitli-
chen Gründen im vierten Kurshalbjahr nicht 
an Sportpraxis teilnehmen und damit die 
erforderlichen Leistungen nicht erbringen, 
so kann auf Antrag entweder der Kurs ohne 
Bewertung bleiben oder im folgenden 
Schulhalbjahr nachgeholt oder eine Ände-
rung gemäß Absatz 7 Nr. 4 gestattet wer-
den; über einen entsprechenden Antrag 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schul-
leiter. Ein Sportpraxiskurs kann jedoch nur 
dann ohne Bewertung bleiben, wenn drei 
andere Sportpraxiskurse eingebracht wer-
den können. Soll der Kurs nachgeholt wer-
den, findet die Sportprüfung im nächsten 
Schulhalbjahr zu den entsprechenden Ter-
minen statt; zur Prüfungsvorbereitung ist die 
Teilnahme am Unterricht des folgenden 
Jahrgangs auch in den übrigen Prüfungsfä-
chern ohne Leistungsbewertung zu gestat-
ten. 
 
(8) Ist die Prüfungsfähigkeit nach Eintritt in 
die Prüfung nicht nur kurzfristig beeinträch-
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tigt, kann die Schulaufsichtsbehörde auf An-
trag  
 


1. auf einzelne Teile des praktischen 
Abschnitts verzichten oder 


 
2. den Ersatz vorgesehener praktischer 


Prüfungsteile durch andere zulassen 
oder 


 
3. die Bewertung einzelner Prüfungstei-


le mit null Punkten zulassen oder 
 


4. eine Änderung des vierten Prüfungs-
faches oder der fünften Prüfungs-
komponente auch zu einem späteren 
als dem nach § 23 Abs. 9 Nr. 3 oder 
4 zulässigen Termin gestatten. 


 


tigt, kann die Schulaufsichtsbehörde auf 
Antrag  
 


1. auf einzelne Teile des praktischen 
Abschnitts verzichten oder 


 
2. den Ersatz vorgesehener praktischer 


Prüfungsteile durch andere zulassen 
oder 


 
3. die Bewertung einzelner Prüfungstei-


le mit null Punkten zulassen oder 
 


4. eine Änderung des vierten Prüfungs-
faches oder der fünften Prüfungs-
komponente auch zu einem späte-
ren als dem nach § 23 Abs. 9 Nr. 3 
oder 4 zulässigen Termin gestatten. 


 
 


 
§ 15 


Leistungsbewertung 
< 


(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet, wenn die 
Schülerin oder der Schüler mindestens 
sechs Wochen je Schul- oder Kurshalbjahr 
kontinuierlich an dem für sie oder ihn ver-
pflichtenden Unterricht teilgenommen hat; 
Ferienzeiten bleiben unberührt. Am Ende der 
Einführungsphase werden der Zeugnisnote 
die Leistungen des gesamten Schuljahres 
unter besonderer Berücksichtigung der Lern-
, Leistungs- und Kompetenzentwicklung zu-
grunde gelegt (Jahrgangsnote). Die Zeug-
nisnote setzt sich zusammen aus Teilnoten, 
die jeweils aus den Bewertungen der Klausu-
ren sowie denjenigen des allgemeinen Teils  
(§ 14 Absatz 8 Satz 1 Teilsätze 2 und 3) ge-
bildet werden. Bei der Bildung der Zeugnis-
note wird die Teilnote für die Klausuren in 
der Regel bei einer Klausur je Halbjahr zu 
einem Drittel und bei zwei Klausuren je Halb-
jahr zur Hälfte gewichtet. Weitere Grundsät-
ze der Leistungsbeurteilung beschließt die 
Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fach-
konferenzen.  
 
U 
 
(6) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler 
früher als vier Wochen vor Ende des Unter-
richts in einem Schul- oder Kurshalbjahr die 
gymnasiale Oberstufe, so werden die Leis-
tungen dieses Halbjahres nur mit Noten, 
nicht mit Punkten bewertet; bei geringfügi-


 
§ 15 


Leistungsbewertung 
< 


(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet, wenn 
die Schülerin oder der Schüler mindestens 
sechs Wochen je Schul- oder Kurshalbjahr 
kontinuierlich oder insgesamt mindestens 
acht Wochen an dem für sie oder ihn ver-
pflichtenden Unterricht teilgenommen hat; 
Ferienzeiten bleiben unberührt. Am Ende 
der Einführungsphase werden der Zeugnis-
note die Leistungen des gesamten Schul-
jahres unter besonderer Berücksichtigung 
der Lern-, Leistungs- und Kompetenzent-
wicklung zugrunde gelegt (Jahrgangsnote); 
eine Jahrgangsnote kann in Härtefällen 
auch gebildet werden, wenn aus von der 
Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertre-
tenen Gründen im ersten Halbjahr der Jahr-
gangsstufe keine Zeugnisnote gebildet wer-
den konnte. Die Zeugnisnote setzt sich zu-
sammen aus Teilnoten, die jeweils aus den 
Bewertungen der Klausuren sowie denjeni-
gen des allgemeinen Teils  
(§ 14 Absatz 8 Satz 1 Teilsätze 2 und 3) 
gebildet werden. Bei der Bildung der Zeug-
nisnote wird die Teilnote für die Klausuren in 
der Regel bei einer Klausur je Halbjahr zu 
einem Drittel und bei zwei Klausuren je 
Halbjahr zur Hälfte gewichtet. Weitere 
Grundsätze der Leistungsbeurteilung be-
schließt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag 
der Fachkonferenzen. Werden in einem 
Leistungskurs des ersten bis dritten Kurs-
halbjahres alle Klausuren versäumt, so wird 
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gen Überschreitungen der Vier-Wochen-Frist 
entscheidet der Oberstufenausschuss. Wer-
den in einem Leistungskurs des ersten bis 
dritten Kurshalbjahres alle Klausuren ver-
säumt oder mit null Punkten bewertet, so 
wird der Kurs nicht mit Punkten, sondern nur 
mit Noten bewertet. 


 


der Kurs nicht mit Punkten, sondern nur mit 
einer Note bewertet. 
 
U 
 
(6) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler 
früher als vier Wochen vor Ende des Unter-
richts in einem Schul- oder Kurshalbjahr die 
gymnasiale Oberstufe, so werden die Leis-
tungen dieses Halbjahres nur mit Noten, 
nicht mit Punkten bewertet; bei geringfügi-
gen Überschreitungen der Vier-Wochen-
Frist entscheidet der Oberstufenausschuss. 
Werden in einem Leistungskurs des ersten 
bis dritten Kurshalbjahres alle Klausuren 
versäumt oder mit null Punkten bewertet, so 
wird der Kurs nicht mit Punkten, sondern 
nur mit Noten bewertet. 


 
 


 
§ 16 


Zeugnisse 
 


U 
 


 
§ 16 


Zeugnisse 
 


U 
 
(5) Auf Abschluss- und Abgangszeugnissen 
der gymnasialen Oberstufe wird das Errei-
chen einer bestimmten Niveaustufe des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens in der ersten und zweiten Fremdspra-
che gemäß der in Anlage 6 dieser Verord-
nung festgelegten Zuordnung ausgewiesen, 
sofern mindestens ausreichende Leistungen 
vorliegen. Für weitere Fremdsprachen kann 
die Niveaustufe auf Antrag optional ausge-
wiesen werden. Ist eine Fremdsprache nicht 
mit mindestens ausreichend bewertet wor-
den, richtet sich die auszuweisende Niveau-
stufe nach dem Referenzniveau der Jahr-
gangsstufe, in der der Schülerin oder dem 
Schüler letztmalig ausreichende Leistungen 
bescheinigt wurden. 


 
 


 
§ 19 


Fächer und Aufgabenfelder 
 


(1) Die Fächer sind mit Ausnahme des Fa-
ches Sport folgenden Aufgabenfeldern zuge-
ordnet: 
 


1. Aufgabenfeld I (sprachlich-literarisch-
künstlerisches Aufgabenfeld): 


 
§ 19 


Fächer und Aufgabenfelder 
 


(1) Die Fächer sind mit Ausnahme des Fa-
ches Sport folgenden Aufgabenfeldern zu-
geordnet: 
 
1.Aufgabenfeld I (sprachlich-literarisch-
künstlerisches Aufgabenfeld): 
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Deutsch, Englisch, Französisch, Itali-
enisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, 
Türkisch, Japanisch, Chinesisch, La-
tein, Griechisch, Musik, Bildende 
Kunst, Darstellendes Spiel; 


 
2. Aufgabenfeld II (gesellschaftswissen-


schaftliches Aufgabenfeld): 
Politikwissenschaft, Geschichte, Ge-
ografie, Sozialwissenschaften, Psy-
chologie, Philosophie, Recht, Wirt-
schaftswissenschaft; 


 
3. Aufgabenfeld III (mathematisch-


naturwissenschaftlich-technisches 
Aufgabenfeld): 
Mathematik, Physik, Chemie, Biolo-
gie, Informatik. 


 
 
 
(2) An beruflichen Gymnasien treten noch 
folgende Fächer hinzu: 
 


1. in der Fachrichtung Wirtschaft: 
      Rechnungswesen und Control-


ling, Wirtschaft (Aufgabenfeld II); 
Wirtschaftsinformatik (Aufgaben-
feld III); 


 
2. in der Fachrichtung Technik: 
      Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 


Bautechnik, Biologielabortechnik, 
Biologietechnik, Chemielabor-
technik, Chemietechnik, Elektro-
technik, Gestaltungs- und Medi-
entechnik, Informationstechnik, 
Mechatronik, Medientechnik, Me-
dizintechnik, Metalltech-
nik/Maschinenbau, Physiklabor-
technik, Physiktechnik, Regenera-
tive Energietechnik, Umwelttech-
nik, Gesundheit (Aufgabenfeld 
III); 


 
3. in der Fachrichtung Gestaltung: 
      Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 
      Gestaltung, Bautechnik (Aufga-


benfeld III); 
 
4. in der Fachrichtung Berufliche In-


formatik: 
Rechnungswesen und Control-
ling, Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 


      Medizininformatik, Technische In-
formatik, Wirtschaftsinformatik, 


Deutsch, Englisch, Französisch, Ita-
lienisch, Spanisch, Polnisch, Rus-
sisch, Türkisch, Japanisch, Chine-
sisch, Latein, Alt-Griechisch, Neu-
Griechisch , Hebräisch, Portugie-
sisch, Musik, Bildende Kunst, Dar-
stellendes Spiel; 


 
2. Aufgabenfeld II (gesellschaftswis-


senschaftliches Aufgabenfeld): 
Politikwissenschaft, Geschichte, 
Geografie, Sozialwissenschaften, 
Psychologie, Philosophie, Recht, 
Wirtschaftswissenschaft; 


 
3. Aufgabenfeld III (mathematisch-


naturwissenschaftlich-technisches 
Aufgabenfeld): 
Mathematik, Physik, Chemie, Biolo-
gie, Informatik. 


 
(2) An beruflichen Gymnasien ersetzt das 
Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre 
das Fach Wirtschaftswissenschaft. Es treten 
noch folgende Fächer hinzu: 
 


1. in der Fachrichtung Wirtschaft: 
      Rechnungswesen und Control-


ling, Wirtschaft (Aufgabenfeld II); 
Wirtschaftsinformatik (Aufgaben-
feld III); 


 
2. in der Fachrichtung Technik: 


Projektmanagement Wirtschaft 
(Aufgabenfeld II), 
Bautechnik, Biologielabortechnik, 
Biologietechnik, Chemielabor-
technik, Chemietechnik, Elektro-
technik, Gestaltungs- und Medi-
entechnik, Informationstechnik, 
Mechatronik, Medientechnik, 
Medizintechnik, Metalltech-
nik/Maschinenbau, Physiklabor-
technik, Physiktechnik, Regene-
rative Energietechnik, Technik 
und Management, Umwelttech-
nik, Gesundheit (Aufgabenfeld 
III); 


 
3. in der Fachrichtung Gestaltung: 
      Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 
      Gestaltung, Bautechnik (Aufga-


benfeld III); 
 
4. in der Fachrichtung Berufliche In-


formatik: 
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Gesundheit (Aufgabenfeld III); 
 
5. in der Fachrichtung Ernährung: 


Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 
      Ernährung (Aufgabenfeld III); 
 
6. in der Fachrichtung Agrarwirt-


schaft: 
Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 


      Agrartechnik mit Biologie (Aufga-
benfeld III); 


 
7. in der Fachrichtung Biotechnolo-


gie: 
Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 


      Biotechnologie (Aufgabenfeld III); 
 
8.   in der Fachrichtung Gesundheit 


und Soziales: Pädagogik, Wirt-
schaft (Aufgabenfeld II), Gesund-
heit, Medizininformatik (Aufga-
benfeld III). 
 


Rechnungswesen und Control-
ling, Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 


      Medizininformatik, Technische 
Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
Gesundheit (Aufgabenfeld III); 


 
5. in der Fachrichtung Ernährung: 


Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 
      Ernährung (Aufgabenfeld III); 
 
6. in der Fachrichtung Agrarwirt-


schaft: 
Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 


      Agrartechnik mit Biologie (Auf-
gabenfeld III); 


 
7. in der Fachrichtung Biotechnolo-


gie: 
Wirtschaft (Aufgabenfeld II), 


      Biotechnologie (Aufgabenfeld 
III); 


 
8.   in der Fachrichtung Gesundheit 


und Soziales: Pädagogik, Wirt-
schaft (Aufgabenfeld II), Ge-
sundheit, Medizininformatik (Auf-
gabenfeld III). 
 


 
 


§ 20 


Kurse und Kursfolgen 


(1) Grundkurse dienen der zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife erforderlichen 
Grundbildung; sie umfassen in Sportpraxis 
zwei und im Übrigen jeweils drei Wochen-
stunden; bei einer in Jahrgangsstufe 10 oder 
der Einführungsphase begonnenen Fremd-
sprache umfasst der Grundkurs vier Wo-
chenstunden. Leistungskurse sind Kurse mit 
erhöhtem Anforderungsniveau, die erweiterte 
Kenntnisse und vertieftes wissenschaftspro-
pädeutisches Verständnis vermitteln und in 
besonderem Maße der Sicherung der Stu-
dierfähigkeit dienen; sie umfassen jeweils 
fünf Wochenstunden. 
< 
 
(3) Außerhalb der Kursfolgen sind zusätzliche 
Grundkurse (Zusatzkurse) als in den Rah-
menlehrplänen beschriebene Ergänzung zu 
Leistungs- oder Grundkursen möglich; diese 
können keine Pflichtkurse ersetzen. Im Fach 


 


§ 20 


Kurse und Kursfolgen 


(1) Grundkurse dienen der zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife erforderlichen 
Grundbildung; sie umfassen in Sportpraxis 
zwei und in Sporttheorie sowie in allen an-
deren Fächern jeweils drei Wochenstunden; 
bei einer in Jahrgangsstufe 10 oder der Ein-
führungsphase begonnenen Fremdsprache 
umfasst der Grundkurs vier Wochenstun-
den. Leistungskurse sind Kurse mit erhöh-
tem Anforderungsniveau, die erweiterte 
Kenntnisse und vertieftes wissenschafts-
propädeutisches Verständnis vermitteln und 
in besonderem Maße der Sicherung der 
Studierfähigkeit dienen; sie umfassen je-
weils fünf Wochenstunden. 


< 
(3) Außerhalb der Kursfolgen können zu-
sätzliche Grundkurse als Zusatzkurse belegt 
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Sport  dürfen höchstens zwei Zusatzkurse 
belegt werden. 


 
(4) In Seminarkursen (Grundkurse), die als 
Zusatzkurse im Sinne von Absatz 3 gelten, 
soll die inhaltliche und methodische Gestal-
tung fachübergreifendes und fächerverbin-
dendes Lernen unter besonderer Berück-
sichtigung der individuellen Begabung und 
der außerhalb der Schule erworbenen Kom-
petenzen sowie vertieftes wissenschaftspro-
pädeutisches Arbeiten ermöglichen.  
 
(5) Darüber hinaus können in den Fremd-
sprachen, auch ohne dass das Fach gleich-
zeitig als Leistungs- oder Grundkurs besucht 
wird, sowie in Astronomie weitere Grundkur-
se mit Genehmigung der Schulaufsichtsbe-
hörde als Ergänzungskurse angeboten wer-
den. Als Ergänzungskurs gilt auch der kei-
nem Aufgabenfeld zugeordnete Kurs Studi-
um und Beruf, der über zwei Kurshalbjahre 
belegt werden kann. Ergänzungskurse ge-
mäß Satz 1 können nicht in die Gesamtquali-
fikation eingebracht werden. 
 


werden. Sie umfassen drei Wochenstunden. 
Mit ihnen kann weder die Beleg- noch die 
Einbringverpflichtung gemäß §§ 25 und 26 
erfüllt werden. Sie sind nicht zwingend ei-
nem Fach oder Aufgabenfeld zugeordnet, 
müssen aber durch einen veröffentlichten 
Rahmenlehrplan oder durch ein zuvor von 
der Schulaufsichtsbehörde genehmigtes 
Curriculum abgesichert sein. 
 
(4) In Seminarkursen (Grundkurse), die als 
Zusatzkurse im Sinne von Absatz 3 gelten, 
soll die inhaltliche und methodische Gestal-
tung fachübergreifendes und fächerverbin-
dendes Lernen unter besonderer Berück-
sichtigung der individuellen Begabung und 
der außerhalb der Schule erworbenen Kom-
petenzen sowie vertieftes wissenschafts-
propädeutisches Arbeiten ermöglichen.  
 
(5) Darüber hinaus können in den Fremd-
sprachen, auch ohne dass das Fach gleich-
zeitig als Leistungs- oder Grundkurs be-
sucht wird, sowie in Astronomie weitere 
Grundkurse mit Genehmigung der Schul-
aufsichtsbehörde als Ergänzungskurse an-
geboten werden. Als Ergänzungskurs gilt 
auch der keinem Aufgabenfeld zugeordnete 
Kurs Studium und Beruf, der über zwei 
Kurshalbjahre belegt werden kann. Ergän-
zungskurse gemäß Satz 1 können nicht in 
die Gesamtqualifikation eingebracht wer-
den. 
 
 


 
§ 21 


Schullaufbahn 
 
U 
 
(3) Kurse in den nach Absatz 2 nicht mehr zu 
berücksichtigenden Kurshalbjahren gelten 
als nicht besucht. Dies gilt auf Antrag dann 
nicht, wenn sie nach den Feststellungen der 
Schulleiterin oder des Schulleiters 
 


1. Pflichtkurse sind, 
 


2. von der Schule in den bis zum Ende 
der Qualifikationsphase noch zu 
durchlaufenden Halbjahren nicht 
mehr angeboten oder von der Schü-
lerin oder dem Schüler aus stunden-
plantechnischen Gründen nicht mehr 
besucht werden können und 


 
§ 21 


Schullaufbahn 
 
U 
 
(3) Kurse in den nach Absatz 2 nicht mehr 
zu berücksichtigenden Kurshalbjahren gel-
ten als nicht besucht. Dies gilt auf Antrag 
dann nicht, wenn sie nach den Feststellun-
gen der Schulleiterin oder des Schulleiters 
 


1. verpflichtend zu belegende Kurse 
sind, 


 
2. von der Schule in den bis zum Ende 


der Qualifikationsphase noch zu 
durchlaufenden Halbjahren nicht 
mehr angeboten oder von der Schü-
lerin oder dem Schüler aus stunden-
plantechnischen Gründen nicht mehr 
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3. nicht durch andere Kurse desselben 


oder eines anderen Faches in den bis 
zum Ende der Qualifikationsphase 
noch zu durchlaufenden Halbjahren 
ersetzt werden können. 


 
Bei jahrgangsstufenübergreifendem Unter-
richt oder umgestellter Kursfolge gelten im 
Falle der Wiederholung Kurse desselben 
Faches aus der Kursfolge gemäß § 20 Abs. 
2 aus anderen, früher durchlaufenen Kurs-
halbjahren als nicht besucht. 
 
(4) Wenn die Schullaufbahn aus schulorga-
nisatorischen Gründen, auf Grund falscher 
Beratung oder unberechtigter Genehmigung 
der Kurswahl trotz hinreichender Leistungen 
nicht mehr zu Ende geführt werden kann, 
insbesondere wenn kein weiterer Schüler-
jahrgang folgt oder wenn Fächer an der 
Schule nicht mehr angeboten werden, kann 
die Schulaufsichtsbehörde 
 


1. zulassen, dass die Noten einzelner 
fehlender Kurse jeweils durch die 
Gesamtnote einer besonderen in dem 
jeweiligen Fach durchgeführten 
schriftlichen und mündlichen Prüfung, 
der die Unterrichtsinhalte und Lern-
ziele des zu ersetzenden Kurses zu-
grunde liegen, ersetzt werden, oder 


 
2. Ausnahmen von den Bestimmungen 


des Absatzes 2 sowie der §§ 10 und 
20, § 23 Abs. 5, § 25 und § 27 Abs. 4 
zulassen. 


 
Satz 1 gilt entsprechend, um in Ausnahme-
fällen Schülerinnen und Schülern aus päda-
gogischen Gründen die Fortsetzung eines 
Faches zu ermöglichen. 


 


besucht werden können und 
 


3. nicht durch andere Kurse desselben 
oder eines anderen Faches in den 
bis zum Ende der Qualifikationspha-
se noch zu durchlaufenden Halbjah-
ren, die den Abschluss der gymnasi-
alen Oberstufe ermöglichen, ersetzt 
belegt werden können. 


 
Bei jahrgangsstufenübergreifendem Unter-
richt oder umgestellter Kursfolge gelten im 
Falle der Wiederholung Kurse desselben 
Faches aus der Kursfolge gemäß § 20 Abs. 
2 aus anderen, früher durchlaufenen Kurs-
halbjahren als nicht besucht. 
 
(4) Wenn die Schullaufbahn aus schulorga-
nisatorischen Gründen, auf Grund falscher 
Beratung oder unberechtigter Genehmigung 
der Kurswahl trotz hinreichender Leistungen 
nicht mehr zu Ende geführt werden kann, 
insbesondere wenn kein weiterer Schüler-
jahrgang folgt oder wenn Fächer an der 
Schule nicht mehr angeboten werden, kann 
die Schulaufsichtsbehörde 
 


1. zulassen, dass die Noten einzelner 
fehlender Kurse jeweils durch die 
Gesamtnote einer besonderen in 
dem jeweiligen Fach durchgeführten 
schriftlichen und mündlichen Prü-
fung, der die Unterrichtsinhalte und 
Lernziele einzelner fehlender Kurse 
zugrunde liegen, ersetzt werden, o-
der 


 
2. Ausnahmen von den Bestimmungen 


des Absatzes 2 sowie der §§ 10 und 
20, § 23 Abs. 5, § 25 und § 27 Abs. 
4 zulassen. 


 
Satz 1 gilt entsprechend, um in Ausnahme-
fällen Schülerinnen und Schülern aus päda-
gogischen Gründen die Fortsetzung eines 
Faches zu ermöglichen. 


 
 


§ 22 
Kurswahl 


 
U 
 
(2) Aus den Bestimmungen über die Prü-
fungsfächer und die Pflichtkurse ergeben 
sich die zulässigen Wahlkombinationen. Die 


 
§ 22 


Kurswahl 
 
U 
 


(2)Aus den Bestimmungen über die 
Prüfungsfächer und die verpflich-
tend einzubringenden Kurse erge-
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gewählte Kombination muss es ermöglichen, 
alle Pflichtkurse in die Gesamtqualifikation 
einzubringen, und sie darf nicht zu mehr als 
acht Leistungskursen und 24 Grundkursen 
führen, die in die Gesamtqualifikation einzu-
bringen sind. Über die nach § 26 Abs. 1 in 
die Gesamtqualifikation einzubringenden 
Kurse hinaus können im Rahmen der orga-
nisatorischen, insbesondere personellen 
Möglichkeiten der Schule weitere zusätzliche 
Grundkurse besucht werden. 


 


ben sich die zulässigen Wahlkom-
binationen. Die gewählte Kombina-
tion muss es ermöglichen, alle 
Pflichtkurse in die Gesamtqualifika-
tion einzubringen, und sie darf nicht 
zu mehr als acht Leistungskursen 
und 24 Grundkursen führen, die in 
die Gesamtqualifikation einzubrin-
gen sind.  Über die nach § 26 Abs. 
1 in die Gesamtqualifikation einzu-
bringenden Kurse hinaus können 
im Rahmen der organisatorischen, 
insbesondere personellen Möglich-
keiten der Schule weitere zusätzli-
che Grundkurse besucht werden. 
 


 
 


§ 23 
Wahl der Prüfungsfächer 


< 
(7) Chinesisch und Japanisch dürfen nur 
zum dritten oder vierten Prüfungsfach, eine 
in der Jahrgangsstufe 10 oder in der Einfüh-
rungsphase begonnene Fremdsprache sowie 
Sport und Darstellendes Spiel dürfen nur 
zum vierten Prüfungsfach gewählt werden. 


 


 
§ 23 


Wahl der Prüfungsfächer 
< 


(7) Die nachfolgend aufgeführten Fremd-
sprachen dürfen zum ersten, zweiten, drit-
ten oder vierten Prüfungsfach gewählt wer-
den: Alt-Griechisch, Englisch, Französisch, 
Hebräisch, Italienisch, Latein, Neu-
Griechisch, Polnisch, Portugiesisch, Rus-
sisch, Spanisch, Türkisch. Chinesisch und 
Japanisch dürfen nur zum dritten oder vier-
ten Prüfungsfach gewählt werden. Eine an-
dere spätestens in der Jahrgangsstufe 10 
oder in der Einführungsphase begonnene 
Fremdsprache sowie Sport und Darstellen-
des Spiel dürfen nur zum vierten Prüfungs-
fach gewählt werden. 


 
 


§ 24  
(aufgehoben) 


 


 
§ 24  


Freiwillige Belegung von drei Leistungs-
kursen 


 
(1) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 


kann beschließen, dass Schülerinnen 
und Schülern in der Qualifikationsphase 
eine freiwillige Belegung von drei Leis-
tungskursen angeboten wird. 


(2) An Schulen, die eine Belegung von drei 
Leistungskursfächern anbieten, ent-
scheiden sich die Schülerinnen und 
Schüler vor Eintritt in die Qualifikations-
phase gleichzeitig mit der Kurswahl zwi-
schen einer Wahl von zwei Leistungs-
kursfächern und einer Wahl von drei 
Leistungskursfächern. 
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Bei einer Wahl von drei Leistungskurs-
fächern wird der Unterricht in diesen drei 
Fächern grundsätzlich durchgehend vier 
Kurshalbjahre in Leistungskursen be-
sucht. 


(3) Im dritten Kurshalbjahr entscheidet die 
Schülerin oder der Schüler zu einem von 
der Schule festgesetztem Termin zeit-
gleich mit der Entscheidung für das drit-
tes Prüfungsfach, welche zwei der drei 
Leistungskursfächer das erste und das 
zweite Prüfungsfach sind. 


Das nicht als erstes oder zweites Prü-
fungsfach gewählte Leistungskursfach 
kann als drittes Prüfungsfach, als vier-
tes Prüfungsfach oder als Referenzfach 
der fünften Prüfungskomponente ge-
wählt werden. Eine Pflicht zur Wahl als 
ein Prüfungsfach oder als Referenzfach 
der fünften Prüfungskomponente be-
steht nicht. 


Im Fall der Wahl eines Leistungskursfa-
ches zum dritten Prüfungsfach wird in 
der Abiturprüfung in zentral geprüften 
Fächern grundsätzlich die Prüfung des 
Grundkurses geschrieben. Auf Antrag 
des Prüflings kann die Leistungskurs-
klausur geschrieben werden, wenn dies 
organisatorisch möglich ist. 


Im Fall der Wahl eines Leistungskursfa-
ches zum dritten Prüfungsfach wird in 
der Abiturprüfung in dezentral geprüften 
Fächern grundsätzlich der kursbezoge-
ne genehmigte Vorschlag für den Leis-
tungskurs geschrieben. Auf Antrag des 
Prüflings kann eine Grundkursklausur 
geschrieben werden, wenn der Schule 
ein für einen Grundkurs genehmigter 
Vorschlag zur Verfügung steht. 


Wird das nicht als erstes oder zweites 
Prüfungsfach gewählte Leistungskurs-
fach als viertes Prüfungsfach oder als 
Referenzfach der fünf-
ten Prüfungskomponente gewählt, er-
folgt die Beurteilung der Prüfung gemäß 
dem Anforderungsniveau eines Grund-
kurses. 


(4) In der Gesamtqualifikation werden die 8 
Leistungskurse des ersten und zwei-
ten Prüfungsfaches zweifach bewertet. 
Darüber hinaus werden 24 einfach be-
wertete Kurse eingebracht. Unter diesen 
24 Kursen können sich Kurse des nicht 
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als erstes oder zweites Prüfungsfach 
gewählten Leistungskursfaches befin-
den. 


Kurse des nicht als erstes oder zweites 
Prüfungsfach gewählten Leistungskurs-
faches, die in die Gesamtqualifikation 
eingebracht werden, werden wie ein 
Grundkurs einfach bewertet. 


Für Schülerinnen und Schüler, die drei 
Leistungskursfächer besuchen, gelten 
im Abitur dieselben Bestimmungen für 
die Kombinationen der Prüfungsfächer 
und des Referenzfaches der fünf-
ten Prüfungskomponente und dieselben 
Vorgaben für die Einbringung von Kur-
sen in die Gesamtqualifikation, wie für 
solche Schülerinnen und Schüler, die 
zwei Leistungskurse belegen. 


(5) Bei einem Rücktritt in den nachfolgen-
den Schülerjahrgang mit Wiederholung 
des ersten Kurshalbjahres erfolgt eine 
erneute Kurswahl unabhängig von den 
früheren Wahlen. 


Bei einem späteren Rücktritt ist eine 
Abwahl eines Leistungskursfaches zu-
lässig. Dieses Fach darf dann als 
Grundkurs fortgeführt werden, sofern 
die Schule dieses Fach als Grundkurs 
anbietet. 


 
 


§ 25 


Belegverpflichtungen  


(1) Für Prüfungsfächer einschließlich der 
fünften Prüfungskomponente gelten die in § 
23 genannten Belegverpflichtungen. Zusätz-
lich sind in jedem Kurshalbjahr Pflichtgrund-
kurse in Deutsch, in einer Fremdsprache, in 
Mathematik, in einem der Fächer Physik, 
Chemie, Biologie, in einem Fach des Aufga-
benfeldes II sowie in Sport zu besuchen, 
soweit diese Fächer nicht bereits Prüfungs-
fächer oder Referenzfach der fünften Prü-
fungskomponente sind. Die Verpflichtungen 
in den Fremdsprachen, einem Fach des Auf-
gabenfeldes II oder in einem naturwissen-
schaftlichen Fach können nur durch unun-
terbrochenen Unterricht in diesem Fach er-


 


§ 25 


Belegverpflichtungen  


(1) Für Prüfungsfächer einschließlich der 
fünften Prüfungskomponente gelten die in § 
23 genannten Belegverpflichtungen. Zusätz-
lich sind in jedem Kurshalbjahr Grundkurse 
in Deutsch, in einer Fremdsprache, in Ma-
thematik, in einem der Fächer Physik, Che-
mie, Biologie, in einem Fach des Aufgaben-
feldes II sowie in Sportpraxis verpflichtend 
zu belegen, soweit diese Fächer nicht be-
reits Prüfungsfächer oder Referenzfach der 
fünften Prüfungskomponente sind. Die Ver-
pflichtungen in den Fremdsprachen, einem 
Fach des Aufgabenfeldes II oder in einem 
naturwissenschaftlichen Fach können nur 
durch ununterbrochenen Unterricht in die-
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füllt werden.  


(2) Im Aufgabenfeld I ist aus einem der Fä-
cher Musik, Bildende Kunst oder Darstellen-
des Spiel entweder in den ersten beiden 
Halbjahren oder in den letzten beiden Halb-
jahren je ein Pflichtgrundkurs zu besuchen; 
diese Verpflichtung entfällt bei Schülerinnen 
und Schülern, die mit dem Unterricht in der 
zweiten Fremdsprache erst in der Einfüh-
rungsphase begonnen haben. 
 
(3) Im Aufgabenfeld II sind bei der Wahl von 
Geschichte als Prüfungsfach oder Referenz-
fach der fünften Prüfungskomponente zu-
sätzlich zwei Pflichtgrundkurse im Fach Poli-
tikwissenschaft (Kurs 3 und 4) zu belegen, 
es sei denn, ein weiteres Fach des Aufga-
benfelds II wird über vier Kurshalbjahre be-
legt. Bei der Wahl eines anderen Faches als 
Geschichte des Aufgabenfeldes II als Prü-
fungsfach oder Referenzfach der fünften 
Prüfungskomponente sind jeweils zwei 
Pflichtgrundkurse (Kurs 3 und 4) im Fach 
Geschichte zu belegen. 
 
(4) Die naturwissenschaftliche Belegver-
pflichtung im Aufgabenfeld III kann nicht al-
lein durch das Fach Biologie erbracht wer-
den; zusätzlich sind in diesem Fall die Kurse 
1 und 2 oder die Kurse 3 und 4 im Fach 
Physik oder im Fach Chemie als Pflicht-
grundkurse zu belegen. 
 
(5) In der zweijährigen Form der gymnasia-
len Oberstufe müssen in den Jahrgangsstu-
fen 11 und 12 insgesamt Kurse im Umfang 
von mindestens 66 Wochenstunden besucht 
werden. In der dreijährigen Form der gymna-
sialen Oberstufe müssen in den Jahrgangs-
stufen 12 und 13 insgesamt Kurse im Um-
fang von mindestens 56 Wochenstunden 
besucht werden. Die Bestimmungen im Teil 
V über weitere Pflichtgrundkurse bleiben 
unberührt. 
 


sem Fach erfüllt werden.  


(2) Im Aufgabenfeld I ist aus einem der Fä-
cher Musik, Bildende Kunst oder Darstellen-
des Spiel entweder in den ersten beiden 
Halbjahren oder in den letzten beiden Halb-
jahren je ein Grundkurs verpflichtend zu 
belegen; diese Verpflichtung entfällt bei 
Schülerinnen und Schülern, die mit dem 
Unterricht in der zweiten Fremdsprache erst 
in der Einführungsphase begonnen haben. 
 
(3) Die Belegverpflichtung im Aufgabenfeld 
II kann nicht allein durch ein Fach erbracht 
werden. Ist Geschichte das durchgängig 
belegte Fach im Aufgabenfeld II, müssen 
zusätzlich die Kurse 3 und 4 im Fach Poli-
tikwissenschaft oder die Kurse 1 bis 4 in 
einem weiteren Fach des Aufgabenfelds II 
verpflichtend belegt werden. Ist ein anderes 
Fach das durchgängig belegte Fach des 
Aufgabenfelds II, sind zusätzlich die Kurse 3 
und 4 im Fach Geschichte verpflichtend zu 
belegen. 
 
(4) Die naturwissenschaftliche Belegver-
pflichtung im Aufgabenfeld III kann nicht 
allein durch das Fach Biologie erbracht wer-
den; zusätzlich sind in diesem Fall die Kurse 
1 und 2 oder die Kurse 3 und 4 im Fach 
Physik oder im Fach Chemie als verpflich-
tend zu belegen. 
 
(5) In der zweijährigen Form der gymnasia-
len Oberstufe müssen in den Jahrgangsstu-
fen 11 und 12 insgesamt Kurse im Umfang 
von mindestens 66 Wochenstunden besucht 
werden. In der dreijährigen Form der gym-
nasialen Oberstufe müssen in den Jahr-
gangsstufen 12 und 13 insgesamt Kurse im 
Umfang von mindestens 56 Wochenstun-
den besucht werden. Die Bestimmungen im 
Teil V über weitere verpflichtend zu bele-
gende oder einzubringende Kurse bleiben 
unberührt. 
 


 


§ 26 


Gesamtqualifikation 


... 


 


 


§ 26 


Gesamtqualifikation 


... 
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(2) In die Gesamtqualifikation müssen ein-
gebracht werden: 
 


1. die Leistungskurse im ersten und 
zweiten Prüfungsfach gemäß § 23, 


 
2. die Pflichtgrundkurse im dritten und 


vierten Prüfungsfach gemäß § 23, 
 


3. die weiteren Pflichtgrundkurse ge-
mäß § 25 mit Ausnahme der Pflicht-
grundkurse in Sport,  
 


4. der Abschlusskurs im Referenzfach 
der fünften Prüfungskomponente o-
der, sofern mit diesem Fach die Ver-
pflichtungen gemäß § 25 Absatz 
1erfüllt werden, alle vier Pflichtgrund-
kurse, 


 
5. für die Schülerinnen und Schüler des 


beruflichen Gymnasiums die weiteren 
Pflichtgrundkurse gemäß § 47 Absatz 
2 in Verbindung mit Anlage 5 und 


 
6. für die Schülerinnen und Schüler des 


altsprachlichen Bildungsganges die 
weiteren Pflichtgrundkurse gemäß § 
48. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Für die Einbringung in die Gesamtqualifi-
kation gelten folgende Einschränkungen: 
 


(2) In die Gesamtqualifikation müssen ein-
gebracht werden: 


1. die Leistungskurse im ersten und 
zweiten Prüfungsfach gemäß § 23, 


2. die Grundkurse im dritten und vier-
ten Prüfungsfach gemäß § 23, 


3. alle Grundkurse gemäß § 25 Absät-
ze 1, 2 und 4 mit Ausnahme der 
Grundkurse in Sportpraxis,  


4. der Abschlusskurs im Referenzfach 
der fünften Prüfungskomponente 
oder, sofern mit diesem Fach die 
Verpflichtungen gemäß § 25 Absatz 
1 erfüllt werden, alle vier Grundkur-
se, 
 


5. für die Schülerinnen und Schüler des 
beruflichen Gymnasiums die weite-
ren verpflichtend belegten Grund-
kurse gemäß § 47 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Anlage 5 und 


 
6. für die Schülerinnen und Schüler des 


altsprachlichen Bildungsganges die 
weiteren verpflichtend belegten 
Grundkurse gemäß § 48 


7. im Aufgabenfeld II ein Fach durch-
gehend mit folgenden Maßgaben:  


a) Ist dieses Fach Geschichte, 
müssen zusätzlich die Kurse 3 
und 4 des Faches Politikwissen-
schaft eingebracht werden. Wird 
jedoch ein Fach des Aufgaben-
feldes II neben Geschichte 
durchgängig belegt, müssen kei-
ne weiteren Grundkurse einge-
bracht werden. 


b) Handelt es sich bei dem durch-
gängig belegten und eingebrach-
ten Fach des Aufgabenfeldes II 
nicht um das Fach Geschichte, 
müssen zusätzlich zwei Kurse im 
Fach Geschichte eingebracht 
werden. 
 
   


(3) Für die Einbringung in die Gesamtquali-
fikation gelten folgende Einschränkungen: 
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U 
 


4. In demselben Fach dürfen höchstens 
vier Grundkurse sowie zusätzlich 
zwei Zusatzkurse in den ersten Block 
der Gesamtqualifikation eingebracht 
werden. Abweichend von Satz 1 dür-
fen  
 
a. im Fach Sport vier Grundkur-


se,  
b. bei Sport als Prüfungsfach 


oder Referenzfach der fünften 
Prüfungskomponente oder wenn 
Sport sowohl Prüfungsfach als 
auch Referenzfach der fünften 
Prüfungskomponente ist, höchs-
tens fünf Grundkurse, davon 
höchstens ein Grundkurs Sport-
theorie 


 
eingebracht werden. 
 


5.   Es dürfen insgesamt höchstens acht 
Kurse gemäß § 20 Absatz 3 bis 5 
eingebracht  werden, darunter jeweils 
höchstens vier Zusatzkurse, zwei 
Seminarkurse und zwei Grundkurse 
Ensemblemusik sowie die beiden 
Grundkurse des Ergänzungskurses 
Studium und Beruf. 
 


 


U 


4. In demselben Fach dürfen höchstens vier 
Grundkurse sowie zusätzlich zwei Zusatz-
kurse in den ersten Block der Gesamtquali-
fikation eingebracht werden. Für das Fach 
Sport gelten die Regelungen des § 13 Ab-
sätze 4 und 5.  
 


c. im Fach Sport vier Grundkur-
se,  


d. bei Sport als Prüfungsfach 
oder Referenzfach der fünf-
ten Prüfungskomponente o-
der wenn Sport sowohl Prü-
fungsfach als auch Referenz-
fach der fünften Prüfungs-
komponente ist, höchstens 
fünf Grundkurse, davon 
höchstens ein Grundkurs 
Sporttheorie 


eingebracht werden. 


5.   Es dürfen insgesamt höchstens acht 
Kurse gemäß § 20 Absatz 3 bis 5 
eingebracht  werden, darunter neben 
je zwei Zusatzkursen Ensemblemu-
sik sowie Studium und Beruf vier 
weitere Zusatzkurse. Für das Fach 
Sport gilt abschließend die Regelung 
des § 13. 
 


 
 


§ 30 
Zeitpunkt und Teile der Prüfung 


 
(1) Die einheitlichen Termine für Fächer mit 
zentraler Aufgabenstellung sowie die weite-
ren Prüfungstermine und Prüfungszeiträume 
für die Durchführung der einzelnen Prüfun-
gen werden von der Schulaufsichtsbehörde 
jährlich zu Beginn des Schuljahres bekannt 
gegeben, in dem die Prüfung stattfindet. 
 
(2) Die Abiturprüfung besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil. Im 
ersten bis dritten Prüfungsfach findet eine 
schriftliche Prüfung statt. Im vierten Prü-
fungsfach und in der fünften Prüfungskom-
ponente wird jeder Prüfling mündlich geprüft. 
In höchstens zwei der drei schriftlichen Prü-
fungsfächer können zusätzlich mündliche 


 
§ 30 


Zeitpunkt und Teile der Prüfung 
 


(1) Die einheitlichen Termine für Fächer mit 
zentraler Aufgabenstellung sowie die weite-
ren Prüfungstermine und Prüfungszeiträu-
me für die Durchführung der einzelnen Prü-
fungen werden von der Schulaufsichtsbe-
hörde jährlich spätestens zu Beginn des 
Schuljahres bekannt gegeben, in dem die 
Prüfung stattfindet. 
 
(2) Die Abiturprüfung besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil. Im 
ersten bis dritten Prüfungsfach findet eine 
schriftliche Prüfung statt. Im vierten Prü-
fungsfach und in der fünften Prüfungskom-
ponente wird jeder Prüfling mündlich ge-
prüft. Die Prüfung in der fünften Prüfungs-
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Prüfungen stattfinden. In einem dieser Fä-
cher kann von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses eine mündliche 
Prüfung angesetzt werden. In einem weite-
ren Fach oder, falls von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses keine 
Prüfung angesetzt wurde, in zwei Fächern ist 
auf Wunsch des Prüflings eine mündliche 
Prüfung anzusetzen. 
 


komponente besteht aus mündlichen und 
schriftlichen Anteilen. In höchstens zwei der 
drei schriftlichen Prüfungsfächer können 
zusätzlich mündliche Prüfungen stattfinden. 
In einem dieser Fächer kann von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses eine mündliche Prüfung angesetzt wer-
den. In einem weiteren Fach oder, falls von 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses keine Prüfung angesetzt wur-
de, in zwei Fächern ist auf Wunsch des 
Prüflings eine mündliche Prüfung anzuset-
zen. 
 
 


 
§ 32 


Ausschüsse 
 


(1) Für die Durchführung der Prüfung wird 
ein Prüfungsausschuss aus vier Mitgliedern 
gebildet. Den Prüfungsvorsitz  übernimmt 
eine Beauftragte oder ein  Beauftragter der 
Schulaufsichtsbehörde; sie oder er bestellt 
die weiteren Mitglieder. Die oder der Prü-
fungsvorsitzende muss die Laufbahnbefähi-
gung als Studienrat besitzen. Weitere Mit-
glieder sind die Schulleiterin oder der Schul-
leiter, sofern sie oder er nicht selbst den Prü-
fungsvorsitz innehat, sowie die ständige Ver-
treterin oder der ständige Vertreter und die 
Pädagogischen Koordinatorinnen und Koor-
dinatoren. Sind hierdurch weniger als vier 
Mitglieder bestimmt, so ist der Prüfungsaus-
schuss durch Fachbereichsleiterinnen oder 
Fachbereichsleiter zu ergänzen. 
U 
(3) In den Prüfungsfächern werden für die 
Durchführung der mündlichen Prüfungen und 
der Prüfungsgespräche der fünften Prü-
fungskomponente, im Falle der Präsentati-
onsprüfung einschließlich der Präsentation, 
Fachausschüsse aus jeweils einer oder ei-
nem Vorsitzenden und mindestens einer 
weiteren Lehrkraft gebildet. Die oder der 
Vorsitzende des Fachausschusses wird von 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bestellt. Die weitere Lehrkraft 
oder die weiteren Lehrkräfte, darunter in der 
Regel die Lehrkraft des vierten Kurshalbjah-
res, werden von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter bestellt. Die Mitglieder des Fach-
ausschusses müssen in dem jeweiligen Fach 
ihre Lehramtsprüfung abgelegt haben oder  
über die erforderliche Unterrichtserfahrung 
verfügen; die oder der Vorsitzende des 


 
§ 32 


Ausschüsse 
 


(1) Für die Durchführung der Prüfung wird 
ein Prüfungsausschuss aus mindestens vier 
Mitgliedern gebildet. Den Prüfungsvorsitz  
übernimmt eine Beauftragte oder ein  Be-
auftragter der Schulaufsichtsbehörde; sie 
oder er bestellt die weiteren Mitglieder. Die 
oder der Prüfungsvorsitzende muss die 
Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder 
Studienrat besitzen. Weitere Mitglieder sind 
die Schulleiterin oder der Schulleiter, sofern 
sie oder er nicht selbst den Prüfungsvorsitz 
innehat, sowie die ständige Vertreterin oder 
der ständige Vertreter und die Oberstufen-
koordinatorinnen und -koordinatoren. Sind 
hierdurch weniger als vier Mitglieder be-
stimmt, so ist der Prüfungsausschuss durch 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichs-
leiter zu ergänzen. 
U 
(3) In den Prüfungsfächern werden für die 
Durchführung der mündlichen Prüfungen 
und der Prüfungsgespräche der fünften Prü-
fungskomponente, im Falle der Präsentati-
onsprüfung einschließlich der Präsentation, 
Fachausschüsse aus jeweils einer oder ei-
nem Vorsitzenden und mindestens einer 
weiteren Lehrkraft gebildet. Die oder der 
Vorsitzende des Fachausschusses wird von 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bestellt. Die weitere Lehrkraft 
oder die weiteren Lehrkräfte, darunter in der 
Regel die Lehrkraft des vierten Kurshalbjah-
res, werden von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter bestellt. Die Mitglieder des Fach-
ausschusses müssen in dem jeweiligen 
Fach ihre Lehramtsprüfung abgelegt haben 
oder  über die erforderliche Unterrichtser-
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Fachausschusses muss die Laufbahnbefähi-
gung als Studienrat besitzen. Im Falle der 
fünften Prüfungskomponente sollen bei der 
Bestellung der Mitglieder des Fachaus-
schusses diejenigen Fächer berücksichtigt 
werden, denen sie zuzuordnen ist. Die oder 
der Prüfungsvorsitzende bestimmt, wer die 
Funktion der Prüferin oder des Prüfers und 
wer die Protokollführung übernimmt. 
 


fahrung verfügen; die oder der Vorsitzende 
des Fachausschusses muss die Laufbahn-
befähigung als Studienrätin oder Studienrat 
besitzen. Im Falle der fünften Prüfungskom-
ponente sollen bei der Bestellung der Mit-
glieder des Fachausschusses diejenigen 
Fächer berücksichtigt werden, denen sie 
zuzuordnen ist. Die oder der Prüfungsvor-
sitzende bestimmt, wer die Funktion der 
Prüferin oder des Prüfers und wer die Pro-
tokollführung übernimmt. 
 
 
 


 
§ 34 


Zuhörerinnen und Zuhörer, Gäste 
 


(1) Lehrkräfte der Schule dürfen mit Zustim-
mung der oder des Prüfungsvorsitzenden bei 
der mündlichen Prüfung, dem Prüfungsge-
spräch einschließlich der Präsentation der 
fünften Prüfungskomponente und bei den 
Beratungen der Fachausschüsse zuhören. 
Entsprechendes gilt für die Studienreferen-
darinnen und Studienreferendare, die der 
Schule zur Ausbildung zugewiesen sind oder 
deren Fachseminarleiterin oder Fachsemi-
narleiter an der Schule tätig ist. 
 
(2) Gäste dürfen nur bei der mündlichen Prü-
fung und dem Prüfungsgespräch einschließ-
lich der Präsentation der fünften Prüfungs-
komponente anwesend sein. Als Gäste kön-
nen je Prüfungstag bis zu zwei von der Ge-
samtelternvertretung bestimmte Elternvertre-
terinnen oder Elternvertreter, deren Kinder 
nicht zum Kreis der Prüflinge gehören, und 
bis zu acht von der Gesamtschülervertretung 
bestimmte Schülerinnen und Schüler der 
Qualifikationsphase, die nicht zum Kreis der 
Prüflinge gehören, zugelassen werden. Bei 
jeder Prüfung dürfen nur jeweils insgesamt 
zwei Eltern- und Schülervertreterinnen oder -
vertreter mit Zustimmung des Prüflings oder 
der Prüflinge einer Gruppenprüfung anwe-
send sein. In besonders begründeten Fällen 
kann die oder der Prüfungsvorsitzende wei-
tere Personen als Gäste zulassen. 
 
 


 
§ 34 


Zuhörerinnen und Zuhörer, Gäste 
 


(1) Lehrkräfte der Schule und der Koopera-
tionsschulen (§ 4 Absatz 2) dürfen mit Zu-
stimmung der oder des Prüfungsvorsitzen-
den bei der mündlichen Prüfung, dem Prü-
fungsgespräch einschließlich der Präsenta-
tion der fünften Prüfungskomponente und 
bei den Beratungen der Fachausschüsse 
zuhören. Entsprechendes gilt für die Studi-
enreferendarinnen und Studienreferendare, 
die der Schule zur Ausbildung zugewiesen 
sind oder deren Fachseminarleiterin oder 
Fachseminarleiter an der Schule tätig ist. 
 
(2) Gäste dürfen nur bei der mündlichen 
Prüfung und dem Prüfungsgespräch ein-
schließlich der Präsentation der fünften Prü-
fungskomponente anwesend sein. Als Gäs-
te können je Prüfungstag bis zu zwei von 
der Gesamtelternvertretung bestimmte El-
ternvertreterinnen oder Elternvertreter, de-
ren Kinder nicht zum Kreis der Prüflinge des 
betreffenden Schülerjahrgangs gehören, 
und bis zu acht von der Gesamtschülerver-
tretung bestimmte Schülerinnen und Schü-
ler der Qualifikationsphase, die nicht zum 
Kreis der Prüflinge des betreffenden Schü-
lerjahrgangs gehören, zugelassen werden. 
Bei jeder Prüfung dürfen nur jeweils insge-
samt zwei Eltern- und Schülervertreterinnen 
oder -vertreter mit Zustimmung des Prüf-
lings oder der Prüflinge einer Gruppenprü-
fung anwesend sein. In besonders begrün-
deten Fällen kann die oder der Prüfungs-
vorsitzende weitere Personen als Gäste 
zulassen. Personen, die für die Durchfüh-
rung einer Prüfung, insbesondere in den 
Fächern Darstellendes Spiel, Musik und 
Sport, erforderlich sind, gelten nicht als 
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Gäste. 
 


 
§ 36 


Wiederholung 
U 
 
(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, 
kann sie nach Zurücktreten in den folgenden 
Schülerjahrgang und erneutem Besuch des 
dritten und vierten Kurshalbjahres einmal 
wiederholen. Wird die Prüfung wiederholt, so 
sind alle Prüfungsleistungen erneut zu er-
bringen. 
 


 
§ 36 


Wiederholung 
U 
 
(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, 
kann sie nach Zurücktreten in den folgen-
den Schülerjahrgang und erneutem Durch-
laufen des dritten und vierten Kurshalbjah-
res einmal wiederholen. Wird die Prüfung 
wiederholt, so sind alle Prüfungsleistungen 
erneut zu erbringen. 
 


 
§ 37 


Täuschungen und andere Unregelmäßig-
keiten 


 
U 
 
(2) Steht ein Prüfling in dem begründeten 
Verdacht, eine Täuschung begangen zu ha-
ben, oder wird er beim Begehen einer Täu-
schung bemerkt, wird die Prüfung in diesem 
Fach bis zur Entscheidung des Prüfungs-
ausschusses unterbrochen; die Entschei-
dung über die Unterbrechung trifft die auf-
sichtführende Lehrkraft, während des Ver-
laufs der mündlichen Einzelprüfung der 
Fachausschuss. Die oder der Prüfungsvor-
sitzende und die Schulleiterin oder der 
Schulleiter sind unverzüglich zu informieren.  
 


 
§ 37 


Täuschungen und andere Unregelmäßig-
keiten 


 
U 
 
(2) Steht ein Prüfling in dem begründeten 
Verdacht, eine Täuschung begangen zu 
haben, oder wird er beim Begehen einer 
Täuschung bemerkt, wird seine Prüfung in 
diesem Fach bis zur Entscheidung des Prü-
fungsausschusses unterbrochen; die Ent-
scheidung über die Unterbrechung trifft die 
aufsichtführende Lehrkraft, während des 
Verlaufs der mündlichen Einzelprüfung der 
Fachausschuss. Die oder der Prüfungsvor-
sitzende und die Schulleiterin oder der 
Schulleiter sind unverzüglich zu informieren.  
 
 


 
§ 39 


Prüfungsaufgaben für die schriftliche 
Prüfung 


 
U 
 
(3) Die Aufgaben dürfen den Prüflingen erst 
bei Beginn der jeweiligen Arbeit bekannt 
werden. Jedes vorzeitige Bekanntwerden der 
Themen oder Aufgaben sowie jede zielge-
richtete Vorbereitung auf die Aufgaben und 
sogenannte Konsultationen führen zur Un-
gültigkeit dieses Prüfungsteils. Der Um-
schlag mit den Aufgaben darf erst am Tage 
der Prüfung geöffnet werden, sofern nicht 
ein vorzeitiges Öffnen ausdrücklich zugelas-
sen ist. 
 


 
§ 39 


Prüfungsaufgaben für die schriftliche 
Prüfung 


 
U 
 
(3) Die Aufgaben dürfen den Prüflingen erst 
bei Beginn der jeweiligen Arbeit bekannt 
werden. Jedes vorzeitige Bekanntwerden 
der Themen oder Aufgaben sowie jede ziel-
gerichtete Vorbereitung auf die Aufgaben 
und sogenannte Konsultationen führen zur 
Ungültigkeit dieses Prüfungsteils. Der Um-
schlag mit den Aufgaben darf erst am Tage 
der Prüfung geöffnet werden, sofern nicht 
ein vorzeitiges Öffnen ausdrücklich zuge-
lassen ist. 
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§ 40 
Durchführung der schriftlichen Prüfung 


 
U 
 
(2) Die schriftliche Prüfung findet unter Auf-
sicht statt. Es dürfen nur die bei den Aufga-
ben angegebenen oder allgemein zugelas-
senen Hilfsmittel benutzt werden. Stellt sich 
während einer Arbeit heraus, dass weitere 
Hilfen unentbehrlich sind, können diese ge-
geben werden. Hilfen für einzelne Prüflinge 
sind nur zulässig, wenn sie bei der jeweiligen 
Aufgabenstellung, insbesondere bei Schü-
lerexperimenten, vorgesehen sind. 
 


§ 40 
Durchführung der schriftlichen Prüfung 


 
U 
 
(2) Die schriftliche Prüfung findet unter Auf-
sicht statt. Es dürfen nur die bei den Aufga-
ben angegebenen oder allgemein zugelas-
senen Hilfsmittel benutzt werden. Stellt sich 
während einer Arbeit heraus, dass weitere 
Hilfen unentbehrlich sind, können diese ge-
geben werden. Diese Entscheidung trifft im 
Fall dezentraler Aufgabenstellungen der 
Prüfungsausschuss im Benehmen mit der 
Fachleitung und im Fall zentraler Aufgaben-
stellung die Schulaufsichtsbehörde; die wei-
teren Hilfen sind zu protokollieren. Hilfen für 
einzelne Prüflinge sind nur zulässig, wenn 
sie bei der jeweiligen Aufgabenstellung, 
insbesondere bei Schülerexperimenten, 
vorgesehen sind. 
 


 
§ 41 


Beurteilung der schriftlichen Prüfungsar-
beiten 


 
U 
 
(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten Lehr-
kraft des jeweiligen Faches durchgesehen 
und beurteilt, die von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses bestimmt 
wird. Mindestens eine der beiden beurteilen-
den Lehrkräfte muss die Laufbahnbefähi-
gung als Studienrat haben. 
 


 
§ 41 


Beurteilung der schriftlichen Prüfungs-
arbeiten 


 
U 
 
(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten Lehr-
kraft des jeweiligen Faches durchgesehen 
und beurteilt, die von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses bestimmt 
wird. Mindestens eine der beiden beurtei-
lenden Lehrkräfte muss die Laufbahnbefä-
higung als Studienrätin oder Studienrat ha-
ben. 
 
 


 
§ 43 


Mündliche Prüfung 
 


(1) Die mündlichen Prüfungen (§ 30 Abs. 2) 
werden als Einzelprüfungen durchgeführt 
und dauern in der Regel 20 Minuten. Im 
Fach Darstellendes Spiel kann die Prüfung 
auch als Gruppenprüfung mit bis zu drei 
Prüflingen durchgeführt werden. Den Prüflin-
gen ist eine Vorbereitungszeit von in der Re-
gel 20 Minuten unter Aufsicht zu gewähren, 
soweit nicht für einzelne Aufgabenstellungen 
von der oder dem Prüfungsvorsitzenden eine 
längere Vorbereitungszeit genehmigt wird. 
  
(2) Die mündlichen Prüfungen finden vor 


 
§ 43 


Mündliche Prüfung 
 


(1) Die mündlichen Prüfungen (§ 30 Absatz 
2) zum vierten Prüfungsfach sowie die zu-
sätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten 
bis dritten Prüfungsfach werden als Einzel-
prüfungen durchgeführt und dauern in der 
Regel 20 Minuten. Im Fach Darstellendes 
Spiel kann die Prüfung auch als Gruppen-
prüfung mit bis zu drei Prüflingen durchge-
führt werden. Den Prüflingen ist eine Vorbe-
reitungszeit von in der Regel 20 Minuten 
unter Aufsicht zu gewähren, soweit nicht für 
einzelne Aufgabenstellungen von der oder 
dem Prüfungsvorsitzenden eine längere 







 


 


95


Fachausschüssen (§ 32 Abs. 3) statt. Prüfe-
rin oder Prüfer ist ein Mitglied des Fachaus-
schusses, und zwar in der Regel die Lehr-
kraft, die den Prüfling zuletzt im Prüfungs-
fach unterrichtet hat. Die oder der Vorsitzen-
de des Fachausschusses ist berechtigt, Fra-
gen zu stellen und darüber hinaus im Verlauf 
der Prüfung die Funktion der Prüferin oder 
des Prüfers zu übernehmen, wenn dies für 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
erforderlich ist; in diesem Fall muss den üb-
rigen Mitgliedern des Fachausschusses Ge-
legenheit gegeben werden, Zusatzfragen in 
angemessenem Umfang zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
(3) In jedem Prüfungsfach werden zwei Auf-
gaben aus verschiedenen Sachgebieten o-
der thematischen Schwerpunkten gestellt, 
wobei eine Aufgabe den Sachgebieten des 
vierten Kurshalbjahres und die andere Auf-
gabe den Sachgebieten eines anderen vom 
Prüfling benannten Kurshalbjahres zu ent-
nehmen ist. Abweichend von Satz 1 muss 
ein Prüfling in einem Fach des Aufgaben-
felds II mit Ausnahme des Faches Philoso-
phie ein beliebiges Kurshalbjahr benennen, 
aus dessen Sachgebieten eine Aufgabe ge-
stellt wird; die andere Aufgabe steht dazu in 
einem thematischen Zusammenhang und 
erschließt weitere Sachgebiete eines ande-
ren Kurshalbjahres, das dem Prüfling spätes-
tens zu Beginn des vierten Kurshalbjahres 
mitgeteilt wird. Im Fach Philosophie werden 
zwei Aufgaben aus verschiedenen Reflexi-
onsbereichen gestellt, wobei ein Reflexions-
bereich vom Prüfling gewählt wird; der zweite 
Reflexionsbereich wird von der Lehrkraft 
festgelegt und dem Prüfling spätestens zu 
Beginn des vierten Kurshalbjahres mitgeteilt. 
 


Vorbereitungszeit genehmigt wird. 
  
(2) Die mündlichen Prüfungen finden vor 
Fachausschüssen (§ 32 Absatz 3) statt. 
Prüferin oder Prüfer ist ein Mitglied des 
Fachausschusses, und zwar in der Regel 
die Lehrkraft, die den Prüfling zuletzt im 
Prüfungsfach unterrichtet hat. Die oder der 
Vorsitzende Mitglieder des Fachausschus-
ses ist sind berechtigt, Zusatzfragen in an-
gemessenem Umfang zu stellen. Die oder 
der Vorsitzende des Fachausschusses Fra-
gen zu stellen und kann darüber hinaus im 
Verlauf der Prüfung die Funktion der Prüfe-
rin oder des Prüfers zu übernehmen, wenn 
dies für den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung erforderlich ist. ; in diesem Fall 
muss den übrigen Mitgliedern des Fachaus-
schusses Gelegenheit gegeben werden, 
Zusatzfragen in angemessenem Umfang zu 
stellen. 
 
(3) In jedem Prüfungsfach werden zwei 
Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten 
oder thematischen Schwerpunkten gestellt, 
wobei eine Aufgabe den Sachgebieten des 
zuletzt belegten Kurshalbjahres und die an-
dere Aufgabe den Sachgebieten eines an-
deren vom Prüfling benannten Kurshalbjah-
res zu entnehmen ist. Abweichend von Satz 
1 muss ein Prüfling in einem Fach des Auf-
gabenfelds II mit Ausnahme des Faches 
Philosophie ein beliebiges Kurshalbjahr be-
nennen, aus dessen Sachgebieten eine 
Aufgabe gestellt wird; die andere Aufgabe 
steht dazu in einem thematischen Zusam-
menhang und erschließt weitere Sachgebie-
te eines anderen Kurshalbjahres, das dem 
Prüfling spätestens zu Beginn des vierten 
Kurshalbjahres mitgeteilt wird. Im Fach Phi-
losophie werden zwei Aufgaben aus ver-
schiedenen Reflexionsbereichen gestellt, 
wobei ein Reflexionsbereich vom Prüfling 
gewählt wird; der zweite Reflexionsbereich 
wird von der Lehrkraft festgelegt und dem 
Prüfling spätestens zu Beginn des vierten 
Kurshalbjahres mitgeteilt. 
 


 
 


§ 45 
Prüfungsergebnis 


< 
 
(2) Die allgemeine Hochschulreife wird zuer-
kannt, wenn der Prüfling 


 
§ 45 


Prüfungsergebnis 
< 
 
(2) Die allgemeine Hochschulreife wird zu-
erkannt, wenn der Prüfling 
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1. acht Leistungskurse, die Pflicht-


grundkurse im dritten und vierten 
Prüfungsfach, die verpflichtenden An-
teile der gewählten fünften Prüfungs-
komponente gemäß § 26 sowie alle 
weiteren in die Gesamtqualifikation 
einzubringenden Pflichtkurse einge-
bracht hat, 


 
2. alle Pflichtgrundkurse gemäß § 25, 


auch wenn sie nicht in die Gesamt-
qualifikation einzubringen sind, be-
sucht hat, 


 
3. in 20 der 24 Grundkurse des ersten 


Blocks der Gesamtqualifikation je-
weils mindestens fünf Punkte und 
insgesamt mindestens 120 Punkte 
erreicht hat, 


 
4. in den acht belegten Leistungskursen 


bei zweifacher Wertung mindestens 
80 Punkte eingebracht hat, wobei 
höchstens zwei der Leistungskurse 
mit weniger als 10 Punkten bei zwei-
facher Wertung bewertet sein dürfen, 


 
5. und in den ersten Block der Gesamt-


qualifikation insgesamt mindestens 
200 Punkte eingebracht hat, wobei 
kein Kurs mit null Punkten bewertet 
wurde,  


 
6. im zweiten Block in zwei Prüfungsfä-


chern, darunter einem Leistungskurs-
fach, je mindestens 20 Punkte in vier-
facher Wertung und insgesamt ein-
schließlich der fünften Prüfungskom-
ponente mindestens 100 Punkte er-
reicht hat. 


 
In allen übrigen Fällen gilt die Abiturprüfung 
als nicht bestanden. 
 


 
1. acht Leistungskurse, die verpflich-


tend einzubringenden Grundkurse 
im dritten und vierten Prüfungsfach, 
die verpflichtenden Anteile der ge-
wählten fünften Prüfungskomponen-
te gemäß § 26 sowie alle weiteren in 
die Gesamtqualifikation einzubrin-
genden Kurse eingebracht hat, 


 
2. alle verpflichtend zu belegenden 


Grundkurse gemäß § 25, auch wenn 
sie nicht in die Gesamtqualifikation 
einzubringen sind, besucht hat, 


 
3. in 20 der 24 Grundkurse des ersten 


Blocks der Gesamtqualifikation je-
weils mindestens fünf Punkte und 
insgesamt mindestens 120 Punkte 
erreicht hat, 


 
4. in den acht belegten Leistungskur-


sen bei zweifacher Wertung mindes-
tens 80 Punkte eingebracht hat, wo-
bei höchstens zwei der Leistungs-
kurse mit weniger als 10 Punkten bei 
zweifacher Wertung bewertet sein 
dürfen, 


 
5. und in den ersten Block der Ge-


samtqualifikation insgesamt mindes-
tens 200 Punkte eingebracht hat, 
wobei kein Kurs mit null Punkten 
bewertet wurde,  


 
6. im zweiten Block in zwei Prüfungsfä-


chern, darunter einem Leistungs-
kursfach, je mindestens 20 Punkte in 
vierfacher Wertung und insgesamt 
einschließlich der fünften Prüfungs-
komponente mindestens 100 Punkte 
erreicht hat. 


 
In allen übrigen Fällen gilt die Abiturprüfung 
als nicht bestanden. 
 


 
§ 46 


Erwerb des schulischen Teils der Fach-
hochschulreife 


 
(1) Wer die Schule vor Abschluss des Bil-
dungsganges verlässt oder die Abiturprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, kann den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife er-
werben, wenn das Qualifikationsniveau der 


 
§ 46 


Erwerb des schulischen Teils der Fach-
hochschulreife 


 
(1) Wer die Schule vor Abschluss des Bil-
dungsganges verlässt oder die Abiturprü-
fung endgültig nicht bestanden hat, kann 
den schulischen Teil der Fachhochschulrei-
fe erwerben. , wenn das Qualifikationsni-
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Kurse des ersten Schuljahres der Qualifikati-
onsphase erreicht worden ist. Dafür gelten 
folgende Voraussetzungen, die in zwei auf-
einander folgenden Kurshalbjahren erfüllt 
worden sein müssen: 
 


1. In den beiden Leistungskursfächern 
müssen je zwei Kurse belegt und ins-
gesamt mindestens 40 Punkte der 
zweifachen Wertung erreicht sein. 


 
2. Es müssen elf Grundkurse belegt und 


in diesen insgesamt mindestens 55 
Punkte der einfachen Wertung er-
reicht sein. 


 
3. In zwei der vier anzurechnenden 


Leistungskurse und in sieben der elf 
anzurechnenden Grundkurse müssen 
jeweils mindestens fünf Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein. 


 
4. Unter den als Grund- und Leistungs-


kurse anzurechnenden Kursen müs-
sen je zwei Kurse in Deutsch, einer 
Fremdsprache, einer Gesellschafts-
wissenschaft, Mathematik und einer 
Naturwissenschaft (Physik, Chemie 
oder Biologie) sein. Bei den zwei 
Fremdsprachenkursen muss es sich 
um Kurse handeln, die zur Erfüllung 
der Mindestverpflichtungen in den 
Fremdsprachen gemäß § 25 Abs. 1 
in Verbindung mit § 10 dienen kön-
nen. 


 


veau der Kurse des ersten Schuljahres der 
Qualifikationsphase erreicht worden ist. Der 
Antrag auf Feststellung des Erwerbs der 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) kann 
frühestens nach dem Durchlaufen von zwei 
aufeinanderfolgenden Schulhalbjahren der 
Qualifikationsphase gestellt werden. Dafür 
gelten folgende Voraussetzungen, die in 
zwei aufeinander folgenden Kurshalbjahren 
erfüllt worden sein müssen: 
 


1. In den beiden Leistungskursfächern 
müssen je zwei Kurse belegt und 
insgesamt mindestens 40 Punkte 
der zweifachen Wertung erreicht 
sein. 


 
2. Es müssen elf Grundkurse belegt 


und in diesen insgesamt mindestens 
55 Punkte der einfachen Wertung 
erreicht sein. 


 
3. In zwei der vier anzurechnenden 


Leistungskurse und in sieben der elf 
anzurechnenden Grundkurse müs-
sen jeweils mindestens fünf Punkte 
der einfachen Wertung erreicht sein. 


 
4. Unter den als Grund- und Leistungs-


kurse anzurechnenden Kursen müs-
sen je zwei Kurse in Deutsch, einer 
Fremdsprache, einer Gesellschafts-
wissenschaft, Mathematik und einer 
Naturwissenschaft (Physik, Chemie 
oder Biologie) sein. Bei den zwei 
Fremdsprachenkursen muss es sich 
um Kurse handeln, die zur Erfüllung 
der Mindestverpflichtungen in den 
Fremdsprachen gemäß § 25 Abs. 1 
in Verbindung mit § 10 dienen kön-
nen. 
 
 


 
§ 47 


Berufliche Gymnasien 
 


U 
 
(2) Beim Übergang in die Qualifikationspha-
se wählen Schülerinnen und Schüler des 
beruflichen Gymnasiums ein Fach der Fach-
richtungen Wirtschaft, Technik, Berufliche 
Informatik, Ernährung, Agrarwirtschaft, Ge-
sundheit und Soziales, Biotechnologie oder 
Gestaltung aus dem Angebot der besuchten 


 
§ 47 


Berufliche Gymnasien 
 


U 
 
(2) Beim Übergang in die Qualifikationspha-
se wählen Schülerinnen und Schüler des 
beruflichen Gymnasiums ein Fach der Fach-
richtungen Wirtschaft, Technik, Berufliche 
Informatik, Ernährung, Agrarwirtschaft, Ge-
sundheit und Soziales, Biotechnologie oder 
Gestaltung aus dem Angebot der besuchten 
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Schule entweder als fachrichtungsbezoge-
nes zweites Leistungskursfach oder Grund-
kursfach, das drittes oder viertes Prüfungs-
fach oder Referenzfach der fünften Prü-
fungskomponente sein muss. Aus der Tabel-
le der Anlage 5 ergibt sich, welche weiteren 
Fächer als Prüfungsfächer jeweils ergänzend 
zu dem fachrichtungsbezogenen Fach ge-
wählt werden und welche Pflichtgrundkurse 
zusätzlich belegt und in die Gesamtqualifika-
tion eingebracht werden müssen. Die Schu-
len legen ihr Angebot der Prüfungsfächer der 
Schulaufsichtsbehörde zur Genehmigung 
vor.     


 
(3) Es entfällt die Belegverpflichtung für die 
beiden Pflichtgrundkurse in Musik, Bildender 
Kunst oder Darstellendem Spiel gemäß  § 25 
Absatz 2 und für die beiden Pflichtgrundkur-
se in den Fächern Physik oder Chemie ge-
mäß § 25 Absatz 4. 
 


Schule entweder als fachrichtungsbezoge-
nes zweites Leistungskursfach oder Grund-
kursfach, das drittes oder viertes Prüfungs-
fach oder Referenzfach der fünften Prü-
fungskomponente sein muss. Aus der Ta-
belle der Anlage 5 ergibt sich, welche weite-
ren Fächer als Prüfungsfächer jeweils er-
gänzend zu dem fachrichtungsbezogenen 
Fach gewählt werden und welche Grund-
kurse zusätzlich belegt und in die Gesamt-
qualifikation verpflichtend eingebracht wer-
den müssen. Die Schulen legen ihr Angebot 
der Prüfungsfächer der Schulaufsichtsbe-
hörde zur Genehmigung vor.     


 
(3) Es entfällt die Belegverpflichtung für die 
beiden Grundkurse in Musik, Bildender 
Kunst oder Darstellendem Spiel gemäß  § 
25 Absatz 2 und für die beiden Grundkurse 
in den Fächern Physik oder Chemie gemäß 
§ 25 Absatz 4. 
 


 
§ 48 


Altsprachlicher Bildungsgang 
 


Schülerinnen und Schüler eines ab der Jahr-
gangsstufe 5 beginnenden altsprachlichen 
Bildungsganges müssen das Fach Latein 
oder Griechisch als Prüfungsfach oder fünfte 
Prüfungskomponente wählen. Die andere 
dieser Sprachen muss in der Qualifikations-
phase mit zwei Pflichtgrundkursen besucht 
werden, von denen einer in die Gesamtquali-
fikation einzubringen ist. Bei der Wahl von 
Griechisch als Leistungskursfach entfällt die 
Belegverpflichtung für Latein während der 
Qualifikationsphase. Wird Griechisch durch 
eine andere dritte Fremdsprache ersetzt, so 
tritt diese Fremdsprache bei den Verpflich-
tungen gemäß Satz 1 bis 3 an die Stelle von 
Griechisch. Wird eine spätestens in Jahr-
gangsstufe 10 begonnene vierte Fremdspra-
che als drittes oder als viertes Prüfungsfach 
oder Referenzfach der fünften Prüfungs-
komponente gewählt, entfallen die Verpflich-
tungen gemäß Satz 1 und 2; in diesem Fall 
müssen jedoch zwei Pflichtgrundkurse in 
Griechisch und zwei weitere wahlweise in 
Griechisch oder Latein belegt und zwei der 
vier Kurse in die Gesamtqualifikation einge-
bracht werden. 
 


 
§ 48 


Altsprachlicher Bildungsgang 
 


Schülerinnen und Schüler eines ab der 
Jahrgangsstufe 5 beginnenden altsprachli-
chen Bildungsganges müssen das Fach 
Latein oder Griechisch als Prüfungsfach 
oder fünfte Prüfungskomponente wählen. In 
der anderen dieser Sprachen müssen in der 
Qualifikationsphase mit zwei Grundkurse 
verpflichtend belegt werden, von denen ei-
ner in die Gesamtqualifikation verpflichtend 
einzubringen ist. Bei der Wahl von Grie-
chisch als Leistungskursfach entfällt die 
Belegverpflichtung für Latein während der 
Qualifikationsphase. Wird Griechisch durch 
eine andere dritte Fremdsprache ersetzt, so 
tritt diese Fremdsprache bei den Verpflich-
tungen gemäß Satz 1 bis 3 an die Stelle von 
Griechisch. Wird eine spätestens in Jahr-
gangsstufe 10 begonnene vierte Fremd-
sprache als drittes oder als viertes Prü-
fungsfach oder Referenzfach der fünften 
Prüfungskomponente gewählt, entfallen die 
Verpflichtungen gemäß Satz 1 und 2; in 
diesem Fall müssen jedoch zwei Grundkur-
se in Griechisch und zwei weitere wahlweise 
in Griechisch oder Latein verpflichtend be-
legt und zwei der vier Kurse in die Gesamt-
qualifikation verpflichtend eingebracht wer-
den. 
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Anlage 1b 
Stundentafel der Einführungsphase an beruflichen Gymnasien 


 


Fach 


Wochenstunden / Jahreswochenstunden in den Fachrichtungen 


Wirt-
schaft 


Berufliche Informatik  
 


Schwerpunkte 


Ernährung  
 


Bio-
technolo-


gie 


Agrar- 
wirtschaft 


Gesundheit und  
Soziales 


Schwerpunkte 
Wirt- 
schafts-
informatik 


Technische 
Informatik,  
Medizin-        
informatik 


Sozial- 
pädagogik 


Gesund-
heit/Pflege 


Pflichtunterricht 
Deutsch 
Englisch 
Politikwissenschaft/  
Geschichte/Geografie/ 
Sozialwissenschaften a) 
Mathematik 
Physik 
Chemie 
Physik/Chemie 
Biologie 
Wirtschaft Volks-u. Be-
triebswirtschaftslehre 
Wirtschaftsinformatik 
Recht 
Rechnungswesen und 
Controlling 
Informatik 
Informationstechnik/ 
Technische Informatik/ 
Medizininformatik 
Techniklabor 
Ernährung/ Bio-
technologie 
Pädagogik/Psychologie 
Pädagogik/Psychologie 
Agrartechnik mit Biologie 
Gesundheit 
Sport 


 
3/120 
3/120 
2/80 


 
 


3/120 
- 
- 
- 
- 


5/200 
 
- 


3/120 
2/80 


 
2/80 b) 


- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 


 
3/120 
3/120 
2/80 


 
 


3/120 
- 
- 
- 
- 


5/200 
 


2/80 
3/120 
2/80 


 
2/80 b) 


- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 


 
3/120 
3/120 
3/120 


 
 


3/120 
2/80 
2/80 


- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 


6/240 b)c) 
 


 
6/240 b)d) 


- 
 
- 
- 
- 
- 
- 


 
3/120 
3/120 
3/120 


 
 


3/120 
2/80 
3/120 


- 
2/80 
2/80 


 
- 
- 
- 
 


2/80 b) 
- 
 
 
- 


5/200 b) 
 
- 
- 
- 
- 
- 


 
3/120 
3/120 
3/120 


 
 


3/120 
2/80 
3/120 


- 
2/80 
2/80 


 
- 
- 
- 
 


2/80 b) 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 


5/200 b) 
- 
- 


 
3/120 
3/120 
3/120 


 
 


3/120 
- 
- 


2/80 
2/80 


- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 


5/200 e) 
3/120 e) 


- 
- 


2/80 


 
3/120 
3/120 
3/120 


 
 


3/120 
- 
- 


2/80 
3/120 
2/80 


 
- 


2/80 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 


5/200 b) 
2/80 


Zweite Fremdsprache 
Französisch f) 


 
(4/160) 


 
(4/160) 


 
(4/160) 


 
(4/160) 


 
(4/160) 


 
(4/160) 


 
(4/160) 


Wahlpflichtunterricht 
Physik/Chemie/Biologie  
Sport/Musik/Bildende 
Kunst/Darstellendes Spiel  
Deutsch/Englisch/ 
Mathematik/Biologie 


 
4/160 g) 


2/80  
 
 


- 


 
4/160 g) 


2/80  
 
 
- 


 
- 


2/80  
 
 


- 


 
- 


2/80  
 


 
- 


 
- 


2/80  
 


 
- 


 
- 


2/80 
 
 


2/80 


 
- 


2/80 i) 
 


 
- 


Insgesamt j) 29/1160  
(33/1320) 


31/1240  
(35/1400) 


30/1200  
(34/1360) 


30/1200  
(34/1360) 


30/1200  
 (34/1360) 


30/1200 
(34/1360) 


30/1200 
(34/1360) 


 
Wahlunterricht  k) 2-4/ 


80-160 
2-4/ 


80-160 
2-4/ 


80-160 
2-4/ 


80-160 
2-4/ 


80-160 
2-4/ 


80-160 
2-4/ 


80-160 
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Anmerkungen: 
 
a)  Sozialwissenschaften ist nur in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales mit dem 


Schwerpunkt Sozialpädagogik wählbar. In diesem Schwerpunkt können die Fächer Poli-
tikwissenschaft und Sozialwissenschaften auch gemeinsam unterrichtet werden. 
 


b)   Der Unterricht wird geteilt durchgeführt. 
c)  In der Einführungsphase wird gemäß den Schwerpunkten der Qualifikationsphase der 


Schule unterrichtet. 
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d) Im Fach Techniklabor wird in der Einführungsphase gemäß den Schwerpunkten der 
Qualifikationsphase der Schule unterrichtet. Das Fach Wirtschaft wird im Umfang von 
zwei Wochenstunden hierin integriert unterrichtet. 


e) Wer Pädagogik fünfstündig wählt, muss Psychologie dreistündig belegen. Wer Psycho-
logie fünfstündig wählt, muss Pädagogik dreistündig belegen.  


f) Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache ist Pflichtunterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler, die nicht vom Beginn der Jahrgangsstufe 7 bis zum Abschluss der Jahrgangs-
stufe 10 in einer zweiten Fremdsprache unterrichtet wurden. Bei ausreichender Beteili-
gung sind im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten auch andere Fremdsprachen 
gemäß § 19 Absatz 1 Nummer 1 zulässig. 


g) Zwei der Fächer Physik, Chemie oder Biologie sind zu wählen. 
h)  Informatik ist nur in der Fachrichtung Technik mit den Schwerpunkten Bautechnik und 


Physiktechnik, Chemietechnik, Biologietechnik und in der Fachrichtung Gestaltung wähl-
bar. 


i) Eines der Fächer Musik, Bildende Kunst oder Darstellendes Spiel ist zu wählen. 
j) Gemäß § 13 Absatz 5 und 7 des Schulgesetzes sind im Stundenplan wöchentlich zwei 


Stunden im Stundenplan der Klassen für den Religions- und Weltanschauungsunterricht 
freizuhalten. 


k)    Im Rahmen des Wahlunterrichts kann, soweit die Schule dies zulässt, zusätzlich eines 
der im Wahlpflichtunterricht aufgeführten Fächer, weitere Fächer oder eine weitere 
Fremdsprache besucht werden; hierfür sind dann uneingeschränkt die für die Fächer des 
Pflicht- und  Wahlpflichtunterrichts geltenden Regelungen, insbesondere über die Leis-
tungsbewertung und Versetzung, anzuwenden. Darüber hinaus sind weitere fakultative 
Unterrichtsveranstaltungen zulässig. 


 
 
 
 
 
 
 


Anlage 5 
 
                            Zulässige Prüfungsfachkombinationen an beruflichen Gymnasien 
 


1.  
Leistungskursfach 


2.  
Leistungskursfach 


Fachrichtungsbezogenes 
Grundkursfach 


(3., 4. PF oder 5. PK) 


Zusätzliche Beleg-  
und  Einbring-


verpflichtungen 
 


Fachrichtung Wirtschaft   
Fachrichtung Berufliche Informatik  
mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik 
 
 
 
Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  
Chemie  
Physik  
Biologie  


Wirtschaft Volks- und 
Betriebswirtschafts-
lehre 
 


 Rechnungswesen und 
Controlling 
(2 Kurse) 


Wirtschaftsinformatik  
 


Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre 
(2 Kurse) 


 
 


Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre 
 


Rechnungswesen und 
Controlling  
(2 Kurse) 
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Mathematik 1)  
Recht  
Politikwissenschaft 
Geschichte 


Wirtschaftsinformatik 
 


Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre 
 (4 Kurse, davon 2 oh-
ne Einbringverpflich-
tung) 


Fachrichtung Technik  
mit den Schwerpunkten Bautechnik, Elektrotechnik, Gestaltungs- und Medientechnik, Informa-
tionstechnik, Mechatronik, Medientechnik, Medizintechnik, Metalltechnik/Maschinenbau, Um-
welttechnik  
Fachrichtung Berufliche Informatik  
mit den Schwerpunkten Medizininformatik, Technische Informatik  
Fachrichtung Gestaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutsch  
Fremdsprache 
Mathematik  
Physik 


Bautechnik  
Elektrotechnik  
Gestaltungs- und  
     Medientechnik  
Mechatronik  
Medientechnik  
Informationstechnik  
Medizininformatik  
Medizintechnik  
Metalltechnik /  
     Maschinenbau  
Technische Informatik  
Umwelttechnik  
Gestaltung 


 Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre 
 (2 Kurse) 


 
 
 
 
Mathematik 1)  
Physik 1) 


Bautechnik  
Elektrotechnik  
Gestaltungs- und  
     Medientechnik  
Mechatronik  
Medientechnik  
Informationstechnik  
Medizininformatik  
Medizintechnik  
Metalltechnik /  
     Maschinenbau  
Technische Informatik  
Umwelttechnik  
Gestaltung 


Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre 
 (2 Kurse) 


Fachrichtung Technik  
mit den Schwerpunkten Chemietechnik, Physiktechnik, Biologietechnik 


 
Deutsch  
Fremdsprache  
 


Chemietechnik 2)  
Biologietechnik 2)  
Physiktechnik 2) 


 


Chemielabortechnik 
oder Biologielabor-
technik oder  
Physiklabortechnik 
(2 Kurse) 


Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  
Chemie 3)  
Physik 3)  
Biologie 3) 


Mathematik 1)  
Informatik 
 


Chemietechnik 2)  
Biologietechnik 2)  
Physiktechnik 2) 


Chemielabortechnik 
oder Biologielabor-
technik oder Physikla-
bortechnik 
(4 Kurse, davon 2 ohne 
Einbringverpflichtung) 


Fachrichtung Technik 
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mit dem Schwerpunkt Technik und Management 
Deutsch  
Fremdsprache 
Mathematik  
Physik 
Chemie 
Biologie 


Technik und Manage-
ment 


 
Projektmanagement (2 
Kurse) 


Mathematik1) 
Physik1) 
Politikwissenschaft 


Technik und Manage-
ment 


Projektmanagement (2 
Kurse) 


Fachrichtung Ernährung  
Fachrichtung Biotechnologie 
Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  
Chemie  
Physik  
Biologie  


Ernährung  
Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre 
(2 Kurse) 


Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  


Biologie Ernährung 
Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre  
(2 Kurse) 


Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  
Chemie  
Physik 


Biotechnologie  
Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre  
(2 Kurse) 


Deutsch  
Fremdsprache   
Mathematik 


Mathematik 1)  
Chemie  
Physik 


Biotechnologie 
Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre (2 
Kurse) 


Fachrichtung Agrarwirtschaft 
Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  
Chemie  
Physik 


Agrartechnik mit  
      Biologie 


 
Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre  
(2 Kurse) 


Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  
Physik 


Chemie 
Agrartechnik mit  
       Biologie 


Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre  
(2 Kurse) 


 
Fachrichtung Gesundheit und Soziales  
 


Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  
Chemie 
Physik 
Biologie 


Pädagogik  
Psychologie  
(2 Kurse) 


Psychologie  
Pädagogik  
(2 Kurse) 


Politikwissenschaft  
Chemie1) 
Physik1) 
Biologie 1)  
Sozialwissenschaften  
Geografie 
Geschichte 
Kunst  
Musik 


Pädagogik 
Psychologie  
(2 Kurse) 


Psychologie 
Pädagogik  
(2 Kurse) 


Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik  


Gesundheit  
Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre oder 
Recht  
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Chemie  
Physik  
Biologie  


(2 Kurse) 


Deutsch  
Fremdsprache  
Mathematik 
Biologie 


Politikwissenschaft   
Biologie1) 


Gesundheit 


Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre oder 
Recht  
(2  Kurse) 


 
Anmerkungen: 
 
1) Dieses Fach kann nur dann zum zweiten Leistungskursfach gewählt werden, wenn 


es nicht bereits erstes Leistungskursfach ist. 


2) Bei der Wahl von Chemietechnik, Biologietechnik oder Physiktechnik als fachrich-
tungsbezogenes Leistungs- oder Grundkursfach ist das der Naturwissenschaft entspre-
chende Fach Chemielabortechnik, Biologielabortechnik oder Physiklabortechnik zu wäh-
len. 


3) Bei der Wahl von Chemie, Physik oder Biologie als Leistungskursfach darf nicht das 
der Naturwissenschaft entsprechende Fach Chemietechnik, Biologietechnik oder Physik-
technik als fachrichtungsbezogenes Grundkursfach gewählt werden.“ 


 
 


Anlage 6 (neu) 


Zuordnung der GeR-Niveaustufen zu den einzelnen Jahrgangsstufen in der gymnasia-


len Oberstufe 


 Fremdsprachenfol-
ge/-beginn 


Ende Einfüh-
rungsphase 


Ende 
Q 2 


Ende Q 4 


Moderne Fremdspra-
chen (außer Chine-
sisch/Japanisch) 


1.Fremdsprache (ab 
Jahrgangsstufe 3, ggf. 
1) 


B 1 B 2 B 2 (Franzö-
sisch) 
B 2/ C 1 
(alle anderen  
modernen 
Fremdspra-
chen) 


2./3. fortgeführte 
Fremdsprache ab 
Jahrgangsstufe 
5/6/7/8/9 


B 1 B 1/ 
B2 


B 2 (Franzö-
sisch) 
B 2/ C 1 
(alle anderen  
modernen 
Fremdspra-
chen) 


Neu einsetzende 
Fremdsprache ab 
Jahrgangsstufe 10 
/Einführungsphase 


A 2 B 1 B 1/ B 2 


Chinesisch/Japanisch Fortgeführte Fremd-
sprache ab Jahrgangs-
stufe 7/8/9 


A 2 A 2 B 1 


Neu einsetzend ab 
Jahrgangsstufe 10 / 
Einführungsphase 


A 1 A 2 A 2/ B 1 
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Die neue Anlage 6 ermöglicht die Ausweisung der Niveaustufe des Gemeinsamen Europäi-


schen Referenzrahmens gemäß § 21 Absatz 5. 


 


 


 


2. Zu Artikel 2  (Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe): 


 


Zu Nummer 1: 


Die Einfügung einer neuen Anlage und Umbenennung einer Überschrift macht eine entspre-


chende Änderung der Inhaltsübersicht erforderlich. 


 


Zu Nummer 2 (§ 3): 


Es handelt sich um Klarstellungen und redaktionelle Änderungen. Das Ersetzen des Begrif-


fes „Pflichtkurse“ soll in der Verordnung klarer zum Ausdruck bringen, ob es ein verpflich-


tend zu belegender oder ein verpflichtend einzubringender Kurs ist. 


 


Zu Nummer 3 (§ 6): 


Die Änderung in Absatz 4 erfolgt aufgrund der fachlichen Einschätzung, dass das Recht auf 


Bildung nicht mehr durch die rechtlich nicht gebotene Bedingung des rechtmäßigen Aufent-


halts eingeschränkt werden soll. 


 


Zu Nummer 4 (§ 13): 


Die Beleg- und Einbringmöglichkeiten im Fach Sport werden präzisiert und leicht modifiziert 


hinsichtlich erweiterter Einbringmöglichkeiten. Bisher galt bei der Wahl von Sport als 4. Prü-


fungsfach, dass nur ein Praxiskurs, jedoch kein weiterer Theoriekurs als weitere Einbring-


möglichkeit bestand. Neu ist, dass bei der Wahl von Sport als 4. Prüfungsfach gilt, dass als 


weitere Einbringmöglichkeit ein Praxiskurs oder ein Theoriekurs möglich ist. Wurde Sport als 


Referenzfach der 5. Prüfungskomponente gewählt, so galt bisher, dass nur vier Praxiskurse, 


jedoch kein weiterer Theoriekurs als weitere Einbringmöglichkeit bestand. Neu ist, dass bei 


der Wahl von Sport als Referenzfach der 5. Prüfungskomponente, die Einbringmöglichkeit 


von vier Sportkursen einschließlich eines Theoriekurses besteht. 


 


 


Zu Nummer 5 (§ 15): 
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In Absatz 4 Satz 1 wird klargestellt, dass eine Zeugnisnote nicht nur bei 6 Wochen kontinu-


ierlicher Teilnahme, sondern auch bei mindestens achtwöchiger Teilnahme am Unterricht 


erfolgen kann. Diese Regelung war bisher nur in einem Schreiben der Schulaufsichtsbehör-


de vom 10.3.2009 über die „Verbindliche Auslegung der Regelungen zur Bildung einer 


Zeugnisnote bei nicht kontinuierlicher Teilnahme am Unterricht“ an die Schulen übermittelt 


worden und soll nun in die Verordnungstexte aufgenommen werden. Zeitlich wird diese Re-


gelung in die Grundschulverordnung aufgenommen. Außerdem wird in Absatz 4 Satz 2 eine 


Härtefallregelung aufgenommen, die es ermöglicht, dass jemand, der aus nicht zu vertrete-


nen Gründen (insbesondere gesundheitliche Gründe) im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 


keine Zeugnisnote erhalten hat, trotzdem eine Jahrgangsnote erhalten kann. Der neue Ab-


satz 4 Satz 6 war der bisherige Absatz 6 Satz 2. Er wird aus systematischen Gründen ver-


schoben, da er inhaltlich alle Schülerinnen und Schüler umfassen soll und nicht nur die in 


Absatz 6 genannten. Dabei wurde der Satz auch dahingehend modifiziert, dass die Rechts-


folge „Bewertung nur mit einer Note“ nur noch dann eintreten soll, wenn alle Klausuren ver-


säumt wurden, nicht dagegen bei einer Bewertung der Klausuren mit 0 Punkten. 


 


Zu Nummer 6 (§ 16): 


Die Regelungen für die Ausweisung der Niveaustufe des Gemeinsamen Europäischen Refe-


renzrahmens  in der ersten und zweiten Fremdsprache waren bisher nur in der Sek I-VO 


geregelt und werden nun auch auf die gymnasiale Oberstufe übertragen. Welche Niveaustu-


fe auf dem Zeugnis einzutragen ist, ergibt sich aus der neuen Anlage 6. 


 


Zu Nummer 7 (§ 19): 


In Absatz 1 wurden die wählbaren Fremdsprachen ergänzt. In Absatz 2 wird eine Fachbe-


zeichnung geändert und neue Fächer am Beruflichen Gymnasium eingeführt. Die Umbe-


nennung des Faches Wirtschaft in Volks- und Betriebswirtschaftslehre erfolgt wegen der 


Verwechslungsgefahr mit der Fachrichtung Wirtschaft; zugleich ist es eine Anpassung an 


die Bezeichnung des Faches in den meisten anderen Ländern. 


 


Zu Nummer 8 (§ 20): 


Die Änderung in Absatz 1 bezieht sich auf die Änderungen in § 13 (siehe Nummer 4). Die 


Änderungen in Absätzen 3 bis 5 erfolgen aus redaktionellen Gründen. Der Begriff „Ergän-


zungskurs“ wurde aufgehoben und unter den Begriff „Zusatzkurs“ gefasst; dieser Begriff 


wurde neu definiert. 
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Zu Nummer 9 (§ 21): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (siehe auch Nummer 2). 


 


Zu Nummer 10 (§ 22): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (siehe auch Nummer 2). Satz 3 wurde gestri-


chen, da sich der Inhalt schon aus dem neuen § 20 Absatz 3 ergibt. 


 


Zu Nummer 11 (§ 23): 


Es handelt sich um Festlegungen, welche Fremdsprachen zu welchem Prüfungsfach ge-


wählt werden dürfen.  


 


Zu Nummer 12 (§ 24): 


Es wird die Möglichkeit, freiwillig drei Leistungskurse zu belegen, geschaffen, wenn Schulen 


dies wollen. Dies hat sich in einem Schulversuch an mehreren Gymnasien bewährt und soll 


deshalb allen gymnasialen Oberstufen als Option offen stehen. 


 


Zu Nummer 13 (§ 25): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (siehe auch Nummer 2) und Klarstellungen. 


Absatz 3 wurde umformuliert, da die bisherige Formulierung zu Missverständnissen führte. 


Er beschreibt die Belegpflicht im Aufgabenfeld II. 


 


Zu Nummer 14 (§ 26): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (siehe auch Nummer 2) und Klarstellungen. 


Die Einfügung einer Nummer 7 in Absatz 2 war nötig, da sich der Verweis im neuen Absatz 


2 Nummer 3 nicht auf § 25 Absatz 3 bezieht. Der neue Absatz 2 Nummer 7 regelt die Ein-


bringpflicht im Aufgabenfeld II. 


Die Änderungen in Absatz 3 sind redaktioneller Natur. So wird klargestellt, dass die Ein-


bringverpflichtung für das Fach Sport abschließend in § 13 geregelt ist. Die Umformulierung 


des Absatzes 3 Nummer 5 erfolgte wegen der Änderung von § 20 Absätze 3 bis 5 (siehe 


Nummer 8). 


 


Zu Nummer 15 (§ 30): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen und Klarstellungen. 







 


 


44


 


Zu Nummer 16 (§ 32): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen und Klarstellungen. 


 


Zu Nummer 17 (§ 34): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen und Klarstellungen. 


 


Zu Nummer 18 (§ 36): 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 


 


Zu Nummer 19 (§ 37): 


Es handelt sich um eine Klarstellung. 


 


Zu Nummer 20 (§ 39): 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 


 


Zu Nummer 21 (§ 40): 


Das Verfahren bei weiteren Hilfen in der Prüfung wird festgelegt. 


 


Zu Nummer 22 (§ 41): 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 


 


Zu Nummer 23 (§ 43): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen und Klarstellungen. 


 


Zu Nummer 24 (§ 45): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (siehe auch Nummer 2). 


 


 


Zu Nummer 25 (§ 46): 
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Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Formulierungen in Punkt 12.1 „Ver-


einbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ der KMK vom 


7.7.1972 in der Fassung vom 8.12.2016. 


 


Zu Nummer 26 (§ 47): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (siehe auch Nummer 2). 


 


Zu Nummer 27 (§ 48): 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (siehe auch Nummer 2). 


 


Zu Nummer 28 (Anlage 1b): 


Aufgrund der Änderungen in § 19 (siehe Nummer 7) wurde die Anlage 1b neu gefasst. 


 


Zu Nummer 29 (Anlage 5): 


Aufgrund der Änderungen in § 19 (siehe Nummer 7) wurde die Anlage 5 neu gefasst. 


 


Zu Nummer 30 (Anlage 6): 


Die neue Anlage 6 ermöglicht die Ausweisung der Niveaustufe des Gemeinsamen Europäi-


schen Referenzrahmens gemäß § 16 Absatz 5. 


 


 


 


3. Zu Artikel 3  (Änderung der Verordnung über die staatlichen Kollegs und 


Abendgymnasien des Landes Berlin ): 


 


Zu Nummer 1: 


Die Einfügung einer neuen Anlage und eines neuen Paragraphens macht eine entsprechen-


de Änderung der Inhaltsübersicht erforderlich. 


 


Zu Nummer 2 (§ 3): 
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Modell ab 2007 bis zur Einführung 2010 mitentwickelt und im Rahmen des Schulversuchs von 2010 

bis 2015 pilotiert hat (ebenso ab 2012: Humboldt-Gymnasium, Albrecht-Dürer-Gymnasium). 

Herr Treptow führt aus, dass die Anregung hierzu aus dem Jahre 2007 stammt, als die 

Bundesdirektorenkonferenz (BDK) in Rheinland-Pfalz tagte und er beiläufig von dem dortigen Modell 

erfuhr, dass jeder Gymnasiast dort drei Leistungskurse (LK) besuchen muss. Diese Idee sei im Dialog 

mit dem Berliner Senat weiterentwickelt worden, das Konzept einer Wahlmöglichkeit ist entstanden. 

Sowohl für die Schule, aber auch für den Schüler sei dies ein attraktives Angebot. Die Attraktivität bei 

den Schülern lässt sich auch dadurch nachweisen, dass man am RLG im Rahmen des Piloten mit 20-

30% Beteiligung der Schüler (d.h. Anteil derjenigen an einem Jahrgang, die freiwillig einen 3. 

Leistungskurs wählen) gestartet sei, mittlerweile der Anteil aber bei über 60% liege. 

Die Schule brauche hierfür kein zusätzliches Personal, da sich die die Personalzumessung aus der Zahl 

der Kurswahlen ergebe. Für RLG hätte sich ergeben, dass durch dieses Modell statt früher 360 

nunmehr 480 LK-Wahlen erfolgen. Die LK seien dadurch gefüllter und ausgeglichener besetzt. Damit 

einherginge, dass weniger Grundkurse unterrichtet würden, es finde eine Schwerpunktsetzung des 

Lernens statt. Insgesamt biete dies gerade auch für Schulen mit kleiner Oberstufe Vorteile. 

Insgesamt sieht Herr Treptow drei nachweisliche Vorteile dieses Modells für die Schüler: 

1. Die Zahl der Rücktritte innerhalb der Oberstufe (d.h. Wiederholung ab Klasse 11) sei bei den 

Schülern, die 3 LK wählen, deutlich geringer als bei denen mit 2 LKs. 

2. Die Abitur-Ergebnisse seien besser (im RLG haben unter den besten 50 Schülern eines Jahrgangs 

75% zuvor 3 LKs gewählt). 

3. Gerade für leistungsschwächere Schüler sei die spätere Wahlmöglichkeit (Auswahl des 1.+2. 

Prüfungsfachs aus 3 Fächern) vorteilhaft (und ermöglicht es, auch bei „Fehlwahl“ in einem Fach 

ohne einen Rücktritt das Abitur – mit angestrebtem Ergebnis – zu bestehen). 

Herr Freese ergänzt, dass aufgrund der guten Erfahrungen bei der Pilotierung im Schulversuch an den 

drei beteiligten Schulen, dieses für Schule und Schüler vorteilhafte Modell nun sehr schnell allen 

Schulen eröffnet werden sollte. Laut einer Umfrage wollen derzeit 20 von rund 180 Schulen schon im 

nächsten Schuljahr dieses Modell einführen. 

Diskussion zu den entsprechenden Formulierungen im neuen VO-GO-Entwurf (neuer § 24 VO-GO): 

a) Herr Freese weist einleitend auf eine neue Information hin, dass nämlich die bereits im LSB 

geäußerte Kritik daran, dass nur die Gesamtkonferenz (anstelle der Schulkonferenz) über die 

Einführung des Modells entscheiden solle, in einem neuen Entwurf aufgegriffen werde. Dieser solle 

nun vorsehen, dass die Schulkonferenz auf der Basis eines Votums der Gesamtkonferenz entscheiden 

könne. 

Die Diskussion in der AG ergab, dass eine Befassung der Gesamtkonferenz und mithin die Akzeptanz 

bei den Lehrern wichtig sei, dass aber auch Eltern und Schüler ein Antragsrecht auf Einführung des 

Modells bräuchten. Ein solches Antragsrecht ist nur in der Schulkonferenz gegeben. Entsprechend sei 

die Regelung zu erweitern.  

b) Die Frage, wie groß das Risiko sei, schlechtere Noten einbringen zu müssen, wenn man mit dem 

LK-Niveau nicht zurechtkommt, dies aber später aufgrund von Einbringeverpflichtungen trotzdem 

einbringen muss, kann nicht abschließend beantwortet werden. Dies sei bisher am RLG mit rund 300 
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Abiturienten, die bisher mit drei besuchten Leistungsfächern die Schule verlassen haben, noch nicht 

der Fall, berichtet Herr Treptow aus den bisherigen Erfahrungen. Insbesondere aber, bestätigt er auf 

Nachfrage, seien die Abiturergebnisse im 3. Prüfungsfach (PF) signifikant besser, wenn man das 

vorherige LK-Fach als 3. PF wählt (weil auf LK-Niveau vorbereitet). 

c) Es wird die Frage diskutiert, warum in §24 Abs. 3 Einschränkungen für die Wahlfreiheit des 

Schülers vorgesehen sind, ob er in einem zuvor als 3. LK belegten und nicht als LK (1./2. PF) in der 

Abiturprüfung wahrgenommenen Fach auf LK- oder GK-Niveau geprüft werden möchte, sowohl für 

zentrale wie für dezentrale Prüfungsfächer. 

Herr Treptow und Herr Freese begründen dies damit, dass dies organisatorische Gründe hat, da die 

Lehrer die Prüfungsfragen vorher vorbereiten und einreichen müssten und dies dann auf beiden 

Niveaus geschehen müsse. Eine verbindliche Festlegung darauf, auch GK-Klausuren für alle LKs in 

dezentral geprüften Fächern vorbereiten zu müssen, würde die Akzeptanz bei Lehrern für dieses 

Modell entscheidend verringern. Die Erfahrung zeige aber, dass diese Einschränkungen in der Praxis 

nicht relevant seien. 

Die Diskussion in der AG hierzu verdeutlicht, dass unabhängig von der Frage, ob grundsätzlich eine 

Wahlfreiheit bestehen sollte oder nicht, in jedem Fall sichergestellt sein müsse, dass der Schüler zum 

Zeitpunkt seiner Festlegung weiß, was die Schule organisatorisch anbieten und was nicht. 

Diesbezügliche post-hoc-Überraschungen müssten zwingend vermieden werden, weil sonst die 

Akzeptanz bei den Schülern entscheidend verringert werden könnte. Dies sollte die VO-GO daher 

eindeutig sicherstellen. 

e) Bislang gab es nirgends Informationen zum neuen Modell, was die schulinterne Diskussion und 

Werbung für ein solches Modell erschwerte. Es wurde die Erwartung ausgesprochen, dass 

Informationen hierzu  nunmehr bald von SenBJF zur Verfügung gestellt werden, auch dass der 

Evaluationsbericht zum Schulversuch allen Schulen verfügbar gemacht wird. Auch wurde die 

Anregung ausgesprochen, dass es wertvoll wäre für Schulen, die eine Einführung des Modells in 

Erwägung ziehen, von den Erfahrungen der drei pilotierenden direkt profitieren zu können. Herr 

Treptow und Herr Freese schlagen vor, die im September 2016 durchgeführte 

Informationsveranstaltung für Schulleiter zu wiederholen. Aus dem AG-Kreis wird betont, dass sich 

auch Eltern und Schüler, aber auch Lehrer und Oberstufenkoordinatoren informieren können sollten. 

 

Die AG verständigt sich darauf, dass – über die durch Herrn Semler im LSB bereits erfolgte 

Kommentierung hinaus – die o.a. Punkte kurzfristig in einem kurzen Antrag zur Beschlussfassung im 

LEA eingebracht werden sollen.1 

 

 

 

                                                           
1
 Antrag und Beschlussfassung sind in der LEA-Sitzung vom 30.06.2017 erfolgt – siehe 

http://www.leaberlin.de/images/beschluesse/2017-06-
30_Beschlusszusammenfassung_Zumessungsrichtlinie_und_VoGo.pdf  

http://www.leaberlin.de/images/beschluesse/2017-06-30_Beschlusszusammenfassung_Zumessungsrichtlinie_und_VoGo.pdf
http://www.leaberlin.de/images/beschluesse/2017-06-30_Beschlusszusammenfassung_Zumessungsrichtlinie_und_VoGo.pdf
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TOP 3 – Poolaufgaben im Abitur (KMK/IQB) 

Herr Freese thematisiert die Pool-Bildung von Abituraufgaben in zentral geprüften Fächern, die das  

Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag der KMK vornehme. Er betont, 

dass es sich hierbei nicht – wie vielfach fälschlich wahrgenommen – um ein „Zentralabitur“ handele, 

sondern um die zentrale Entwicklung von Aufgaben. Problematisch sei der Umgang mit 

„verbrauchten Prüfungsfragen“, wenn z.B. – wie jüngst mit Mathe-Aufgaben in Stuttgart geschehen – 

Fragen an bestimmten Orten vorab bekannt werden, die auch an anderen Orten eingeplant wurden. 

Pool-Fächer seien Französisch, Englisch, Deutsch, Mathe; derzeit werden erste Standards erarbeitet 

für Biologie/Chemie/Physik. 

In der Diskussion betont Herr Treptow, dass mit diesem Ansatz die Illusion nicht bedient werden 

könne, die man geweckt habe. Es finde gar keine wirkliche Normierung statt; die Vorbereitung und 

die Systeme seien viel zu unterschiedlich. Seit 2007 gebe es keine einheitliche Basis mehr für das 

Abitur. 

Herr Freese ergänzt, dass auch die Korrekturen unterschiedlich seien, unterstreicht aber, dass die 

Zielsetzung der Pool-Aufgaben nicht das Zentralabitur seien. Die Evaluation und Rückmeldung von 

eingereichten Pool-Aufgaben sehe nur „geeignet“/„ungeeignet“ vor. 

In der weiteren Diskussion wird die Frage von Abiturnotengerechtigkeit und deren Relevanz für den 

Hochschulzugang kritisch beleuchtet. Aus Zeitgründen wird die Diskussion zur Vergleichbarkeit des 

Abiturs abgekürzt;  Herr Semler verweist auf einen lesenswerten Beitrag des VOB-Vorsitzenden 

hierzu auf der VOB-Webseite.2 

 

TOP 4 – Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe 

Herr Treptow referiert aus Sicht des VOB:  

1. Die gymnasiale Oberstufe sei laut KMK-Beschluss grundsätzlich dreijährig, und demnach 

habe die 10. Klassenstufe an Berliner Gymnasien auf die Oberstufe (Qualifikationsphase) 

vorzubereiten. Diese Pflicht stehe seit 5 Jahren nicht im Schulgesetz – dies sei ein Verstoß 

gegen den KMK-Beschluss.3 

2. Wenn dieser überfällige Passus in Schulgesetz aufgenommen wird, müsse er auch mit Leben 

gefüllt werden. Hier beiße sich die Verpflichtung an Gymnasien zur Vorbereitung auf die 

Oberstufe mit der bisherigen Praxis, im gleichen Zeitraum den Mittleren Schulabschluss 

(MSA) in Form einer aufwendigen Prüfung abzunehmen. Nach KMK-Beschluss seien auch 

                                                           
2
 siehe http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/Abitur-2017-in-Deutschland-1.pdf  

3
 siehe hierzu auch die Stellungnahmen des VOB: a) http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/PM-

Zur-Novellierung-des-Berliner-Schulgesetzes.pdf (2015) ; b) http://oberstudiendirektoren.de/wp-
content/uploads/PM-Zur-Novellierung-des-Berliner-Schulgesetzes-hier-Replik-der-VOB-auf-die-Senatorin.pdf 
(2015); c) http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/Zu-den-geplanten-Ver%C3%A4nderungen-der-
SEK-I-VO-und-der-VO-GO.pdf (2017) 

http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/Abitur-2017-in-Deutschland-1.pdf
http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/PM-Zur-Novellierung-des-Berliner-Schulgesetzes.pdf
http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/PM-Zur-Novellierung-des-Berliner-Schulgesetzes.pdf
http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/PM-Zur-Novellierung-des-Berliner-Schulgesetzes-hier-Replik-der-VOB-auf-die-Senatorin.pdf
http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/PM-Zur-Novellierung-des-Berliner-Schulgesetzes-hier-Replik-der-VOB-auf-die-Senatorin.pdf
http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/Zu-den-geplanten-Ver%C3%A4nderungen-der-SEK-I-VO-und-der-VO-GO.pdf
http://oberstudiendirektoren.de/wp-content/uploads/Zu-den-geplanten-Ver%C3%A4nderungen-der-SEK-I-VO-und-der-VO-GO.pdf
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andere Wege zur Anerkennung eines MSA möglich (z.B. bei Versetzung von Realschule in 

gymnasiale Oberstufe). Ein Vorziehen einer MSA-Prüfung in Klasse 9 ginge hingegen nicht, da 

die KMK den MSA für Klasse 10 vorsieht. 

Herr Treptow führt weiter aus, ergänzt von Frau Partmann (Mitglied des LEA-Vorstands), dass der 

VOB mit diesen Vorstellungen auf den LEA zugekommen sei, der qua Beschlusslage (siehe u.a. 

Positionspapier der AG Gymnasium und aktuelle Beschlusslage im LEA) ebenfalls die bisherige MSA-

Praxis am Gymnasium als kritisch ansieht. Auch weiß man sich einig mit einigen Schulleitern der ISS, 

dass eine starre gleiche MSA-Praxis an unterschiedlichen Schulformen auf allen Seiten zu Problemen 

führt. Die ISS habe eigene Herausforderungen auf dem Weg zum MSA und zur Vorbereitung auf eine 

gymnasiale Oberstufe (z.B. die Zugangsbedingungen zu Klasse 11). Eine Differenzierung der Wege 

zum MSA tue not.  

Vor diesem Hintergrund sei zwischen VOB und LEA (Vorstand unter Einbeziehung des AG-Sprechers 

Gymnasien) nach einem Auftaktgespräch am 30.3.2017 ein gemeinsames Papier entwickelt worden, 

an dem auch die Vereinigung der Leitungen berufsbildender Schulen in Berlin (BBB) sowie zeitweilig 

der Vorstand der Vereinigung Berliner ISS Schulleiter/innen (BISSS) mitgewirkt hat. Derzeit sei aber 

unklar, ob der BISSS diese Initiative weiterhin mitträgt. Herr Treptow war am 02.06.2017 als Gast im 

LEA zu einer Diskussion hierzu; der LEA hat das gemeinsame Positionspapier „Für eine Umgestaltung 

der Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe sowie eine Reform der Wege hin zu den 

Bildungsabschlüssen Berufsbildungsreife (BBR), erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR) und Mittlerer 

Schulabschluss (MSA) – Gemeinsame Initiative der BBB, des LEA und der VOB“ (siehe Anlage) mit 

großer Mehrheit befürwortet, auch unabhängig davon, ob sie der BISSS dem anschließt.  

Es gab noch redaktionelle Änderungswünsche, auch den Wunsch nach breiterer Unterstützung. Der 

LEA-Vorstand wird zum weiteren Fortgang informieren, auch zu einer etwaigen politischen Resonanz 

des Papiers. 

 

TOP 5 – Verschiedenes, weitere aktuelle Fragen 

a) Sek-I-VO 

Auch die Sek-I-VO wird novelliert, der Entwurf vom 31.05.2017 ist ebenfalls im Vorfeld versandt 

worden (siehe Anlage). Herr Freese stuft die Änderungen als nicht wesentlich ein; Diskussionsbedarf 

in der AG gibt es hierzu nicht. 

b) Themen und Termin für die nächste AG-Sitzung 

Als Themen für eine kommende AG-Sitzung werden gewünscht: 

 grundständige Gymnasien 

o Grundsätzliches, Status 

o gibt es zu wenig grundständige Züge in Berlin / in einzelnen Bezirken? 

 G8 / G9 – insbes. nach den neuesten Veränderungen in NRW und Bayern 

 Durchlässigkeit und Vergleichbarkeit Gymnasium – ISS 

Als Zeitraum für einen nächsten Termin wird Herbst 2017 vorgeschlagen. 
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Gemeinsame Initiative der BBB, des LEA und der VOB 
 
 
 


Für eine Umgestaltung der Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe sowie 
eine Reform der Wege hin zu den Bildungsabschlüssen 


Berufsbildungsreife (BBR), 
erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR) 


und Mittlerer Schulabschluss (MSA) 
 
 
 
Die Vereinigung der Leitungen berufsbildender Schulen in Berlin (BBB), der Landeselternaus-
schuss in Berlin (LEA) und die Vereinigung der Oberstudiendirektoren des Landes Berlin (VOB), 
nachfolgend immer in der alphabetischen Reihenfolge der Kürzel aufgeführt, setzen sich gemein-
sam für eine Änderung der Erteilung der Bildungsabschlüsse an den Berliner Schulen, von der BBR 
bis hin zum MSA, für eine Veränderung der Zugangsberechtigung zur gymnasialen Oberstufe so-
wie für eine Umgestaltung der Einführungsphase innerhalb der gymnasialen Oberstufe ein. Die 
Einführungsphase ist entsprechend einer Vereinbarung aller Bundesländer in der KMK das erste 
Jahr der dreijährigen Oberstufe, in Berlin also die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums und die 
Jahrgangsstufe 11 der gymnasialen Oberstufen an den berufsbildenden Schulen und an den ISS. 
 
Ausgangslage: 
 


Senatorin Scheeres hat Ende März 2017 angekündigt, dass das Land Berlin bei der nächsten No-
velle des Schulgesetzes die Passagen zur gymnasialen Oberstufe (aus der Sicht der drei Ver-
bände und des LEA: endlich) entsprechend der von Berlin unterzeichneten KMK-Vereinbarung 
korrekt formulieren wird. 
 


Dieses Gesetzesvorhaben findet die volle Unterstützung der BBB, des LEA und der VOB, wird doch 
so auch im Schulgesetz von Berlin geregelt werden, dass die gymnasiale Oberstufe grundsätzlich 
drei Schuljahre umfasst. An den berufsbildenden Schulen und den ISS in Berlin sind das schon 
jetzt die Jahrgangsstufen 11 bis 13 und an den Berliner Gymnasien sind es (in der Praxis auch 
schon jetzt und später dann auch im Gesetz) die Jahrgangsstufen 10 bis 12. 
 


Die Senatorin hat auch angekündigt, dass sie eine Arbeitsgruppe zur Ausgestaltung der Einfüh-
rungsphase in die gymnasiale Oberstufe einsetzen wird. BBB, LEA und VOB gehen davon aus, dass 
diese Arbeitsgruppe 2017 eingesetzt wird und gesprächs- und zieloffen eine gute Regelung findet, 
die von der Politik und Verwaltung dann auch spätestens zum Schuljahr 2018/2019 umgesetzt 
werden wird. 
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Zielvorstellungen von BBB, LEA und VOB: 
 


BBB, LEA und VOB sind sich darin einig, dass die Feststellung einer ggf. erreichten erweiterten 
Berufsbildungsreife (eBBR) und auch eines ggf. erreichten Mittleren Schulabschlusses (MSA) 
auch zukünftig erstmalig auf dem Zeugnis des zweiten Halbjahres der Jahrgangsstufe 10 erfol-
gen soll. Im Falle eines nachgeholten Abschlusses eBBR bzw. MSA kann dieser auf einem Zeugnis 
der Jahrgangsstufe 11 der berufsbildenden Schulen bestätigt werden. 
 


BBB, LEA und VOB sind gleichermaßen mit dem derzeitigen Weg zur Feststellung eines MSA 
und mit den derzeitigen Regelungen zum Übergang in die dreijährige gymnasiale Oberstufe an 
den ISS und berufsbildenden Schulen bzw. zum Übergang in das erste Semester der Qualif ikati-
onsphase innerhalb der gymnasialen Oberstufe an den Gymnasien nicht einverstan-
den und unterbreiten deshalb nun erstmalig einen gemeinsamen Vorschlag. 
 


Grundsätzlich sollen nach den Vorstellungen der BBB, des LEA und der VOB alle zentralen Prü-
fungen und Leistungstests zu einem echten Wertmaßstab entwickelt werden. Zentrale Leis-
tungstests und Prüfungen dürfen grundsätzlich das Niveau nicht noch weiter nach unten nivellie-
ren. Insbesondere Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 müssen für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, die am Ende der Schulbesuchspflicht die Berliner Schule verlassen, den Ausbildungs-
stand am Ende der Schulzeit widerspiegeln und sie sollten - mehr als bisher - die Bedürfnisse 
der zukünftigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger und die Anforderungen der Ausbil-
dungsbetriebe berücksichtigen. 
 
Gemeinsamer Vorschlag von BBB, LEA und VOB: 
 


• Derzeit in Berlin im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 9 der ISS eingesetzte Vergleichsar-
beiten in Deutsch und Mathematik, die dazu herangezogen werden, den Abschluss „Berufs-
bildungsreife“ (BBR) zu erteilen, sollen ersatzlos gestrichen werden. Stattdessen soll anhand 
des Jahreszeugnisses der Jahrgangsstufe 9 entschieden werden, ob die BBR erteilt wird. 


 


• Es sollen schulische, dezentrale Vergleichsklassenarbeiten im 1. Halbjahr der Jahrgangs-
stufe 10 in der gesamten Jahrgangsstufe einer jeden ISS / eines jeden Gymnasiums in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und 1. Fremdsprache eingeführt werden. Diese schulischen Ver-
gleichsklassenarbeiten ermöglichen eine Berücksichtigung des jeweiligen Schulprofils. Für 
eine schulübergreifende Qualitätssicherung muss unter Einbeziehung der Schulaufsicht eine 
Evaluation der Ergebnisse erfolgen. 


 


• Diese Klassenarbeiten werden für die Halbjahresnoten in den genannten drei Fächern dop-
pelt gewichtet. 


 


• Die Halbjahresklassenkonferenzen der ISS und der Gymnasien beschließen darüber, welche 
Schülerinnen und Schüler an den zentralen Prüfungen teilzunehmen haben und wie sie bis zu 
den zentralen Prüfungsterminen - ca. vier Wochen vor Ende des Schuljahres - zu fördern sind. 
Gleichzeitig wird empfohlen, für wen eine Teilnahme an den Prüfungen nicht notwendig er-
scheint, weil die Schule bei gleichbleibender Leistungsentwicklung von einer Versetzung am 
Ende der Jahrgangsstufe 10 und damit von der Zuerkennung des MSA ausgeht. 
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• Nach der Information der Erziehungsberechtigten zum Halbjahr können diese immer eine 
freiwillige Teilnahme ihres Kindes an den Prüfungen wählen. Die Schule informiert die Erzie-
hungsberechtigten, dass der MSA ohne eine Versetzungsentscheidung am Ende der Jahr-
gangsstufe 10 nur über ein entsprechendes Prüfungsergebnis vergeben wird. 


 


• Jede ISS erhält eine zusätzliche Stunde für jede Klasse der Jahrgangsstufe 10, um u. a. ein An-
gebot von prüfungsvorbereitenden Kursen im 2. Halbjahr der Klasse 10 zu ermöglichen. 


 


• Eine Präsentationsleistung in der Jahrgangsstufe 10 bleibt als eigenständige und (neu!) zur 
Versetzung heranzuziehende Note auf dem Endjahreszeugnis der Jahrgangsstufe 10 erhalten. 


 


• Die einheitliche Prüfung soll die vier Bestandteile Deutsch (schriftlich), Mathematik (schrift-
lich), erste Fremdsprache (schriftlich und mündlich) umfassen. Diese einheitliche Prüfung am 
Ende der Jahrgangsstufe 10 ermöglicht über die Definition einer Gesamtpunktzahl für diese 
Prüfung und Definitionen der notwendigen Punktzahlen für das Niveau BBR, eBBR und MSA 
die Vergabe dieser Schulabschlüsse. 


 


• Für Nichtbestehende dieser Prüfung auf dem individuell jeweils angestrebten Niveau wird die 
Möglichkeit der Nachprüfung (zweiter Prüfungstermin) unmittelbar am Ende der Sommerfe-
rien eröffnet. Eine Wiederholung der Jahrgangsstufe 10 ist möglich, wenn ein zweiter (und 
letzter) Versuch unternommen werden soll, die Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 zu errei-
chen. 


 


• Die automatische Zuerkennung des MSA erfolgt mit einer Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 
sowohl an den ISS als auch an den Gymnasien. 


 


• Die personelle Ausstattung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums soll an die personelle Aus-
stattung der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11) der ISS angeglichen werden. 


 
Der LEA merkt zu diesem Vorschlag an: 
 


Der LEA hat in seiner Sitzung am 6.11.2015 die Abschaffung eines gesonderten Prüfungsverfahrens zur Er-
teilung des Mittleren Schulabschlusses (MSA) an den Berliner Gymnasien gefordert. 
 


Der LEA sieht nun die Notwendigkeit ebenso für die Integrierte Sekundarschule (ISS) das Prüfungsverfahren zum 
Erhalt des MSAs zu reformieren. Der LEA fordert deshalb, sowohl weiterhin für das Gymnasium, wie nun auch 
ebenso für die Sekundarschule, den MSA dann zu erteilen, wenn die Versetzung von 10 nach 11 (am Gymnasium 
also in die Qualifikationsphase und am Ende der SEK I, an den ISS in die Einführungsphase) erreicht wird! 
 


Stellt die Klassenkonferenz hingegen eine Versetzungsgefahr fest, so soll die Erteilung des MSAs mit einer 
einheitlichen Prüfung für die entsprechenden Schüler/innen durchgeführt werden. Jede Schülerin und jeder Schü-
ler kann somit nach einer 10jährigen Schulpflicht entweder mit der Versetzung in die Oberstufe oder in einem 
Prüfungsverfahren den mittleren Schulabschluss erhalten. 
 


An den ISS sollen die Versetzungsbestimmungen von Jahrgangsstufe 10 in die Einführungsphase und von der Ein-
führungsphase in die Qualifikationsphase so gestaltet werden, dass nach einer Versetzung eine erfolgreiche Mitar-
beit in der Jahrgangsstufe 11 bzw. im 1./2. Semester wahrscheinlich ist. 
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Hier greift der LEA den deutlichen Hinweis aus der BERLIN-Studie1 auf: „Maßnahmen zur Sicherstellung hinreichen-
der Leistungsstandards und vergleichbarer Bewertungsmaßstäbe beim Erwerb der Oberstufenzugangsberechtigung 
zählen somit zu den drängendsten Aufgaben und Herausforderungen im neu strukturierten Berliner Sekundarschul-
wesen.“ 
 


Die ISS soll eine zusätzliche Personalressource von einer Stunde pro Klasse erhalten um die Schüler/innen, die vo-
raussichtlich nicht in die Oberstufe versetzt werden, gezielt auf die Abschlussprüfung (BBR, eBBR, MSA) zum Ende 
der 10. Klasse vorzubereiten. 
 


An den Gymnasien muss nach Auffassung des LEA viel deutlicher die vorhandene Lernzeit in der Jahrgangsstufe 
10 effektiv dafür eingesetzt werden können, die Vorbereitungen für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in der 
Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe (1.-4. Semester) abzuschließen. Die 10. Klasse des „G8“- Gymnasi-
ums übernimmt eine Doppelfunktion als letzter Jahrgang der Sekundarstufe I und als erster Jahrgang der gymnasi-
alen Oberstufe (Einführungsphase). In der Konsequenz muss auch die 10. Klasse personell so ausgestattet werden, 
dass sie der Einführungsphase, zum Beispiel durch Unterricht i m Klassenverband wie im Kurssystem, gerecht werden 
kann. 
 


Am Ende der Einführungsphase sollen keine Prüfungen, sondern ausschließlich Konferenzentscheidungen der un-
terrichtenden Lehrkräfte über die Versetzung in das 1. Semester entscheiden sowohl an den berufsbildenden 
Schulen, an den ISS und an den Gymnasien. 
 


Zum weiteren Hintergrund: Auf den oben erwähnten LEA-Beschluss vom 6.11.15 antwortete die Senatsverwaltung 
für Bildung, dass das nur in Berlin am Gymnasium so praktizierte MSA-Prüfungsverfahren (und daraus ja ableitend 
auch an der ISS) eine „Stärkung der Persönlichkeit“ bedeutet und die „nicht so leistungs- und nervenstarken Schü-
lerinnen und Schüler von dieser Übergangssituation zum Abitur profitieren würden“. Aus diesem Grund soll, so die 
Senatsverwaltung, u. a. an dem bisherigen Verfahren festgehalten werden. Der LEA begrüßt zwar diese empathische 
Perspektive auf die Berliner Schülerschaft seitens der Verwaltung, beurteilt aber den erforderlichen Aufwand für 
die MSA Prüfungsdurchführung, unabhängig ob eine Versetzungsprognose in die Oberstufe gegeben ist oder nicht, 
und dem dadurch einhergehenden Verlust an Lern- und Lehrzeit nicht nur für die 10. Klassen, sondern für die 
gesamte Schule, als unverhältnismäßig bis kontraproduktiv. 
 


Der LEA stellt ebenso fest, dass die beste Vorbereitung auf ein gelingendes Abitur nicht eine weitere (vorgestellte) 
Abschlussprüfung - wie der MSA - ist, dessen Gehalt zudem schon jetzt mit der Versetzung in Klasse 11 offen-
sichtlich für die Senatsverwaltung für Bildung nachgewiesen2 ist, sondern eine ausreichende und qualitative Lern- 
und Lehrzeit! Nur so wird ein nachhaltiger Lernerwerb ermöglicht, mit dem die Schülerschaft dann gut vorbereitet 
in die Abiturprüfung gehen kann. Bildungserfolg hängt in Deutschland immer noch zu stark von den Elternhäusern 
ab, auch die Kompensation von dem, was in der Schule nicht stattfindet, wird durch die Eltern entweder direkt mit 
ihrem „Können/Wissen/Zeit“ oder indirekt über ihren „Geldbeutel“ ermöglicht. Es sollte eigentlich für jeden nach-
vollziehbar sein, dass Schule so organisiert sein muss, d a s s  d i e  L e h r e r s c h a f t  f ü r  i h r e  S c h ü l e r s c h a f t  d a s  
B e s t e  e r m ö g l i c h e n  k a n n  u n d  d i e s  weitgehend unabhängig von der familiären Ausgangslage. 
 


Guter Unterricht mit ausreichend Lern- und Lehrzeit für die Anforderungen der jeweiligen Klassenstufe, trägt nach 
Meinung des LEA wesentlich mehr dazu bei, Bildungsungerechtigkeiten zu mindern und ebenso mit eventuell 
vorhandenen Prüfungsängsten gut umgehen zu können. 
 


Des Weiteren wird die Schülerschaft nach unserem Vorschlag in der 10. Klasse mit den (schulinternen!) und doppelt 
gewichteten Vergleichsarbeiten (auch in Form von Klausuren) an ein mehrteiliges Prüfungsformat herangeführt. Die 
vom LEA grundsätzlich als sinnvoll betrachtete „Präsentationsprüfung“ soll weiterhin in der 10. Klasse durchgeführt 
werden, die aber dann nicht mehr Bestandteil einer Abschlussprüfung sein wird und somit ein Feedback über die 


                                                           
1 BERLIN-Studie: Bildungsentscheidungen und Bildungsverläufe vor dem Hintergrund struktureller Veränderungen im Berliner Sekundarschulwe-
sen. (S.18 ff.) 
2 Die (begrüßenswerte) Möglichkeit für Gymnasiasten in Berlin, den MSA am Ende des ersten Semesters in der Q-Phase (z.B. bei einem Schulaus-


landsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums) bestätigt zu bekommen, zeigt an, dass bereits jetzt eine generelle Teilnahme von 
Gymnasiasten an der MSA-Prüfung mit Übertritt in die Oberstufe von der Senatsverwaltung für Bildung nicht als notwendig angesehen wird und 
entfallen kann. 
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Note hinausgehend an die Schülerschaft zulässt. Nicht nur die benotete Leistung in einer Prüfung, sondern auch die 
individuelle Rückmeldung (und diese ist in einer Abschlussprüfung rechtlich nicht möglich), ist für die weitere schu-
lische Entwicklung von einem jungen Menschen hilfreich und stärkt seine Eigenwahrnehmung. 
 
Die VOB merkt zu diesem Vorschlag an: 
 


An den Gymnasien in Berlin sind die Grundlagen für eine positive Versetzungsentscheidung von der Klasse 10 in das 
1. Semester der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe derzeit zu recht bedeutend umfassender und rele-
vanter als die für das Erreichen eines bestandenen Prüfungsteils innerhalb des MSA. 
 


Für die an den Berliner Gymnasien in der Jahrgangsstufe 10 lernenden Schülerinnen und Schüler sollen (noch im 
ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 10) verbesserte Instrumente eingeführt werden, die eine belastbare Prognose 
ermöglichen, ob ein erfolgreicher Beginn der Qualifikationsphase zu erwarten ist. Ausschließlich Schülerinnen und 
Schüler, die dabei keine positive Prognose erhalten, sollen zur Teilnahme an einer neugestalteten zentralen Prüfung 
verpflichtet werden. Eine Teilnahme an dieser Prüfung soll auch den Gymnasiasten ermöglicht werden, deren Erzie-
hungsberechtigte das wünschen. 
 


Die (doppelt gewichteten) Vergleichsarbeiten im 1. Halbjahr der Jahrgangsstufe 10 in Deutsch, Mathematik und der 
ersten Fremdsprache ermöglichen es den Gymnasien, erstmals die Schülerinnen und Schüler an den Standard von 
Klausuren (bezüglich des Anspruches und der Länge) heranzuführen, wie er in der Qualifikationsphase in den Se-
mesterklausuren üblich ist. 
 


Profilierungsmöglichkeiten in der Jahrgangsstufe 10 der Gymnasien (Einführungsphase) können nur dann von jedem 
einzelnen Gymnasium ausgeweitet werden, wenn im zweiten Halbjahr der Unterricht von der Vorbereitung unnöti-
ger und - für die weitere gymnasiale Schullaufbahn - wenig aussagekräftiger Prüfungen mit Teilnahmepflicht aller 
Schülerinnen und Schüler befreit wird. Zur Ausweitung der Profilierungsangebote im Jahrgang 10 (Einführungs-
phase) an den Gymnasien soll die personelle Ausstattung dieser Jahrgangsstufe des Gymnasiums schrittweise der 
personellen Ausstattung der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11) an den ISS 
angeglichen werden. 
 


Schlussbemerkung: 
 


BBB, LEA und VOB erwarten, dass dieser gemeinsame Vorschlag in eine notwendige Neufassung 
des Schulgesetzes und in die Neufassungen der entsprechenden Verordnungen und Ausfüh-
rungsvorschriften einfließt. 
 


Berlin, im Juni 2017 
 


Ronald Rahmig Norman Heise Ralf Treptow 
 


Vorsitzender der BBB 
 


Vorsitzender des LEA 
 


Vorsitzender der VOB 
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Anlage zur Vorlage an  


das Abgeordnetenhaus 
 
 
I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 
 
 


I. Sek I-VO 
Alte Fassung Neue Fassung  


Inhaltsübersicht 
 


Teil I 
Allgemeine Bestimmungen 


< 
 
Kapitel 3  
Unterrichtsgestaltung und -organisation 
 
§   10  Rahmenlehrpläne, Stundentafeln, zu-
sätzlicher Unterricht 
U 
 
Kapitel 2 
Gymnasium 
 
§  30  Fremdsprachen, Wahlpflichtunterricht 
U 


 
 
Anlage 1        Stundentafel der Integrierten 
Sekundarschule 
Anlage 2 Stundentafel des Gymnasiums 
Anlage 3  Stundentafel des altsprachlichen 
Bildungsganges am Gymnasium  
Anlage 4 Aufstellung der verbindlichen An-
zahl von Klassenarbeiten in der Sekundarstufe 
I 
Anlage 5 Tabelle der Notenstufen und 
Punktwerte an der Integrierten Sekundarschule  
                          im leistungsdifferenzierten und 
nicht leistungsdifferenzierten Unterricht 
 


Inhaltsübersicht 
 


Teil I 
Allgemeine Bestimmungen 


< 
 
Kapitel 3  
Unterrichtsgestaltung und -organisation 
 
§   10  Rahmenlehrplan, Stundentafeln, zusätz-
licher Unterricht 
U 
 
Kapitel 2 
Gymnasium 
 
§  30  Fremdsprachen, Wahlpflichtunterricht, 
Berufs- und Studienorientierung 
U 


 
Anlage 1        Stundentafel der Integrierten 
Sekundarschule 
Anlage 2 Stundentafel des Gymnasiums 
Anlage 3  Stundentafel des altsprachlichen 
Bildungsganges am Gymnasium  
Anlage 4 Aufstellung der verbindlichen An-
zahl von Klassenarbeiten in der Sekundarstufe 
I 
Anlage 5 Tabelle der Notenstufen und 
Punktwerte an der Integrierten Sekundarschule  
                          im leistungsdifferenzierten und 
nicht leistungsdifferenzierten Unterricht 
Anlage 6           Zuordnung der GeR-
Niveaustufen zu den einzelnen Jahrgangsstu-
fen – Sekundarstufe I 
 


 
§ 1 


Anwendungsbereich 
 


(1) Diese Verordnung regelt das Nähere zur 
Ausgestaltung der Schularten Integrierte Se-
kundarschule und Gymnasium in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I). Sie gilt 
ebenfalls für Schulen mit sonderpädagogi-


 
§ 1 


Anwendungsbereich 
 


(1) Diese Verordnung regelt das Nähere zur 
Ausgestaltung der Schularten Integrierte Se-
kundarschule und Gymnasium in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I). Sie gilt 
ebenfalls für Schulen mit sonderpädagogi-
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schem Förderschwerpunkt und sonderpädago-
gische Einrichtungen, die nach den Rahmen-
lehrplänen der Sekundarstufe I unterrichten, 
sowie für Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf, die im Rah-
men des gemeinsamen Unterrichts Schulen der 
Sekundarstufe I besuchen, soweit nicht im 
Schulgesetz oder auf Grund dieses Gesetzes 
Abweichendes geregelt ist. 


 


schem Förderschwerpunkt und sonderpädago-
gische Einrichtungen, die nach dem Rahmen-
lehrplan der Jahrgangsstufen 1 bis 10 unter-
richten, sowie für Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, die im 
Rahmen des gemeinsamen Unterrichts Schu-
len der Sekundarstufe I besuchen, soweit nicht 
im Schulgesetz oder auf Grund dieses Geset-
zes Abweichendes geregelt ist. 


 
 


§ 4 
Kooperationen 


 
(1) Integrierte Sekundarschulen und Gymnasi-
en schließen mit benachbarten Grundschulen 
Kooperationsvereinbarungen für eine an-
schlussfähige und individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler beim Übergang zwi-
schen den Schulstufen. Mit anderen Grund-
schulen können Kooperationsvereinbarungen 
geschlossen werden. Die Kooperationsverein-
barungen sollen insbesondere beinhalten: 
 


1. die Abstimmung der Anforderungen in 
den Jahrgangsstufen 5 bis 8, 
 


2. die Lernkultur und die Gestaltung des 
Unterrichts einschließlich der Abstim-
mung schulinterner und profilbezogener 
Curricula sowie der Leistungsdokumen-
tation und der Formen der Lernerfolgs-
kontrollen, 
 


3. die Formen der Kooperation der Schul-
leitungen, der Lehrkräfte und des päda-
gogischen Personals einschließlich ge-
meinsamer Konferenzen, Hospitationen, 
Studien- und Projekttage, Arbeitsge-
meinschaften sowie des zeitlich be-
grenzten Austauschs von Lehrkräften 
und 
 


4. die Elternarbeit. 
 
U 
 
(3) Integrierte Sekundarschulen kooperieren 
mit mindestens einem Oberstufenzentrum oder 
einer beruflichen Schule, um den Übergang 
zwischen den Schulstufen zu gestalten und die 
Arbeit der Schulen aufeinander abzustimmen. 
Die Kooperationsvereinbarungen sollen insbe-
sondere beinhalten: 
 


1. die Abstimmung der Übergänge von In-


 
§ 4 


Kooperationen 
 


(1) Integrierte Sekundarschulen und Gymnasi-
en schließen mit benachbarten Grundschulen 
Kooperationsvereinbarungen für eine an-
schlussfähige und individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler beim Übergang zwi-
schen den Schulstufen. Mit anderen Grund-
schulen können Kooperationsvereinbarungen 
geschlossen werden. Die Kooperationsverein-
barungen sollen insbesondere beinhalten: 
 


1. die Abstimmung der Anforderungen in 
den Jahrgangsstufen 5 bis 8, 
 


2. die Lernkultur und die Gestaltung des 
Unterrichts einschließlich der Abstim-
mung über das schulinterne und profil-
bezogene Curriculum sowie der Leis-
tungsdokumentation und der Formen 
der Lernerfolgskontrollen, 
 


3. die Formen der Kooperation der Schul-
leitungen, der Lehrkräfte und des päda-
gogischen Personals einschließlich ge-
meinsamer Konferenzen, Hospitationen, 
Studien- und Projekttage, Arbeitsge-
meinschaften sowie des zeitlich be-
grenzten Austauschs von Lehrkräften 
und 
 


4. die Elternarbeit. 
 
U 
 
(3) Integrierte Sekundarschulen kooperieren 
mit mindestens einem Oberstufenzentrum oder 
einer beruflichen Schule, um den Übergang 
zwischen den Schulstufen zu gestalten und die 
Arbeit der Schulen aufeinander abzustimmen. 
Die Kooperationsvereinbarungen sollen insbe-
sondere beinhalten: 
 


1. die Abstimmung der Übergänge von In-
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tegrierten Sekundarschulen zu den Bil-
dungsgängen der beruflichen Schulen 
insbesondere durch die Kooperation der 
Schulleitungen, der Lehrkräfte und des 
pädagogischen Personals,  


 
2. die Durchführung gemeinsamer Konfe-


renzen sowie gegenseitiger Hospitatio-
nen, die Abstimmung schulinterner Cur-
ricula, den zeitlich begrenzten Einsatz 
von Lehrkräften und die Gestaltung ge-
meinsamer schulischer Veranstaltun-
gen,  


 
3. die gemeinsame Weiterentwicklung der 


Lernkultur und der Schulprogramme, 
 


4. die Durchführung von Maßnahmen der 
Berufs- und Studienorientierung im 
Rahmen des Dualen Lernens in den 
Jahrgangsstufen 7 bis 10, 


 
5. die Information und Beratung von Schü-


lerinnen und Schülern der Integrierten 
Sekundarschule und ihrer Erziehungs-
berechtigten über Bildungsgänge und 
erreichbare Abschlüsse an beruflichen 
Schulen. 


 
(4) Über die Einzelheiten der Durchführung des 
Dualen Lernens in Form der praxisbezogenen 
Angebote (§ 29 Absatz 1) und des Praxisler-
nens (§ 29 Absatz 3) schließen die Integrierten 
Sekundarschulen Kooperationsvereinbarungen 
mit außerschulischen Anbietern und beruflichen 
Schulen. Im Praxislernen ist durch die beglei-
tenden Lehrkräfte sicherzustellen, dass die 
nach den Rahmenlehrplänen zu erreichenden 
Kompetenzen auch in den Praxisphasen er-
worben werden können. Näheres  insbesonde-
re über die Kooperationen wird durch Verwal-
tungsvorschriften festgelegt. 
 


tegrierten Sekundarschulen zu den Bil-
dungsgängen der beruflichen Schulen 
insbesondere durch die Kooperation der 
Schulleitungen, der Lehrkräfte und des 
pädagogischen Personals,  


 
2. die Durchführung gemeinsamer Konfe-


renzen sowie gegenseitiger Hospitatio-
nen, die Abstimmung über das schulin-
terne Curriculum, den zeitlich begrenz-
ten Einsatz von Lehrkräften und die Ge-
staltung gemeinsamer schulischer Ver-
anstaltungen,  


 
3. die gemeinsame Weiterentwicklung der 


Lernkultur und der Schulprogramme, 
 


4. die Durchführung von Maßnahmen der 
Berufs- und Studienorientierung im 
Rahmen des Dualen Lernens in den 
Jahrgangsstufen 7 bis 10, 


 
5. die Information und Beratung von Schü-


lerinnen und Schülern der Integrierten 
Sekundarschule und ihrer Erziehungs-
berechtigten über Bildungsgänge und 
erreichbare Abschlüsse an beruflichen 
Schulen. 


 
(4) Über die Einzelheiten der Durchführung des 
Dualen Lernens in Form der praxisbezogenen 
Angebote (§ 29 Absatz 1) und des Praxisler-
nens (§ 29 Absatz 3) schließen die Integrierten 
Sekundarschulen Kooperationsvereinbarungen 
mit außerschulischen Anbietern und beruflichen 
Schulen. Im Praxislernen ist durch die beglei-
tenden Lehrkräfte sicherzustellen, dass die 
nach dem Rahmenlehrplan zu erreichenden 
Kompetenzen auch in den Praxisphasen er-
worben werden können. Näheres  insbesonde-
re über die Kooperationen wird durch Verwal-
tungsvorschriften festgelegt. 
 


 
§ 10 


Rahmenlehrpläne, Stundentafeln, zusätzli-
cher Unterricht 


 
(1) Inhalt und Anforderungen sowie der Umfang 
des für alle Schülerinnen und Schüler verbindli-
chen Unterrichts werden durch die Rahmenleh-
rpläne sowie die Stundentafeln (Anlagen 1 bis 
3) bestimmt. In schulinternen Curricula werden 
diese unter Berücksichtigung der fakultativen 
Inhalte schulspezifisch ausgestaltet. 
 


 
§ 10 


Rahmenlehrplan, Stundentafeln, zusätzli-
cher Unterricht 


 
(1) Inhalt und Anforderungen sowie der Umfang 
des für alle Schülerinnen und Schüler verbindli-
chen Unterrichts werden durch den Rahmen-
lehrplan sowie die Stundentafeln (Anlagen 1 bis 
3) bestimmt. Im schulinternen Curriculum wer-
den diese unter Berücksichtigung der fakultati-
ven Inhalte schulspezifisch ausgestaltet. 
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< 
(3) Aufgabengebiete gemäß § 12 Absatz 4 des 
Schulgesetzes können nach Maßgabe der 
Rahmenlehrpläne  mit einem Umfang von bis 
zu 30 Jahreswochenstunden epochal unterrich-
tet werden. 
U 
(5) Der von den diplomatischen Vertretungen 
der Heimatländer von ausländischen Schüle-
rinnen und Schülern zusätzlich und in eigener 
Verantwortung erteilte muttersprachliche und 
landeskundliche Ergänzungsunterricht unter-
liegt nicht der Schulaufsicht. 
 
 


< 
(3) Aufgabengebiete gemäß § 12 Absatz 4 des 
Schulgesetzes können nach Maßgabe des 
Rahmenlehrplans mit einem Umfang von bis zu 
30 Jahreswochenstunden epochal unterrichtet 
werden. 
U 
(5) Sofern diplomatische Vertretungen der 
Heimatländer der ausländischen Kinder und 
Jugendlichen zusätzlich muttersprachlichen 
und landeskundlichen Ergänzungsunterricht in 
der Schule erteilen, ist er mit dem Stundenplan 
der Schülerinnen und Schüler und dem Ganz-
tagskonzept der Schule zu koordinieren. Er-
gänzungsunterricht ist außerhalb der Zeiten für 
den Regelunterricht sowie dem Religions- und 
Weltanschauungsunterricht durchzuführen; er 
unterliegt der Schulaufsicht. 
 


 
§ 12 


Altsprachlicher Bildungsgang, bilingualer 
Unterricht  


 
(1) Altsprachliche Bildungsgänge können mit 
Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde an der 
Integrierten Sekundarschule und am Gymnasi-
um ab Jahrgangsstufe 5 im Rahmen einer ent-
sprechenden konzeptionellen Festlegung im 
Schulprogramm eingerichtet werden. Im alt-
sprachlichen Bildungsgang beginnt der Unter-
richt in der zweiten Fremdsprache Latein in der 
Jahrgangsstufe 5;  Englisch wird als erste 
Fremdsprache fortgesetzt. Anstelle des Wahl-
pflichtunterrichts (§ 11 Absatz 3) wird Altgrie-
chisch verpflichtend als dritte Fremdsprache 
unterrichtet. Die dritte Fremdsprache beginnt 
nach Entscheidung der Schulkonferenz auf 
Vorschlag der Gesamtkonferenz frühestens ab 
Jahrgangsstufe 7 und spätestens ab Jahr-
gangsstufe 9. Für die altsprachlichen Bildungs-
gänge gelten die Stundentafeln der Anlage 3. 
Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
wird auf der Grundlage der Rahmenlehrpläne 
der Grundschule erteilt. Für den Erwerb des 
Latinums am Ende der Jahrgangsstufe 10 gilt § 
12 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung über 
die gymnasiale Oberstufe. 


 


 
§ 12 


Altsprachlicher Bildungsgang, bilingualer 
Unterricht  


 
(1) Altsprachliche Bildungsgänge können mit 
Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde an der 
Integrierten Sekundarschule und am Gymnasi-
um ab Jahrgangsstufe 5 im Rahmen einer ent-
sprechenden konzeptionellen Festlegung im 
Schulprogramm eingerichtet werden. Im alt-
sprachlichen Bildungsgang beginnt der Unter-
richt in der zweiten Fremdsprache Latein in der 
Jahrgangsstufe 5;  Englisch wird als erste 
Fremdsprache fortgesetzt. Anstelle des Wahl-
pflichtunterrichts (§ 11 Absatz 3) wird Altgrie-
chisch verpflichtend als dritte Fremdsprache 
unterrichtet. Die dritte Fremdsprache beginnt 
nach Entscheidung der Schulkonferenz auf 
Vorschlag der Gesamtkonferenz frühestens ab 
Jahrgangsstufe 7 und spätestens ab Jahr-
gangsstufe 9. Für die altsprachlichen Bildungs-
gänge gelten die Stundentafeln der Anlage 3. 
Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
wird auf der Grundlage der Rahmenlehrpläne 
der Grundschule erteilt. Für den Erwerb des 
Latinums am Ende der Jahrgangsstufe 10 gilt § 
12 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung über 
die gymnasiale Oberstufe. 


 
 


§ 19 
Lerndiagnose, Lernerfolgskontrollen 


 
U 
 
(3) In Klassenarbeiten wird der Stand der Lern-, 


 
§ 19 


Lerndiagnose, Lernerfolgskontrollen 
 


U 
 
(3) In Klassenarbeiten wird der Stand der Lern-, 
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Leistungs- und Kompetenzentwicklung im je-
weiligen Schuljahr überprüft. Sofern in einer 
Klassenarbeit Leistungen auf mehreren Ni-
veaustufen überprüft werden, müssen diese 
kenntlich gemacht werden. Inhalt und Schwie-
rigkeitsgrad müssen den jeweiligen Standards 
der Rahmenlehrpläne entsprechen. Die Fächer, 
in denen Klassenarbeiten zu schreiben sind, 
die Mindestzahl und die Dauer der Klassenar-
beiten für die jeweiligen Fächer ergeben sich 
aus der Anlage 4. Die Termine sowie Hinweise 
auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Klassen-
arbeiten sind spätestens eine Woche vorher 
bekannt zu geben. An einem Tag darf nur eine 
Klassenarbeit geschrieben werden. Im Übrigen 
beschließt die Gesamtkonferenz Grundsätze 
über Art, Umfang, Verteilung und Dauer der 
Klassenarbeiten und legt auf Vorschlag der 
Fachkonferenzen Grundsätze für die Benut-
zung von Hilfsmitteln fest; über die Einzelheiten 
der Umsetzung entscheidet die Klassenkonfe-
renz. Für versäumte Klassenarbeiten ist, soweit 
sie nicht nach § 20 Absatz 3 mit der Note „un-
genügend“ bewertet werden, jeweils ein Nach-
schreibtermin anzusetzen, sofern dies zur Er-
mittlung des Leistungsstandes erforderlich ist; 
in Ausnahmefällen kann die Leistungsfeststel-
lung auch in mündlicher Form nachgeholt wer-
den. 
 
(4) Zur Überprüfung der Lern-, Leistungs- und 
Kompetenzentwicklung sollen Kurzkontrollen in 
schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form 
mindestens einmal je Schulhalbjahr in allen 
Fächern durchgeführt werden; dabei kann das 
Fach Sport ausgenommen werden. Näheres 
insbesondere zur Anzahl und zum Umfang je 
Fach beschließt die Fachkonferenz im Rahmen 
der von der Gesamtkonferenz festgelegten 
Grundsätze. 
 


Leistungs- und Kompetenzentwicklung im je-
weiligen Schuljahr überprüft. Sofern in einer 
Klassenarbeit Leistungen auf mehreren Ni-
veaustufen überprüft werden, müssen diese 
kenntlich gemacht werden. Inhalt und Schwie-
rigkeitsgrad müssen den jeweiligen Standards 
des Rahmenlehrplans entsprechen. Die Fä-
cher, in denen Klassenarbeiten zu schreiben 
sind, die Mindestzahl und die Dauer der Klas-
senarbeiten für die jeweiligen Fächer ergeben 
sich aus der Anlage 4. Die Termine sowie Hin-
weise auf die inhaltlichen Schwerpunkte der 
Klassenarbeiten sind spätestens eine Woche 
vorher bekannt zu geben. An einem Tag darf 
nur eine Klassenarbeit geschrieben werden. Im 
Übrigen beschließt die Gesamtkonferenz 
Grundsätze über Art, Umfang, Verteilung und 
Dauer der Klassenarbeiten und legt auf Vor-
schlag der Fachkonferenzen Grundsätze für die 
Benutzung von Hilfsmitteln fest; über die Ein-
zelheiten der Umsetzung entscheidet die Klas-
senkonferenz. Für versäumte Klassenarbeiten 
ist, soweit sie nicht nach § 20 Absatz 3 mit der 
Note „ungenügend“ bewertet werden, jeweils 
ein Nachschreibtermin anzusetzen, sofern dies 
zur Ermittlung des Leistungsstandes erforder-
lich ist; in Ausnahmefällen kann die Leistungs-
feststellung auch in mündlicher Form nachge-
holt werden. 
 
(4) Zur Überprüfung der Lern-, Leistungs- und 
Kompetenzentwicklung sollen Kurzkontrollen in 
schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form 
mindestens einmal je Schulhalbjahr in allen 
Fächern durchgeführt werden; dabei kann das 
Fach Sport ausgenommen werden. Näheres 
insbesondere zur Anzahl und zum Umfang je 
Fach beschließt die Fachkonferenz im Rahmen 
der von der Gesamtkonferenz festgelegten 
Grundsätze. 
 
 


 
§ 20 


Leistungsbeurteilung 
 


U 
(4) Eine Zeugnisnote kann gebildet werden, 
wenn eine Schülerin oder ein  Schüler mindes-
tens sechs Wochen je Schulhalbjahr kontinuier-
lich am Unterricht teilgenommen hat; Ferienzei-
ten bleiben unberührt. In Fächern, in denen 
Klassenarbeiten geschrieben werden, gehen 
sämtliche schriftlichen Leistungen etwa zur 
Hälfte in die Zeugnisnote ein. Bei Entscheidun-
gen über Versetzungen und Abschlüsse wer-


 
§ 20 


Leistungsbeurteilung 
 


U 
(4) Eine Zeugnisnote kann gebildet werden, 
wenn eine Schülerin oder ein  Schüler mindes-
tens sechs Wochen je Schulhalbjahr kontinuier-
lich oder insgesamt mindestens acht Wochen 
am Unterricht teilgenommen hat; Ferienzeiten 
bleiben unberührt. In Fächern, in denen Klas-
senarbeiten geschrieben werden, gehen sämt-
liche schriftlichen Leistungen etwa zur Hälfte in 
die Zeugnisnote ein; in Wahlpflichtfächern, in 
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den für die  festgelegten Kernfächer auch dann 
gesonderte Noten gebildet, wenn sie in Lernbe-
reichen mit anderen Fächern zusammenge-
fasst werden und für den Lernbereich eine ge-
meinsame Note gebildet wird. Weitere Grunds-
ätze der Leistungsbeurteilung beschließt die 
Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkon-
ferenzen.  
 
(5) Zeugnisnoten werden im ersten Halbjahr 
einer Jahrgangsstufe auf Grund der Leistungen 
dieses Schulhalbjahres festgesetzt. Im zweiten 
Schulhalbjahr werden der Zeugnisnote die 
Leistungen des gesamten Schuljahres unter 
besonderer Berücksichtigung der Lern-, Leis-
tungs- und Kompetenzentwicklung zugrunde 
gelegt (Jahrgangsnote).   
 
(6) Für die Bildung der Zeugnisnoten bei Unter-
richt in fachleistungsdifferenzierten Kursen (§ 
27) gelten folgende Besonderheiten: 
 
1. Sofern der Unterricht wegen Kurswechsels 


im ersten und zweiten Halbjahr auf unter-
schiedlichen Niveaustufen erteilt wurde, 
werden die Bewertungen des ersten Halb-
jahres auf die Niveaustufe des zweiten 
Halbjahres umgerechnet und aus den Ein-
zelbewertungen beider Halbjahre wird eine 
Jahrgangsnote gebildet.  
 


2. Am Ende der Jahrgangsstufe 9 ist zusätz-
lich für das zweite Halbjahr eine Halbjah-
resnote zu bilden, die als Grundlage für den 
Kurswechsel in eine andere Niveaustufe 
gilt. 


 
< 


denen im Halbjahr weniger als zwei Klassenar-
beiten geschrieben werden, gehen sämtliche 
schriftlichen Leistungen nur zu einem Drittel in 
die Zeugnisnote ein. Bei Entscheidungen über 
Versetzungen und Abschlüsse werden für die  
festgelegten Kernfächer auch dann gesonderte 
Noten gebildet, wenn sie in Lernbereichen mit 
anderen Fächern zusammengefasst werden 
und für den Lernbereich eine gemeinsame No-
te gebildet wird. Weitere Grundsätze der Leis-
tungsbeurteilung beschließt die Gesamtkonfe-
renz auf Vorschlag der Fachkonferenzen.  
 
(5) Zeugnisnoten werden im ersten Halbjahr 
einer Jahrgangsstufe auf Grund der Leistungen 
dieses Schulhalbjahres festgesetzt. Im zweiten 
Schulhalbjahr werden der Zeugnisnote die 
Leistungen des gesamten Schuljahres unter 
besonderer Berücksichtigung der Lern-, Leis-
tungs- und Kompetenzentwicklung zugrunde 
gelegt (Jahrgangsnote). Eine Jahrgangsnote 
kann in Härtefällen auch gebildet werden, wenn 
aus von der Schülerin oder dem Schüler nicht 
zu vertretenen Gründen im ersten Halbjahr der 
Jahrgangsstufe keine Zeugnisnote gebildet 
werden konnte. 
 
(6) Für die Bildung der Zeugnisnoten bei Unter-
richt in fachleistungsdifferenzierten Kursen (§ 
27) gelten folgende Besonderheiten: 
 
1. Sofern der Unterricht wegen Kurswechsels 


im ersten und zweiten Halbjahr auf unter-
schiedlichen Anforderungsniveaus erteilt 
wurde, werden die Bewertungen des ersten 
Halbjahres auf das Anforderungsniveau des 
zweiten Halbjahres umgerechnet und aus 
den Einzelbewertungen beider Halbjahre 
wird eine Jahrgangsnote gebildet.  
 


2. Am Ende der Jahrgangsstufe 9 ist zusätz-
lich für das zweite Halbjahr eine Halbjah-
resnote zu bilden, die als Grundlage für den 
Kurswechsel in ein anderes Anforderungs-
niveau gilt. 


U 
 
(8) Leistungen werden gemäß § 58 Absatz 3 
des Schulgesetzes und nach den im Rahmen-
lehrplan formulierten allgemeinen und fachli-
chen Standards und Kompetenzerwartungen 
bewertet. 
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§ 21 
Zeugnisse 


U 
 
(5) Sofern am Ende der Jahrgangsstufe 10 
bereits Kenntnisse im Umfang des Latinums 
gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 1 der Verord-
nung über die gymnasiale Oberstufe vom 18. 
April 2007 (GVBl. S. 156), die zuletzt durch 
Artikel II der Verordnung vom 22. Juli 2013 
(GVBl. S. 359) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, erworben wurden, 
wird ein entsprechender Vermerk auf dem 
Zeugnis angebracht. Auf Abschluss- und Ab-
gangszeugnissen der Jahrgangsstufe 10 wird 
das Erreichen der Niveaustufe B1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens in der 
ersten Fremdsprache und einer in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 unterrichteten zweiten 
Fremdsprache ausgewiesen, sofern die jeweili-
ge Jahrgangsnote am Ende der Jahrgangsstufe 
10 mindestens ausreichend lautet; an der Inte-
grierten Sekundarschule müssen die erforderli-
chen Leistungen in der ersten Fremdsprache 
auf der Niveaustufe E erreicht sein. 


 


§ 21 
Zeugnisse 


U 
 
(5) Sofern am Ende der Jahrgangsstufe 10 
bereits Kenntnisse im Umfang des Latinums 
gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 1 der Verord-
nung über die gymnasiale Oberstufe vom 18. 
April 2007 (GVBl. S. 156), die zuletzt durch 
Artikel II der Verordnung vom 22. Juli 2013 
(GVBl. S. 359) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, erworben wurden, 
wird ein entsprechender Vermerk auf dem 
Zeugnis angebracht. Auf Abschluss- und Ab-
gangszeugnissen der Jahrgangsstufe 10 wird 
das Erreichen der in Anlage 6 dieser Verord-
nung genannten Niveaustufe des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens in der 
ersten Fremdsprache und einer in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 unterrichteten zweiten 
Fremdsprache ausgewiesen, sofern die jeweili-
ge Jahrgangsnote am Ende der Jahrgangsstufe 
10 mindestens ausreichend lautet; an der Inte-
grierten Sekundarschule müssen die erforderli-
chen Leistungen in der ersten Fremdsprache 
auf  der Niveaustufe E erreicht sein erreicht 
sein. Für weitere Fremdsprachen kann die Ni-
veaustufe auf Antrag optional ausgewiesen 
werden. Ist eine Fremdsprache nicht mit min-
destens ausreichend bewertet worden, richtet 
sich die auszuweisende Niveaustufe nach dem 
Referenzniveau der Jahrgangsstufe, in der der 
Schülerin oder dem Schüler letztmalig ausrei-
chende Leistungen bescheinigt wurden.  
  


 
 


§ 27 
Leistungsdifferenzierung, Leistungsbewer-


tung 
 


U 
 
(2) Bei der Leistungsdifferenzierung ist von 
zwei Anforderungsniveaus auszugehen: 
 


1. das Grundniveau (G-Niveau), das den 
für alle Schülerinnen und Schüler ver-
bindlichen Lehrstoff aus dem Bereich 
der Grundanforderungen vermittelt und 
 


2. das Erweiterungsniveau (E-Niveau), das 
neben dem Lehrstoff aus dem Bereich 
der Grundanforderungen auch den der 
Zusatzanforderungen vermittelt. 


 


 
§ 27 


Leistungsdifferenzierung, Leistungsbewer-
tung 


 
< 
 
(2) Bei der Leistungsdifferenzierung ist von 
zwei Anforderungsniveaus auszugehen: 
 


1. das grundlegende Anforderungsniveau 
(GR-Niveau), das den für alle Schüle-
rinnen und Schüler verbindlichen Lehr-
stoff aus dem Bereich der Grundan-
forderungen vermittelt und 
 


2. das erhöhte Anforderungsniveau (ER-
Niveau), das neben dem Lehrstoff aus 
dem Bereich der Grundanforderungen 
auch den der Zusatzanforderungen 
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Bei äußerer Fachleistungsdifferenzierung kön-
nen aus Kursen des G-Niveaus gesonderte 
Kurse für Schülerinnen und Schüler mit erhöh-
tem Bedarf an individueller Förderung und aus 
Kursen des E-Niveaus gesonderte Kurse zur 
Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe 
ausgegliedert werden. 
 
U 
 
 
 
(4) Für den Kurswechsel bei äußerer Fachleis-
tungsdifferenzierung gilt am Ende der Jahr-
gangsstufe 9, dass 
 


1. aus einem E-Kurs in den entsprechen-
den G-Kurs gewechselt werden muss, 
wenn in dem Kurs der oberen Niveau-
stufe weniger als 5 Punkte erzielt wur-
den, 
 


2. ein Wechsel aus einem G-Kurs in einen 
E-Kurs nur dann möglich ist, wenn in 
dem G-Kurs mindestens 7 Punkte er-
reicht wurden.  


 
In höchstens einem der leistungsdifferenziert 
unterrichteten Fächer kann auf Antrag der Er-
ziehungsberechtigten von den Voraussetzun-
gen nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 abgewichen 
werden; die Entscheidung trifft die Jahrgangs-
konferenz. Dem Antrag auf Kurswechsel oder 
Verbleib in einem Kurs der höheren Niveaustu-
fe ist zu entsprechen, wenn dies zur Erreichung 
des mittleren Schulabschlusses oder der Be-
rechtigung zum Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe erforderlich ist. 
 
(5) Am Ende des ersten Schulhalbjahres der 
Jahrgangsstufe 10 ist auf Antrag nur der 
Wechsel in einen E-Kurs in höchstens einem 
Fach zulässig. Dem Antrag ist zu entsprechen, 
wenn die Bedingungen gemäß Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 erfüllt sind oder wenn ansonsten der 
mittlere Schulabschluss oder die Berechtigung  
zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
nicht erreicht werden kann und nicht bereits in 
der Jahrgangsstufe 9 ohne Erfüllung der Leis-
tungsvoraussetzungen in einen E-Kurs ge-
wechselt wurde. 
 


vermittelt. 
 
Bei äußerer Fachleistungsdifferenzierung kön-
nen aus Kursen des GR-Niveaus gesonderte 
Kurse für Schülerinnen und Schüler mit erhöh-
tem Bedarf an individueller Förderung und aus 
Kursen des ER-Niveaus gesonderte Kurse zur 
Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe 
ausgegliedert werden. 
 
U 
 
(4) Für den Kurswechsel bei äußerer Fachleis-
tungsdifferenzierung gilt am Ende der Jahr-
gangsstufe 9, dass 
 


1. aus einem ER-Kurs in den entspre-
chenden GR-Kurs gewechselt werden 
muss, wenn in dem Kurs der oberen Ni-
veaustufe weniger als 5 Punkte erzielt 
wurden, 
 


2. ein Wechsel aus einem GR-Kurs in ei-
nen ER-Kurs nur dann möglich ist, wenn 
in dem GR-Kurs mindestens 9 Punkte 
erreicht wurden.  


 
In höchstens einem der leistungsdifferenziert 
unterrichteten Fächer kann auf Antrag der Er-
ziehungsberechtigten von den Voraussetzun-
gen nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 abgewichen 
werden; die Entscheidung trifft die Jahrgangs-
konferenz. Dem Antrag auf Kurswechsel oder 
Verbleib in einem Kurs der höheren Niveaustu-
fe ist zu entsprechen, wenn dies zur Erreichung 
des mittleren Schulabschlusses oder der Be-
rechtigung zum Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe erforderlich ist. 
 
(5) Am Ende des ersten Schulhalbjahres der 
Jahrgangsstufe 10 ist auf Antrag nur der 
Wechsel in einen ER-Kurs in höchstens einem 
Fach zulässig. Dem Antrag ist zu entsprechen, 
wenn die Bedingungen gemäß Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 erfüllt sind oder wenn ansonsten der 
mittlere Schulabschluss oder die Berechtigung  
zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
nicht erreicht werden kann und nicht bereits in 
der Jahrgangsstufe 9 ohne Erfüllung der Leis-
tungsvoraussetzungen in einen ER-Kurs ge-
wechselt wurde. 


 
§ 28 


Fremdsprachen, Wahlpflichtunterricht 
 


 
§ 28 


Fremdsprachen, Wahlpflichtunterricht 
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U 
 


(2) Der Wahlpflichtunterricht besteht in der In-
tegrierten Sekundarschule aus  
 


1. je einem Kurs in den Jahrgangsstufen 7 
und 8 sowie 9 und 10  und 


 
2. gegebenenfalls weiteren Kursen, die 


wahlweise eine oder mehrere Jahr-
gangsstufen umfassen. 


   
Als Wahlpflichtfächer sind alle Fächer des 
Pflichtunterrichts an der Integrierten Sekundar-
schule sowie die Fächer Darstellendes Spiel, 
Informatik, Sozialwissenschaf-
ten/Wirtschaftswissenschaft, Philosophie, Psy-
chologie und weitere Fremdsprachen zugelas-
sen; neu einsetzende Fächer müssen spätes-
tens in der Jahrgangsstufe 10 angeboten wer-
den. Im Rahmen des Schulprogramms können 
ergänzend besondere, dem Schulprofil ent-
sprechende Kurse vorgesehen werden. Anstel-
le des Wahlpflichtunterrichts kann zusätzlicher 
Unterricht im Fach Deutsch insbesondere zur 
Förderung von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutscher Herkunftssprache angeboten 
werden. Werden in den Jahrgangsstufen 9 und 
10 im gleichen Fach zwei Kurse besucht, so 
werden die Leistungen getrennt bewertet und 
jeweils auf dem Zeugnis ausgewiesen. 


 


U 
 


(2) Der Wahlpflichtunterricht besteht in der In-
tegrierten Sekundarschule aus  
 


1. je einem Kurs in den Jahrgangsstufen 7 
und 8 sowie 9 und 10  und 


 
2. gegebenenfalls weiteren Kursen, die 


wahlweise eine oder mehrere Jahr-
gangsstufen umfassen. 


   
Als Wahlpflichtfächer sind alle Fächer des 
Pflichtunterrichts an der Integrierten Sekundar-
schule sowie die Fächer Astronomie, Deutsche 
Gebärdensprache, Darstellendes Spiel Thea-
ter, Naturwissenschaften, Politische Bildung, 
Informatik, Sozialwissenschaf-
ten/Wirtschaftswissenschaft, Philosophie, Psy-
chologie und weitere Fremdsprachen zugelas-
sen; neu einsetzende Fächer müssen spätes-
tens in der Jahrgangsstufe 10 angeboten wer-
den. Im Rahmen des Schulprogramms können 
ergänzend besondere, dem Schulprofil ent-
sprechende Kurse vorgesehen werden. Anstel-
le des Wahlpflichtunterrichts kann zusätzlicher 
Unterricht im Fach Deutsch insbesondere zur 
Förderung von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutscher Herkunftssprache angeboten 
werden. Werden in den Jahrgangsstufen 9 und 
10 im gleichen Fach zwei Kurse besucht, so 
werden die Leistungen getrennt bewertet und 
jeweils auf dem Zeugnis ausgewiesen. 


 
 


§ 30 
Fremdsprachen, Wahlpflichtunterricht 


 
U 
 
(2) Der Wahlpflichtunterricht wird am Gymnasi-
um mit jeweils mindestens zwei Unterrichts-
stunden in den Jahrgangsstufen 9 und 10 
durchgeführt; er kann auch bereits ab der 
Jahrgangsstufe 8 beginnen. Ein zweiter Wahl-
pflichtkurs kann aus Profilstunden in einer oder 
mehreren Jahrgangsstufen eingerichtet wer-
den. Als Wahlpflichtfächer sind alle Fächer des 
Pflichtunterrichts am Gymnasium sowie die 
Fächer Darstellendes Spiel, Informatik, Sozial-
wissenschaften/Wirtschaftswissenschaft, Philo-
sophie, Psychologie und weitere Fremdspra-
chen zugelassen; neu einsetzende Fächer 
müssen spätestens in der Jahrgangsstufe 10 
angeboten werden. Im Rahmen des Schulpro-
gramms können ergänzend besondere, dem 


 
§ 30 


Fremdsprachen, Wahlpflichtunterricht, Be-
rufs- und Studienorientierung 


 
U 
 
(2) Der Wahlpflichtunterricht wird am Gymnasi-
um mit jeweils mindestens zwei Unterrichts-
stunden in den Jahrgangsstufen 9 und 10 
durchgeführt; er kann auch bereits ab der 
Jahrgangsstufe 8 beginnen. Ein zweiter Wahl-
pflichtkurs kann aus Profilstunden in einer oder 
mehreren Jahrgangsstufen eingerichtet wer-
den. Als Wahlpflichtfächer sind alle Fächer des 
Pflichtunterrichts am Gymnasium sowie die 
Fächer Astronomie, Deutsche Gebärdenspra-
che Darstellendes Spiel Theater, Naturwissen-
schaften, Politische Bildung, Informatik, Sozi-
alwissenschaften/Wirtschaftswissenschaft, Phi-
losophie, Psychologie und weitere Fremdspra-
chen zugelassen; neu einsetzende Fächer 
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Schulprofil entsprechende Kurse vorgesehen 
werden. 


 
 


 


müssen spätestens in der Jahrgangsstufe 10 
angeboten werden. Im Rahmen des Schulpro-
gramms können ergänzend besondere, dem 
Schulprofil entsprechende Kurse vorgesehen 
werden. 


(3) Jede Schule legt im Schulprogramm fest, 
welche Maßnahmen der Berufs- und Studien-
orientierung in den Jahrgangsstufen 8 bis 10 in 
welchem Umfang angeboten werden. Dabei ist 
ein Angebot pro Jahrgangsstufe verpflichtend. 


 
 


§ 32 
Berufsbildungsreife 


 
(1) Schülerinnen und Schüler der Integrierten 
Sekundarschule erwerben die Berufsbildungs-
reife am Ende der Jahrgangsstufe 9, wenn bei 
Umrechnung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten des G-
Niveaus auf dem Anforderungsniveau der 
Jahrgangsstufe 9 folgende Bedingungen erfüllt 
werden: 
 


1. In mindestens zwei der drei Fächer 
Deutsch, Mathematik sowie entweder 
Wirtschaft, Arbeit, Technik oder erste 
Fremdsprache werden mindestens aus-
reichende Leistungen erreicht, 
 


2. die Summe aller Zeugnisnoten ergibt 
einen Durchschnittswert von 4,0 oder 
besser und 
 


3. bei den vergleichenden Arbeiten in Ma-
thematik und Deutsch werden mindes-
tens ausreichende Leistungen erzielt 
oder mangelhafte Leistungen in einem 
Fach können durch mindestens befrie-
digende Leistungen in dem anderen 
Fach ausgeglichen werden. 


 
Für den Erwerb der Berufsbildungsreife in der 
Jahrgangsstufe 10 gilt Satz 1 entsprechend, 
sofern dem Unterricht und der Leistungsbewer-
tung das Anforderungsniveau der Jahrgangs-
stufe 9 zugrunde gelegt wurde. 
 
(2) Wurden Schülerinnen und Schüler der Inte-
grierten Sekundarschule in der Jahrgangsstufe 
10 auf dem Anforderungsniveau der Jahr-
gangsstufe 10 unterrichtet und bewertet, wird 
die Berufsbildungsreife erworben, wenn bei 
Umrechnung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten des G-


 
§ 32 


Berufsbildungsreife 
 
(1) Schülerinnen und Schüler der Integrierten 
Sekundarschule erwerben die Berufsbildungs-
reife am Ende der Jahrgangsstufe 9, wenn bei 
Umrechnung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten des 
GR-Niveaus auf dem Anforderungsniveau der 
Jahrgangsstufe 9 folgende Bedingungen erfüllt 
werden: 
 


1. In mindestens zwei der drei Fächer 
Deutsch, Mathematik sowie entweder 
Wirtschaft-Arbeit-Technik oder erste 
Fremdsprache werden mindestens aus-
reichende Leistungen erreicht, 
 


2. die Summe aller Zeugnisnoten ergibt 
einen Durchschnittswert von 4,0 oder 
besser und 
 


3. bei den vergleichenden Arbeiten in Ma-
thematik und Deutsch werden mindes-
tens ausreichende Leistungen erzielt 
oder mangelhafte Leistungen in einem 
Fach können durch mindestens befrie-
digende Leistungen in dem anderen 
Fach ausgeglichen werden. 


 
Für den Erwerb der Berufsbildungsreife in der 
Jahrgangsstufe 10 gilt Satz 1 entsprechend, 
sofern dem Unterricht und der Leistungsbewer-
tung das Anforderungsniveau der Jahrgangs-
stufe 9 zugrunde gelegt wurde. 
 
(2) Wurden Schülerinnen und Schüler der Inte-
grierten Sekundarschule in der Jahrgangsstufe 
10 auf dem Anforderungsniveau der Jahr-
gangsstufe 10 unterrichtet und bewertet, wird 
die Berufsbildungsreife erworben, wenn bei 
Umrechnung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten des 
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Niveaus folgende Bedingungen erfüllt werden: 
 


1. In einem der Fächer Deutsch oder 
Mathematik werden mindestens aus-
reichende Leistungen erreicht und das 
andere Fach darf nicht mit ungenü-
genden Leistungen abgeschlossen 
sein, 
 


2. die Summe aller Zeugnisnoten ergibt 
einen Durchschnittswert von 4,2 oder 
besser und 
 


3. bei den vergleichenden Arbeiten in 
Mathematik und Deutsch wird ein Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 entsprechen-
des Ergebnis erzielt. 


 
Sofern erst im zweiten Halbjahr der Jahrgangs-
stufe 10 das für diese Jahrgangsstufe geltende 
Anforderungsniveau zugrunde gelegt wurde, 
werden die Leistungen des zweiten Halbjahres 
doppelt gewichtet. Wer an der Integrierten Se-
kundarschule nach freiwilliger Teilnahme an 
der gemeinsamen Prüfung zum Erwerb der 
erweiterten Berufsbildungsreife und des mittle-
ren Schulabschlusses weder einen dieser Ab-
schlüsse erreicht noch die Bedingungen gemäß 
§ 44 Absatz 7 Nummer 1 erfüllt, kann auf An-
trag nach Beratung durch die Schule zu den 
von der Schulaufsichtsbehörde festgelegten 
Nachschreibterminen an den vergleichenden 
Arbeiten zum Erwerb der Berufsbildungsreife 
teilnehmen. Ist die Teilnahme aus Gründen, die 
der Prüfling nicht zu vertreten hat, nicht mög-
lich, legt die besuchte Schule einen Nach-
schreibtermin fest und entwickelt dafür die Auf-
gabenvorschläge, die von der Schulaufsichts-
behörde zu genehmigen sind. 
 


GR-Niveaus folgende Bedingungen erfüllt wer-
den: 
 


1. In einem der Fächer Deutsch oder 
Mathematik werden mindestens ausrei-
chende Leistungen erreicht und das 
andere Fach darf nicht mit ungenügen-
den Leistungen abgeschlossen sein, 
 
2. die Summe aller Zeugnisnoten ergibt 
einen Durchschnittswert von 4,2 oder 
besser und 
 
3. bei den vergleichenden Arbeiten in 
Mathematik und Deutsch wird ein Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 entsprechen-
des Ergebnis erzielt. 


 
Sofern erst im zweiten Halbjahr der Jahrgangs-
stufe 10 das für diese Jahrgangsstufe geltende 
Anforderungsniveau zugrunde gelegt wurde, 
werden die Leistungen des zweiten Halbjahres 
doppelt gewichtet. Wer an der Integrierten Se-
kundarschule nach freiwilliger Teilnahme an 
der gemeinsamen Prüfung zum Erwerb der 
erweiterten Berufsbildungsreife und des mittle-
ren Schulabschlusses weder einen dieser Ab-
schlüsse erreicht noch die Bedingungen gemäß 
§ 44 Absatz 7 Nummer 1 erfüllt, kann auf An-
trag nach Beratung durch die Schule zu den 
von der Schulaufsichtsbehörde festgelegten 
Nachschreibterminen an den vergleichenden 
Arbeiten zum Erwerb der Berufsbildungsreife 
teilnehmen. Ist die Teilnahme aus Gründen, die 
der Prüfling nicht zu vertreten hat, nicht mög-
lich, legt die besuchte Schule einen Nach-
schreibtermin fest und entwickelt dafür die Auf-
gabenvorschläge, die von der Schulaufsichts-
behörde zu genehmigen sind. 
 
 


 
§ 33 


Zweck der Prüfung und Teilnahme 
 


(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 10 kann in 
allen Schularten der Sekundarstufe I der mittle-
re Schulabschluss oder die erweiterte Berufs-
bildungsreife durch Teilnahme an einer ge-
meinsamen Prüfung erworben werden. Der 
jeweilige Abschluss setzt sich zusammen aus 
den schulischen Bewertungen der Jahrgangs-
stufe 10 und den Prüfungsergebnissen. Die 
Prüfung dient der Feststellung des Leistungs-
stands und des Kompetenzerwerbs am Ende 
der Sekundarstufe I unter einheitlichen Bedin-


 
§ 33 


Zweck der Prüfung und Teilnahme 
 


(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 10 kann in 
allen Schularten der Sekundarstufe I der mittle-
re Schulabschluss oder die erweiterte Berufs-
bildungsreife durch Teilnahme an einer ge-
meinsamen Prüfung erworben werden. Der 
jeweilige Abschluss setzt sich zusammen aus 
den schulischen Bewertungen der Jahrgangs-
stufe 10 und den Prüfungsergebnissen. Die 
Prüfung dient der Feststellung des Leistungs-
stands und des Kompetenzerwerbs am Ende 
der Sekundarstufe I unter einheitlichen Bedin-
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gungen. 
 
(2) Sofern sie nach den Rahmenlehrplänen der 
Sekundarstufe I unterrichtet wurden, sind zur 
Teilnahme an der Prüfung verpflichtet: 
 


1. alle Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 10 des Gymnasiums und 


2. an der Integrierten Sekundarschule die-
jenigen Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 10, die in der Jahr-
gangsstufe 9 die Bedingungen für den 
Erwerb der Berufsbildungsreife (§ 32 
Absatz 1) erfüllt haben. 
 


(3) Wer an der Integrierten Sekundarschule 
nicht zur Teilnahme verpflichtet ist, kann sich 
nach Beratung der Schule freiwillig beteiligen, 
wenn er gemäß Satz 4 zur Prüfung zugelassen 
wird. Die Schule gibt dafür auf dem Halbjahres-
zeugnis der Jahrgangsstufe 10 eine Empfeh-
lung ab. Der Antrag auf Zulassung ist der 
Schule bis zu einem von ihr festgelegten Ter-
min mitzuteilen. Zu der Prüfung ist zuzulassen, 
wer auf dem Halbjahreszeugnis der Jahr-
gangsstufe 10 in höchstens vier Fächern 
schlechtere als ausreichende Leistungen bei 
Umrechnung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten des G-
Niveaus erreicht hat. Über die Zulassung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. Die Ent-
scheidung ist den Schülerinnen und Schülern 
und ihren Erziehungsberechtigten schriftlich 
mitzuteilen.  


 


gungen. 
 
(2) Sofern sie nach dem Rahmenlehrplan der 
Jahrgangsstufen 1 bis 10 unterrichtet wurden, 
sind zur Teilnahme an der Prüfung verpflichtet: 
 


1. alle Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 10 des Gymnasiums und 


2. an der Integrierten Sekundarschule die-
jenigen Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 10, die in der Jahr-
gangsstufe 9 die Bedingungen für den 
Erwerb der Berufsbildungsreife (§ 32 
Absatz 1) erfüllt haben. 
 


(3) Wer an der Integrierten Sekundarschule 
nicht zur Teilnahme verpflichtet ist, kann sich 
nach Beratung der Schule freiwillig beteiligen, 
wenn er gemäß Satz 4 zur Prüfung zugelassen 
wird. Die Schule gibt dafür auf dem Halbjahres-
zeugnis der Jahrgangsstufe 10 eine Empfeh-
lung ab. Der Antrag auf Zulassung ist der 
Schule bis zu einem von ihr festgelegten Ter-
min mitzuteilen. Zu der Prüfung ist zuzulassen, 
wer auf dem Halbjahreszeugnis der Jahr-
gangsstufe 10 in höchstens vier Fächern 
schlechtere als ausreichende Leistungen bei 
Umrechnung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten des 
GR-Niveaus erreicht hat. Über die Zulassung 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Ent-
scheidung ist den Schülerinnen und Schülern 
und ihren Erziehungsberechtigten schriftlich 
mitzuteilen.  


 
 


§ 39 
Schriftliche Prüfungen 


 
(1) Die Anforderungen an die in den schriftli-
chen Prüfungen gestellten Aufgaben müssen 
den Rahmenlehrplänen und, soweit den Aufga-
ben die Anforderungen des mittleren Schulab-
schlusses zugrunde gelegt sind, den von der 
Kultusministerkonferenz der Länder vereinbar-
ten Bildungsstandards für den mittleren Schul-
abschluss in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechen. Die Aufgaben überprüfen die 
Kompetenzen, die am Ende der Jahrgangsstu-
fe 10 für den Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses und die erweiterte Berufsbildungsrei-
fe erreicht sein müssen. 


 


 
§ 39 


Schriftliche Prüfungen 
 


(1) Die Anforderungen an die in den schriftli-
chen Prüfungen gestellten Aufgaben müssen 
dem Rahmenlehrplan und, soweit den Aufga-
ben die Anforderungen des mittleren Schulab-
schlusses zugrunde gelegt sind, den von der 
Kultusministerkonferenz der Länder vereinbar-
ten Bildungsstandards für den mittleren Schul-
abschluss in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechen. Die Aufgaben überprüfen die 
Kompetenzen, die am Ende der Jahrgangsstu-
fe 10 für den Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses und die erweiterte Berufsbildungsrei-
fe erreicht sein müssen. 


 
 


§ 44 
Gesamtergebnis 


 
§ 44 


Gesamtergebnis 
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... 
  
(3) An der Integrierten Sekundarschule werden 
die Abschlussbedingungen gemäß Absatz 2 
Nummer 2 für den Erwerb des mittleren Schul-
abschlusses erfüllt, wenn die Schülerinnen und 
Schüler in mindestens zwei Fächern des leis-
tungsdifferenzierten Unterrichts auf dem E-
Niveau unterrichtet wurden und nach Umrech-
nung der erreichten Punkte in den Fächern des 
leistungsdifferenzierten Unterrichts in Noten 
des E-Niveaus  
 


1. in höchstens einem Fach mangelhafte 
Leistungen bei ansonsten mindestens 
ausreichenden Leistungen erzielt wer-
den oder  
 


2. entweder für mangelhafte Leistungen in 
höchstens zwei Fächern oder für unge-
nügende Leistungen in höchstens ei-
nem Fach bei ansonsten mindestens 
ausreichenden Leistungen ein Noten-
ausgleich gemäß Satz 2 nachgewiesen 
werden kann.  


 
Ausgeglichen werden können mangelhafte 
Leistungen in zwei Fächern durch mindestens 
befriedigende Leistungen in zwei anderen Fä-
chern oder ungenügende Leistungen in einem 
Fach durch mindestens gute Leistungen in zwei 
anderen Fächern. Gehört eine der beiden 
mangelhaften Leistungen nach Satz 1 Nummer 
2 zur Fächergruppe Deutsch, Mathematik oder 
erste Fremdsprache, muss mindestens ein 
Fach dieser Fächergruppe zum Ausgleich her-
angezogen werden. Bei mangelhaften Leistun-
gen in mehr als einem der Fächer gemäß Satz 
3 oder ungenügenden Leistungen in einem 
dieser Fächer werden die Abschlussbedingun-
gen  nicht erfüllt.  
 
(4) An der Integrierten Sekundarschule werden 
die Abschlussbedingungen gemäß Absatz 2 
Nummer 2 für den Erwerb der erweiterten Be-
rufsbildungsreife erfüllt, wenn die in Absatz 3 
festgelegten Leistungsvoraussetzungen bei 
Umrechnung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten des G-
Niveaus erreicht werden. 
 
U 
 
(7) Wer an der Integrierten Sekundarschule an 
der gemeinsamen Prüfung freiwillig teilgenom-


 
... 
  
(3) An der Integrierten Sekundarschule werden 
die Abschlussbedingungen gemäß Absatz 2 
Nummer 2 für den Erwerb des mittleren Schul-
abschlusses erfüllt, wenn die Schülerinnen und 
Schüler in mindestens zwei Fächern des leis-
tungsdifferenzierten Unterrichts auf dem ER-
Niveau unterrichtet wurden und nach Umrech-
nung der erreichten Punkte in den Fächern des 
leistungsdifferenzierten Unterrichts in Noten 
des ER-Niveaus  
 


1. in höchstens einem Fach mangelhafte 
Leistungen bei ansonsten mindestens 
ausreichenden Leistungen erzielt wer-
den oder  
 


2. entweder für mangelhafte Leistungen in 
höchstens zwei Fächern oder für unge-
nügende Leistungen in höchstens ei-
nem Fach bei ansonsten mindestens 
ausreichenden Leistungen ein Noten-
ausgleich gemäß Satz 2 nachgewiesen 
werden kann.  


 
Ausgeglichen werden können mangelhafte 
Leistungen in zwei Fächern durch mindestens 
befriedigende Leistungen in zwei anderen Fä-
chern oder ungenügende Leistungen in einem 
Fach durch mindestens gute Leistungen in zwei 
anderen Fächern. Gehört eine der beiden 
mangelhaften Leistungen nach Satz 1 Nummer 
2 zur Fächergruppe Deutsch, Mathematik oder 
erste Fremdsprache, muss mindestens ein 
Fach dieser Fächergruppe zum Ausgleich her-
angezogen werden. Bei mangelhaften Leistun-
gen in mehr als einem der Fächer gemäß Satz 
3 oder ungenügenden Leistungen in einem 
dieser Fächer werden die Abschlussbedingun-
gen  nicht erfüllt.  
 
(4) An der Integrierten Sekundarschule werden 
die Abschlussbedingungen gemäß Absatz 2 
Nummer 2 für den Erwerb der erweiterten Be-
rufsbildungsreife erfüllt, wenn die in Absatz 3 
festgelegten Leistungsvoraussetzungen bei 
Umrechnung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten des 
GR-Niveaus erreicht werden. 
 
U 
 
(7) Wer an der Integrierten Sekundarschule an 
der gemeinsamen Prüfung freiwillig teilgenom-
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men hat und für keinen der beiden Abschlüsse 
die Bedingungen gemäß Absatz 2 erfüllt, er-
wirbt die Berufsbildungsreife, wenn  
 


1. die in den Prüfungen erzielten Noten in 
mindestens einem der Fächer Deutsch, 
Mathematik oder erste Fremdsprache 
auf dem Anforderungsniveau der erwei-
terten Berufsbildungsreife mindestens 
„ausreichend“ lauten und 
 


2. mit den Jahrgangsnoten bei Umrech-
nung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten 
des G-Niveaus auf dem Anforderungs-
niveau der Jahrgangsstufe 10 die Be-
dingungen gemäß § 32 Absatz 2 Num-
mer 1 und 2 erfüllt werden. 


 
 


men hat und für keinen der beiden Abschlüsse 
die Bedingungen gemäß Absatz 2 erfüllt, er-
wirbt die Berufsbildungsreife, wenn  
 


1. die in den Prüfungen erzielten Noten in 
mindestens einem der Fächer Deutsch, 
Mathematik oder erste Fremdsprache 
auf dem Anforderungsniveau der erwei-
terten Berufsbildungsreife mindestens 
„ausreichend“ lauten und 
 


2. mit den Jahrgangsnoten bei Umrech-
nung der erreichten Punkte im leis-
tungsdifferenzierten Unterricht in Noten 
des GR-Niveaus auf dem Anforde-
rungsniveau der Jahrgangsstufe 10 die 
Bedingungen gemäß § 32 Absatz 2 
Nummer 1 und 2 erfüllt werden. 


 
 


 
§ 48 


Übergang in die gymnasiale Oberstufe  
 
(1) Schülerinnen und Schüler der Integrierten 
Sekundarschule gehen in die gymnasiale 
Oberstufe über, wenn sie 
 


1. den mittleren Schulabschluss erworben 
haben, 
 


2. in mindestens drei Fächern des leis-
tungsdifferenzierten Unterrichts, darun-
ter mindestens zwei der Fächer 
Deutsch, Mathematik und erste Fremd-
sprache, auf dem E-Niveau unterrichtet 
wurden und 
 


3. mit den Jahrgangsnoten am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 die Leistungsanfor-
derungen nach Absatz 2 erfüllen. 


 
In die zweijährige Form der gymnasialen Ober-
stufe geht auf Antrag über, wer nach Leistungs-
fähigkeit und Leistungsbereitschaft eine erfolg-
reiche Mitarbeit in der zweijährigen Form erwar-
ten lässt und seine Fremdsprachenverpflich-
tungen gemäß § 10 der Verordnung über die 
gymnasiale Oberstufe noch erfüllen kann; über 
den Antrag entscheidet die Klassenkonferenz 
oder der Jahrgangsausschuss.  
 
(2) Die Leistungsanforderungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 werden erfüllt, wenn bei Um-
rechnung der erreichten Punkte im leistungsdif-
ferenzierten Unterricht in Noten des E-Niveaus  


 
§ 48 


Übergang in die gymnasiale Oberstufe  
 
(1) Schülerinnen und Schüler der Integrierten 
Sekundarschule gehen in die gymnasiale 
Oberstufe über, wenn sie 
 


1. den mittleren Schulabschluss erworben 
haben, 
 


2. in mindestens drei Fächern des leis-
tungsdifferenzierten Unterrichts, darun-
ter mindestens zwei der Fächer 
Deutsch, Mathematik und erste Fremd-
sprache, auf dem ER-Niveau unterrich-
tet wurden und 
 


3. mit den Jahrgangsnoten am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 die Leistungsanfor-
derungen nach Absatz 2 erfüllen. 


 
In die zweijährige Form der gymnasialen Ober-
stufe geht auf Antrag über, wer nach Leistungs-
fähigkeit und Leistungsbereitschaft eine erfolg-
reiche Mitarbeit in der zweijährigen Form erwar-
ten lässt und seine Fremdsprachenverpflich-
tungen gemäß § 10 der Verordnung über die 
gymnasiale Oberstufe noch erfüllen kann; über 
den Antrag entscheidet die Klassenkonferenz 
oder der Jahrgangsausschuss.  
 
(2) Die Leistungsanforderungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 werden erfüllt, wenn bei Um-
rechnung der erreichten Punkte im leistungsdif-
ferenzierten Unterricht in Noten des ER-







 


 


65


 
1. in mindestens drei Fächern des leis-


tungsdifferenzierten Unterrichts, darun-
ter mindestens zwei der Fächer 
Deutsch, Mathematik und erste Fremd-
sprache, mindestens befriedigende 
Leistungen erzielt werden und 
 


2. der Durchschnittswert aus allen Fächern 
nicht schlechter als 3,0 lautet und in 
höchstens einem Fach mangelhafte 
Leistungen bei ansonsten mindestens 
ausreichenden Leistungen in allen an-
deren Fächern vorliegen. 
 


(3) Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
gehen in die zweijährige Form der gymnasialen 
Oberstufe über, wenn sie den mittleren Schul-
abschluss erworben haben und mit den Jahr-
gangsnoten am Ende der Jahrgangsstufe 10 
die Leistungsanforderungen gemäß § 31 erfül-
len.  
 
 


Niveaus  
 


1. in mindestens drei Fächern des leis-
tungsdifferenzierten Unterrichts, darun-
ter mindestens zwei der Fächer 
Deutsch, Mathematik und erste Fremd-
sprache, mindestens befriedigende 
Leistungen erzielt werden und 
 


2. der Durchschnittswert aus allen Fächern 
nicht schlechter als 3,0 lautet und in 
höchstens einem Fach mangelhafte 
Leistungen bei ansonsten mindestens 
ausreichenden Leistungen in allen an-
deren Fächern vorliegen. Dabei wird der 
Durchschnittswert aus allen Fächern mit 
einer nicht gerundeten Stelle nach dem 
Komma ausgewiesen. 
 


(3) Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
gehen in die zweijährige Form der gymnasialen 
Oberstufe über, wenn sie den mittleren Schul-
abschluss erworben haben und mit den Jahr-
gangsnoten am Ende der Jahrgangsstufe 10 
die Leistungsanforderungen gemäß § 31 erfül-
len.  
 
 


 
§ 49 


Übergangsregelungen 
 
U 


 
§ 49 


Übergangsregelungen 
< 


„(7) Für Schülerinnen und Schüler, die sich im 


Schuljahr 2017/2018 in der Jahrgangsstufe 10 


befinden, sind die Anlagen 1 bis 3 in der bis 


zum Inkrafttreten der Verordnung über die 


Änderung von Vorschriften der Sekundarstufe 


I, der gymnasialen Oberstufe und des Zweiten 


Bildungswegs [einsetzen: Datum und 


Fundstelle dieser Verordnung] geltenden 


Fassung  anzuwenden. Dies gilt auch für den 


Fall der Wiederholung des Schuljahres.“ 
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Anlage 1  
 


Stundentafel der  Integrierten Sekundarschule 
 
Unterrichtsfächer / 
Lernbereiche a) 


Wochenstunden  je Jahrgangsstufe  
 


7 
 
8 


 
9 


 
10 


Pflichtunterricht 
Deutsch 


 
4 


 
4 


 
4  


 
4  


Mathematik 4 4 4  4  
Erste Fremdsprache 3 3 3  3  
 
Lernbereich Naturwissenschaften 
     Biologie  


3 b) 
 


3 b) 
 


5 b) 
 


5 b)      Physik 


     Chemie 


 
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 
     Geschichte/ Politische 
Bildung Sozialkunde


 c)
 


 
2  


 
2  


 
2  


 
2 d) 


     Geografie 


Ethik 2 2 2 2 
Musik  


 2  
  
2  


  
2  


  
2 d)  Bildende Kunst 


Sport  3  3  3 (2 e)) 3  (2 e)) 
Wirtschaft-Arbeit-Technik 2  2  2 (1  f)) 2  (- f)) 
 
Wahlpflichtunterricht g) 


 
3 


 
3 


 
2 (3) 


 
2 (3) 


Profilstunden h)  3 3  3 (4) 3 (5) 
 
Insgesamt i)  


 
31 


 
31 


 
32 (32) 


 
32 (32) 


Schülerarbeitsstunden j) 1 – 3,25 1 – 3,25 1 – 3,25 1 – 3,25 
(Stundentafel auf der Basis von 45 Minuten je Unterrichtsstunde) 
 
Anmerkungen: 


a) Abweichungen von dem in dieser Stundentafel einschließlich der folgenden Anmer-
kungen festgelegten Stundenumfang für die einzelnen Fächer und Lernbereiche be-
dürfen der Genehmigung durch die Schulaufsichtsbehörde. 


b) Die Schule entscheidet über die Verteilung der Stunden auf die Fächer. Jedes Fach 
wird in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 insgesamt mit mindestens vier Wochenstunden 
unterrichtet. In den Jahrgangsstufen 9 und 10 können bis zu zwei der insgesamt fünf 
Wochenstunden auch als naturwissenschaftlicher Wahlpflichtkurs angeboten wer-
den.   


c) In diesem Fach soll pro Halbjahr etwa ein Drittel des Unterrichts auf Sozialkunde Po-


litische Bildung entfallen. 
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d) In der Jahrgangsstufe 10 müssen beide Fächer unterrichtet werden.  


e) Wenn Altgriechisch oder Japanisch als dritte Fremdsprache unterrichtet wird, redu-
ziert sich der Stundenumfang im Fach Sport in den Jahrgangsstufen 9 und 10 um 
jeweils eine Stunde.  


f) In den Jahrgangsstufen 9 und 10 können diese Stunden als Profilstunden auch zur 
Verstärkung anderer Unterrichtsfächer oder zusätzlicher Wahlpflichtangebote insbe-
sondere für Lerngruppen mit besonderen Profilen oder zur Vorbereitung auf die zwei-
jährige gymnasiale Oberstufe verwendet werden. In Jahrgangsstufe 9 muss in die-
sem Fall jedoch mindestens eine Stunde zur Vor- und Nachbereitung des Betriebs-
praktikums eingesetzt werden. 


g) Eine in Jahrgangsstufe 7 beginnende zweite Fremdsprache muss bis Jahrgangsstufe 
10 mit insgesamt mindestens 14 Wochenstunden angeboten werden; bei einem Be-
ginn ab der Jahrgangsstufe 9 wird sie mit mindestens drei Wochenstunden je Jahr-
gangsstufe unterrichtet. Altgriechisch und Japanisch als dritte Fremdsprache werden 
ab der Jahrgangsstufe 8 oder 9 mit insgesamt 10 Wochenstunden unterrichtet. Wird 
Informatik angeboten, so muss der Stundenumfang insgesamt mindestens drei Wo-
chenstunden umfassen. 


h) Profilstunden dienen zur Verstärkung von Unterrichtsfächern, Lernbereichen, zur Ein-
richtung eines weiterer Wahlpflichtkurse sowie für den Unterricht in fachübergreifen-
den Aufgabengebieten insbesondere im Bereich der Berufsorientierung. 


i) Gemäß § 13 Absatz 5 des Schulgesetzes sind im Stundenplan wöchentlich zwei 
Stunden innerhalb der regulären Unterrichtszeit für den Religions- und Weltanschau-
ungsunterricht freizuhalten. 


j) Je nach Organisation des Ganztagsbetriebs in offener, teilweise gebundener oder 
vollständig gebundener Form erhalten die Schulen 1 bis 3,25 Wochenstunden für die 
Durchführung von Schülerarbeitsstunden. 


 
 
 
 
 


Jahresstundenrahmen der Integrierten Sekundarschule 
 
Unterrichtsfächer / 
Lernbereiche 


Jahresstunden  je Jahrgangsstufe 
 


7 
 
8 


 
9 


 
10 


Pflichtunterricht 
Deutsch 


 
160 


 
160 


 
160 


 
160 


Mathematik 160 160 160 160 
Erste Fremdsprache 120 120 120 120 
 
Lernbereich Naturwissenschaften 
     Biologie     
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     Physik 


     Chemie 


 
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 
     Geschichte/ Politische 
Bildung Sozialkunde 


 
80 


 
80 


 
80 


 
80 


     Geografie 


Ethik 80 80 80 80 
Musik  


 80  
  


80 
  


80  
  


80  Bildende Kunst 
Sport  120 120 120 (80) 120 (80) 
Wirtschaft-Arbeit-Technik 80 80 80 (40) 80 (-) 
 
Wahlpflichtunterricht  


 
120 


 
120  


 
80 (120) 


 
80 (120) 


Profilstunden   120 120  120 (160) 120 (200) 
 
Insgesamt  


 
1240 


 
1240 


 


 
1280 (1280) 


 


 
1280 (1280) 


 
(Stundentafel auf der Basis von 45 Minuten je Unterrichtsstunde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anlage 2 
 


Stundentafel des Gymnasiums 
 
Unterrichtsfächer / 
Lernbereiche 
 


Wochenstunden  je Jahrgangsstufe  
 
7 


 
8 


 
9 


 
10 


Pflichtunterricht 
Deutsch 


 
4 


 
4 


 
4 


 
4 


Mathematik 4 4 4 4 
Erste Fremdsprache 3 3 3 3 
Zweite Fremdsprache 4 4 3 3 
 
Lernbereich Naturwissenschaften 
      Biologie  


4 a) 
 


4 a)   
2 2 


      Physik 2 2 
      Chemie 2 2 
 
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 
     Geschichte/ Politische 
Bildung Sozialkunde 


b)
 


2 2 2 2 


     Geografie 1 1 1 1 
 
Ethik 


 
2 


 
2 


 
2 


 
2 


Musik  2    
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Bildende Kunst 2 3  2  2 c) 
Sport  3 3   3 (2 d))  3 (2 d)) 
 
Wahlpflichtunterricht e) 


 
- 


 
- 


 
 2 (5 d)) 


 
2 (5 d)) 


 
Profilstunden f)  


 
2 


 
3 


 
2 (- d)) 


 
2 (- d)) 


 
Insgesamt g) 


 
33 


 
33 


 
34 (34) 


 
34 (34) 


(Stundentafel auf der Basis von 45 Minuten je Unterrichtsstunde) 
 
Anmerkungen: 


a) Über die Verteilung der Stunden auf die Fächer entscheidet die Schule. 


b) In diesem Fach sollen pro Halbjahr etwa ein Drittel des Unterrichts auf Sozialkunde  
Politische Bildung entfallen. 


c) In der Jahrgangsstufe 10 müssen sowohl das Fach Musik als auch das Fach Bilden-
de Kunst unterrichtet werden.  


d) Wenn Altgriechisch oder Japanisch als dritte Fremdsprache unterrichtet wird, redu-
ziert sich der Stundenumfang im Fach Sport in den Jahrgangsstufen 9 und 10 um 
jeweils eine Stunde. Altgriechisch und Japanisch als dritte Fremdsprache werden mit 
insgesamt 10 Wochenstunden unterrichtet. Wird Informatik angeboten, so muss der 
Stundenumfang insgesamt mindestens drei Wochenstunden umfassen. 


e) Aus Profilstunden können weitere Wahlpflichtkurse angeboten werden. Die dritte 
Fremdsprache kann ab der Jahrgangsstufe 8 beginnen und muss mit insgesamt 
mindestens sechs Wochenstunden angeboten werden.  


f)    Profilstunden dienen zur Verstärkung von Unterrichtsfächern und Lernbereichen o-
der zur Einrichtung eines zweiten Wahlpflichtkurses sowie für den Unterricht in fach-
übergreifenden Aufgabengebieten und zur Durchführung des Informationstechni-
schen Grundkurses (§ 11 Absatz 4). 


g)   Gemäß § 13 Absatz 5 des Schulgesetzes sind im Stundenplan wöchentlich zwei 
Stunden innerhalb der regulären Unterrichtszeit für den Religions- und Weltanschau-
ungsunterricht freizuhalten. 


 
 
 
 
 
 


Jahresstundenrahmen des Gymnasiums 
 
Unterrichtsfächer / 
Lernbereiche 
 


Jahresstunden  je Jahrgangsstufe 
 
7 


 
8 


 
9 


 
10 


Pflichtunterricht 
Deutsch 


 
160 


 
160 


 
160 


 
160 


Mathematik 160 160 160 160 
Erste Fremdsprache 120 120 120 120 
Zweite Fremdsprache 160 160 120 120 
 
Lernbereich Naturwissenschaften 
      Biologie  


 
 


 
80 80 
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      Physik 80 80 
      Chemie 80 80 
 
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 
     Geschichte/ Politische 
Bildung Sozialkunde   


80 80 80 80 


     Geografie 40 40 40 40 
 
Ethik 


 
80 


 
80 


 
80 


 
80 


Musik  80  
120 


 
80  


 
80  Bildende Kunst 80 


Sport  120 120   120 (80)  120 (80) 
 
Wahlpflichtunterricht  


 
- 


 
- 


 
 80 (200) 


 
80 (200) 


 
Profilstunden   


 
80 


 
120 


 
80 (-) 


 
80 (-) 


 
Insgesamt  


 
1320 


 
1320 


 
1360 (1360) 


 
1360 (1360) 


(Stundentafel auf der Basis von 45 Minuten je Unterrichtsstunde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anlage 3 
 


Stundentafel des altsprachlichen Bildungsganges am Gymnasium 
 
Unterrichtsfächer / 
Lernbereiche 
 


Wochenstunden  je Jahrgangsstufe  
 


5 
 


6 
 
7 


 
8 


 
9 


 
10 


 
Pflichtunterricht 
Deutsch 


 
 


5 


 
 


5 


 
 
4 


 
 


4 


 
 


4 


 
 
4 


Mathematik 5 5 4 4 4 4 
Erste Fremdsprache 
(Englisch) 


 
3 


 
3 


 
3 


 
3 


 
3 


 
3 


Zweite Fremdsprache 
(Latein) 


 
5 


 
5 


 
4 


 
4 


 
3 


 
3 


 
Lernbereich Naturwissenschaften 
      Biologie  


4 
 


4 
 


4 a) 
 


4 a) 
2 2 


      Physik 2 2 
      Chemie 2 2 
 
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 
      Geschichte/  
      Politische Bildung 
Sozialkunde 


b)
  


 
3 


 
3 


 
2 


 
2 


 
2 


 
2 


      Geografie 1 1 1 1 
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Ethik 


 
- 


 
- 


 
2 


 
2 


 
2 


 
2 


Musik 2 2 2 1,5  
2  


 
2  c) Bildende Kunst 2 2 2 1,5 


Sport  3 3 3 3 (2 d)) 3 (2 d)) 3 (2 d)) 
 
Wahlpflichtunterricht 
e) (dritte Fremdspra-
che) 


 
 
- 


 
 
- 


 
 


3 (-/-) 


 
 


3 (4/-) 


 
 


2 (3/5) 


 
 


2 (3/5) 


 
Profilstunden f) 


 
- 


 
- 


 
- 


 
1(2 c)) 


 
1 (2 c)) 


 
1 (2 c)) 


 
Insgesamt g) 


 
32 


 
32 


 
34 (31/31) 


 
34 


(35/31) 


 
33 


(34/36) 


 
33 (34/36) 


(Stundentafel auf der Basis von 45 Minuten je Unterrichtsstunde) 
 
Anmerkungen: 


a) Über die Verteilung der Stunden auf die Fächer entscheidet die Schule. 


b) In diesem Fach sollen pro Halbjahr etwa ein Drittel des Unterrichts auf Sozialkunde  
Politische Bildung entfallen. 


c) In der Jahrgangsstufe 10 müssen sowohl das Fach Musik als auch Fach Bildende 
Kunst unterrichtet werden.  


d) Das Fach Sport kann zur Einrichtung eines weiteren Wahlpflichtangebots mit Hilfe 
von Profilstunden gekürzt werden. Wird Informatik als Wahlpflichtkurs angeboten, so 
muss der Stundenumfang insgesamt mindestens drei Wochenstunden umfassen. 


e) Anstelle des Wahlpflichtunterrichts wird Altgriechisch angeboten, sofern nicht Son-
derregelungen (§ 49 Absatz 1 Nummer 2) gelten.  


f) Profilstunden dienen zur Verstärkung von Unterrichtsfächern und Lernbereichen oder 
des Wahlpflichtunterrichts sowie für den Unterricht in fachübergreifenden Aufgaben-
gebieten und zur Durchführung des Informationstechnischen Grundkurses (§ 11 Ab-
satz 4). 


g)   Gemäß § 13 Absatz 5 des Schulgesetzes sind im Stundenplan wöchentlich zwei 
Stunden innerhalb der regulären Unterrichtszeit für den Religions- und Weltanschau-
ungsunterricht freizuhalten. 


 
 
 
 


Jahresstundenrahmen des altsprachlichen Bildungsganges am Gymnasium 
 
Unterrichtsfächer / 
Lernbereiche 
 


Jahresstunden  je Jahrgangsstufe 
 


5 
 


6 
 
7 


 
8 


 
9 


 
10 


 
Pflichtunterricht 
Deutsch 


 
 


200 


 
 


200 


 
 


160 


 
 


160 


 
 


160 


 
 


160 
Mathematik 200 200 160 160 160 160 
Erste Fremdsprache 
(Englisch) 


 
120 


 
120 


 
120 


 
120 


 
120 


 
120 
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Zweite Fremdsprache 
(Latein) 


 
200 


 
200 


 
160 


 
160 


 
120 


 
120 


 
Lernbereich Naturwissenschaften 
      Biologie  


160 
 


160 
 


160  
 


160  
80 80 


      Physik 80 80 
      Chemie 80 80 
 
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 
      Geschichte/  
      Sozialkunde Politi-
sche Bildung  


 
120 


 
120 


 
80 


 
80 


 
80 


 
80 


      Geografie 40 40 40 40 
      
Ethik 


 
- 


 
- 


 
80 


 
80 


 
80 


 
80 


Musik 80 80 80 60  
80  


 
80  Bildende Kunst 80 80 80 60 


Sport  120 120 120 120 (80) 120 (80) 120 (80) 
 
Wahlpflichtunterricht 
(dritte Fremdsprache) 


 
- 


 
- 


 
120  
(-/-) 


 
120  


(160/-) 


 
80  


(120/200
) 


 
80  


(120/200) 


 
Profilstunden  


 
- 


 
- 


 
- 


 
40(80) 


 
40 (80) 


 
40 (80) 


 
Insgesamt  


 
1280 


 
1280 


 
1360  


(1240/ 
1240) 


 
1360  


(1400/ 
1240) 


 
1320  


(1360/ 
1440) 


 
1320  


(1360/ 
1440) 


(Stundentafel auf der Basis von 45 Minuten je Unterrichtsstunde) 
 
 
 


Anlage 4 
 


Aufstellung der verbindlichen Anzahl von  Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I 
 


 
Unterrichtsfach 
 


Jahrgangsstufen Mindestzahl 
im Schuljahr 


Dauer 
in Minuten 
von – bis 


 
 
Deutsch 
 


 
5 –   8 
9 – 10  


 


 
4 
4 


 
30– 120   
90 – 180  


 
 
Erste Fremdsprache 
 


 
5 –  6 
7 – 10  


 


 
4 
4 


 
45 


45 – 150  


 
Zweite Fremdsprache 
 


 
alle 


 
4 


 
45 – 150  


 
Dritte Fremdsprache 
 


 
alle  


 
4 


 
45 – 90  
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Mathematik 
 


 
alle  


 
4 


 
45 – 120  


 
Wahlpflichtunterricht 
(soweit nicht zweite oder dritte 
Fremdsprache)* 
 


 
alle  


 
2 


 
45 – 90  


 
 
An Gymnasien und Integrierten Sekundarschulen kann die Mindestzahl der Klassenarbeiten 
in den Fächern Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik in der Jahrgangsstufe 10 
nach Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters auf Vorschlag der Fachkonferenz 
um jeweils eine Klassenarbeit reduziert werden, sofern dies pädagogisch vertretbar ist. 
 
*=Ergänzt der Wahlpflichtunterricht den Unterricht in einer bereits begonnenen Fremdspra-
che, sind ebenfalls mindestens 2 Klassenarbeiten im Schuljahr zu schreiben. 


 
 
 
 


 
Anlage 5 


 
Tabelle der Notenstufen und Punktwerte an der Integrierten Sekundarschule  
im leistungsdifferenzierten und nicht leistungsdifferenzierten Unterricht 
 
 


 


Noten  


 


 


 


 


 


Punkte im nicht leistungs-


differenzierten  


Unterricht und  


im erhöhten Anforde-


rungsniveau (ER-


Niveau) 


im grundlegenden 


Anforderungsniveau 


(GR-Niveau) 


 


1 


 


 


15 


14 


13 


 


2 


 


1 


12 


11 


10 


 


3 


 


2 


9 


8 


7 


 


4 


 


3 


6 


5 


 


4 


4 


 


5 


3 


 


5 


2 


1 







 


 


74


6 6 0 


 
1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend 


 


 


Anlage 6 (neu) 


Zuordnung der GeR-Niveaustufen zu den einzelnen Jahrgangsstufen – Sekundarstufe 
I 


“ 
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Mit dieser Verordnung werden Sek I-VO, VO-GO, VO-KA und ZBW-LG-VO geändert. Die 


Verordnung dient der Umsetzung der Regelungen des neuen Rahmenlehrplans für die Jahr-


gangsstufen 1 bis 10. Zudem werden Klarstellungen und redaktionelle Anpassungen in den 


vier geänderten Verordnungen vorgenommen.  Zudem wird die bisherige Bedingung für die 


Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe, dass man sich berechtigt im Land Berlin aufhalten 


müsse, gestrichen. Die Gymnasien müssen in den Jahrgangsstufen 8 bis 10 ein Angebot zur 


Studien- und Berufsorientierung bereithalten. 


 
 


b) Einzelbegründung: 
 


 


1. Zu Artikel 1  (Änderung der Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der 


Sekundarstufe I): 


 


 


Zu Nummer 1: 


Die Einfügung einer neuen Anlage und Umbenennung zweier Überschriften macht eine ent-


sprechende Änderung der Inhaltsübersicht erforderlich. 


 


Zu Nummer 2 (§ 1): 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, da es nur noch einen Rahmenlehrplan für 


die Jahrgangsstufen 1 bis 10 gibt und nicht mehr wie bisher schulstufenbezogene Rahmen-


lehrpläne, sodass eine sprachliche Anpassung vom Plural in den Singular erfolgen muss. 


 


Zu Nummer 3 (§ 4): 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, da es nur ein schulinternes Curriculum 


gibt, und deshalb eine sprachliche Anpassung vom Plural in den Singular erfolgen muss. 


 


Zu Nummer 4 (§ 10): 


Für die Änderungen in Absätzen 1 und 3 gilt dieselbe Begründung wie zu Nummer 2 und 3. 


Durch die Neufassung des Absatzes 5 wird sichergestellt, dass im Spannungsfeld zwischen 


Unterricht, der sich aus der Erfüllung der Schulpflicht ergibt, und muttersprachlichen 


Angeboten, regelmäßig die Teilnahme am Pflichtunterricht vorgeht. Im übrigen wird die 


Aussage revidiert, dass muttersprachlicher Ergänzungsunterricht, sofern er in Schulen 


stattfinden, nicht der Schulaufsicht unterliegen. Vielmehr unterliegen alle Angebote mit 


erkennbar schulischem Charakter der Schulaufsicht. 


 


Zu Nummer 5 (§ 12): 
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Dieser Satz muss gestrichen werden, da der neue Rahmenlehrplan nicht mehr einer Schul-


stufe zugeordnet ist, sondern überall da gilt, wo Unterricht in der Jahrgangsstufe 5 und 6 


stattfindet. 


 


Zu Nummer 6 (§ 19): 


Siehe Begründung zu Nummer 2. Die Streichung in Absatz 4 wird vorgenommen, da die 


bisherige Regelung missverständlich ist. Kurzkontrollen werden insbesondere in praktischer 


Form im Fach Sport in besondere Weise permanent durchgeführt. 


 


Zu Nummer 7 (§ 20): 


In Absatz 4 wird klargestellt, dass eine Zeugnisnote nicht nur bei 6 Wochen kontinuierlicher 


Teilnahme, sondern auch bei mindestens achtwöchiger Teilnahme am Unterricht erfolgen 


kann. Diese Regelung war bisher nur in einem Schreiben der Schulaufsichtsbehörde vom 


10.3.2009 über die „Verbindliche Auslegung der Regelungen zur Bildung einer Zeugnisnote 


bei nicht kontinuierlicher Teilnahme am Unterricht“ an die Schulen übermittelt worden und 


soll nun in die Verordnungstexte aufgenommen werden. Zeitgleich wird diese Regelung in 


die Grundschulverordnung aufgenommen. Außerdem wird in Absatz 5 eine Härtefallregelung 


aufgenommen, die es ermöglicht, dass jemand, der aus nicht zu vertretenen Gründen 


(insbesondere gesundheitliche Gründe) im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe keine 


Zeugnisnote erhalten hat, trotzdem eine Jahrgangsnote erhalten kann. In  Absatz 6 erfolgt 


eine Wortlautänderung, um Missverständnisse aufgrund des neuen Rahmenlehrplans, der 


von Niveaustufen spricht, und der Umbenennung der G- und E-Niveaus in § 27 zu 


vermeiden. Mit „Anforderungsniveau“ ist immer das der Leistungsdifferenzierung iSd § 27 


gemeint. Der Inhalt des neuen Absatzes 8 ergibt sich aus dem neuen Rahmenlehrplan, der 


für die jeweiligen Jahrgangsstufen an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien 


ausweist, welche Niveaustufen Grundlage der Bewertung sein sollen. Hierbei wurden 


Sonderregelungen für später einsetzende moderne Fremdsprachen sowie Unterricht in 


Chinesisch und Japanisch getroffen. 


 


Zu Nummer 8 (§ 21): 


Die Regelungen für die Ausweisung der Niveaustufe des Gemeinsamen Europäischen Refe-


renzrahmens  in der ersten und zweiten Fremdsprache werden modifiziert. Welche Niveau-


stufe auf dem Zeugnis einzutragen ist, ergibt sich aus der neuen Anlage 6. 


 


Zu Nummer 9 (§ 27): 
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Um eine Verwechslung der im neuen Rahmenlehrplan verwendeten Bezeichnung der Ni-


veaustufen  A-G (siehe Nummer 7) mit der bisherigen Bezeichnung „G-Niveau“ bzw. „E-


Niveau“ zu vermeiden, wurden diese Begriffe umbenannt, von „E-Niveau“ in „ER-Niveau“ 


und „G-Niveau“ in „GR-Niveau“. Als Angleichung an die neuen Begriffe wurde auch „E-Kurs“ 


in „ER-Kurs“ bzw. „G-Kurs“ in „GR-Kurs“ geändert. 


 


Zu Nummer 10 (§ 28): 


Bei der Änderung in Absatz 2 handelt es sich um eine Anpassung der Fächerbezeichnungen 


und Neueinführung von Fächern aufgrund des neuen Rahmenlehrplans. 


 


Zu Nummer 11 (§ 30): 


Bei der Änderung in Absatz 2 handelt es sich um eine Anpassung der Fächerbezeichnungen 


und Neueinführung von Fächern aufgrund des neuen Rahmenlehrplans. 


Der neue Absatz 3 setzt die im „Landeskonzept Berufs- und Studienorientierung“ aus dem 


Jahr 2015 geforderte Verpflichtung der Gymnasien, in den Jahrgangsstufen 8 bis 10 ein An-


gebot zur Berufs- und Studienorientierung zu implementieren, um. 


 


Zu Nummer 12 (§ 32): 


Hinsichtlich der Anpassung der Begriffe „GR-Niveau“ siehe Begründung zu Nummer 9. Die 


Anpassung des Begriffs „Wirtschaft-Arbeit-Technik“ ergibt sich aus der Neubezeichnung im 


neuen Rahmenlehrplan. 


 


Zu Nummer 13 (§ 33): 


Siehe Begründung zu Nummer 2. 


 


Zu Nummer 14 (§ 39): 


Siehe Begründung zu Nummer 2. 


 


 


Zu Nummer 15 (§ 44): 


Siehe Begründung zu Nummer 9. 
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Zu Nummer 16 (§ 48): 


Siehe Begründung zu Nummer 9. Aus Klarstellungsgründen wird die Festlegung, dass der 


Durchschnittswert aus allen Fächern mit einer nicht gerundeten Stelle nach dem Komma 


ausgewiesen werden muss, in die Verordnung mit aufgenommen. 


 


Zu Nummer 17 (§ 49): 


Die Übergangsregelung ist notwendig, da diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im 


Schuljahr 2017/2018 die Jahrgangsstufe 10 besuchen, noch nicht nach dem neuen Rah-


menlehrplan unterrichtet werden. Der Rahmenlehrplan gilt ab dem Schuljahr 2017/2018 für 


die Jahrgangsstufen 1 bis 9, ab dem Schuljahr 2018/2019 für die Jahrgangsstufen 1 bis 10. 


 


Zu Nummer 18 (Anlage 1): 


Die Fächerbezeichnung musste aufgrund der Bezeichnung im neuen Rahmenlehrplan an-


gepasst werden. 


 


Zu Nummer 19 (Anlagen 2 bis 3): 


Die Fächerbezeichnung musste aufgrund der Bezeichnung im neuen Rahmenlehrplan an-


gepasst werden. 


 


Zu Nummer 20 (Anlage 4): 


Es handelt sich um eine Sonderregelung für den Fall, dass der Wahlpflichtunterricht eine 


Fremdsprache ergänzt; hier soll die Anzahl der zu schreibenden Klassenarbeiten reduziert 


werden. 


 


Zu Nummer 21 (Anlage 5): 


Es handelt sich um eine Anpassung an die neuen Begriffe in § 27 (siehe Begründung zu 


Nummer 9). 


 


Zu Nummer 22 (Anlage 6): 
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Die neue Anlage 6 ermöglicht die Ausweisung der Niveaustufe des Gemeinsamen Europäi-


schen Referenzrahmens gemäß § 21 Absatz 5. 
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Fachgespräch LEA AG Gymnasium 26. 06.2017  S. 6 / 6 

Herr Freese kündigt an, dass er zu November als Schulleiter zurück an ein Gymnasium (in 

Charlottenburg-Wilmersdorf) wechseln werde und daher nicht mehr als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen werde. Eine Nachfolge bei SenBJF sei derzeit noch nicht bekannt. 

Es wird vereinbart, dass die AG-Sprecher im Dialog mit Herrn Freese bzw. einem 

Nachfolgeansprechpartner je nach Verfügbarkeit zu einem neuen Termin im Herbst einladen. 

Herr Semler dankt als AG-Sprecher beiden Referenten sowie Herrn Freese für die stets 

hervorragende Kooperation und Auskunftsbereitschaft. 

TOP 6 – Wahl der AG-Sprecher (gemäß GO des LEA) 

Gemäß Geschäftsordnung (GO) des LEA (siehe Anlage4), § 9.2 müssen die Arbeitsgruppen alle zwei 

Jahre einen oder maximal zwei (gleichberechtigte) Sprecher/innen wählen, von denen mindestens 

eine(r) (ordentliches oder stellvertretendes) LEA-Mitglied sein muss. Für den zweiten Sprecher sieht 

die GO keine Einschränkungen vor (so muss ein Kandidat z.B. kein Elternvertreter sein). Die 

Amtsdauer der AG-Sprecher beträgt zwei Jahre, eine Wiederwahl ist uneingeschränkt möglich.  

Die letzte Wahl erfolgte am 05.03.2015, daher steht nun turnusgemäß die nächste Wahl auf der 

Agenda. 

Aus den Reihen der AG stellen sich zur Wahl und werden in offener en-bloc-Wahl einstimmig 

gewählt: 

 Sebastian Claudius Semler (Charlottenburg-Wilmersdorf, Elternvertreter Goethe-Gymnasium) – 

ordentl. LEA-Mitglied  –  [Wiederwahl] 

 Dagmar Stoye (Marzahn-Hellersdorf) – Nicht-LEA-Mitglied –  [Neuwahl] 

Die Wahl muss vom LEA auf seiner nächsten Sitzung noch bestätigt werden und gilt für 2 Jahre.5 

 

Protokoll: Sebastian C. Semler (Sprecher AG Gymnasium LEA) 

                                                           
4
 Fassung vom 13.05.2016, siehe auch http://www.leaberlin.de/geschaeftsordnung  

5
 Die Bestätigung der Wahl durch den LEA ist auf dessen Sitzung vom 30.06.2017 erfolgt. 

http://www.leaberlin.de/geschaeftsordnung



Geschäftsordnung für den Landeselternausschuss Berlin 


Präambel  


Die Aufgaben des Landeselternausschusses sind gemäß § 114 Schulgesetz die Wahrnehmung der 
Interessen der Eltern sowie die Vorbereitung und Koordinierung der Arbeit des Landesschulbeirates. 


1 ‐ Allgemeines  


Der Landeselternausschuss gibt sich gemäß §116 Abs. 7 Schulgesetz für seine Arbeit die 
nachstehende Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung kann jeweils mit einfacher Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder gemäß §116, Abs. 4 Schulgesetz geändert werden. Die 
Änderungsanträge müssen den Mitgliedern mit der ordentlichen Einladung zugehen. 
  
Die Geschäftsordnung soll jährlich, vorzugsweise auf der konstituierenden Sitzung, auf erforderliche 
Änderungen überprüft werden. 
  


2 ‐ Mitglieder 


1. Der Landeselternausschuss ist zusammengesetzt aus jeweils zwei von den 
Bezirkselternausschüssen entsandten Vertreter_innen.  


2. Neben den ordentlichen Mitgliedern aus den Bezirkselternausschüssen sind gemäß §110, Abs. 2 
Satz 2 die zwei gemäß Schulgesetz gewählten Vertreter_innen von Schulen in freier Trägerschaft 
beratende Mitglieder des LEA. Diese beratenden Mitglieder des Landeselternausschusses haben 
Rede‐ und Antragsrecht, kein aktives und passives Wahlrecht und sind nicht 
abstimmungsberechtigt. 


3 ‐ Einberufung  


1. Der Landeselternausschuss wird von seiner/seinem Vorsitzenden, bei deren/dessen 
Verhinderung von einem stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Einladung 
einschließlich der vorläufigen Tagesordnung und der zu beratenden Anträge ist spätestens 
sieben Tage vor der Sitzung an die Mitglieder und Stellvertreter abzusenden. Es reicht die 
elektronische Form aus. 


2. Die Anmeldungen von Tagesordnungspunkten müssen spätestens bis Sitzungsbeginn eingereicht 
werden. 


4 ‐ Sitzungszeiten und Sitzungsort  


1. Die Sitzungen sollen grundsätzlich einmal im Monat außerhalb der Ferien an einem zentralen, 
gut erreichbaren Ort stattfinden.  


2. Spätestens bis zur letzten Sitzung im Kalenderjahr erhalten die Mitglieder die vorläufige 
Terminplanung für das nächste Kalenderjahr. 


3. Die Sitzungen beginnen grundsätzlich um 19:30 und enden grundsätzlich um 23:00. 


5 ‐ Teilnahme  


1. Die Mitglieder des Landeselternausschusses sollen an dessen Sitzungen teilnehmen. Im 
Verhinderungsfall ist der Vertreter/die Vertreterin unverzüglich vom verhinderten Mitglied zu 
informieren.  


2. Stellvertretende Mitglieder sollten nach Möglichkeit an den Sitzungen teilnehmen. Sie haben 
Rederecht. 







3. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Gäste können teilnehmen, soweit der LEA mit 
Zweidrittelmehrheit, der anwesenden Mitglieder dem zustimmt. 


6 ‐ Tagesordnung und Anträge 


1. Die Tagesordnung wird unter Berücksichtigung der beantragten Tagesordnungspunkte von der 
bzw. vom Vorsitzenden vorgeschlagen. Nicht berücksichtigte, fristgemäß beantragte 
Tagesordnungspunkte sind in einer Anlage zur Tagesordnung auszuweisen; Hinweise zu einer 
Berücksichtigung auf einer späteren Sitzung sollten aufgenommen werden. 


2. Zu Beginn der Sitzung beschließt das Gremium über die endgültige Tagesordnung. Die gemäß §3 
zu den Sitzungen von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden eingeladenen Referentinnen und 
Referenten bedürfen im Falle der Beschlussfassung des jeweiligen Tagesordnungspunktes keiner 
Zustimmung des Landeselternausschusses. 


3. Anträge müssen bis zu zehn Tagen vor der Sitzung schriftlich unter Angabe des Antragsstellers 
und des Antragsgegenstandes beim Vorsitzenden/der Vorsitzenden oder der Geschäftsstelle des 
Landeselternausschusses eingereicht werden. Darüber hinaus können zu Beginn der Sitzung 
Dringlichkeitsanträge gestellt werden, die schriftlich den Mitgliedern als Tischvorlage vorliegen 
müssen. Sie müssen unter dem Punkt Anträge in der Tagesordnung behandelt werden, wenn zu 
Beginn der Sitzung die Dringlichkeit mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder 
festgestellt wurde.  


 


7 ‐ Sitzungsverlauf und Antragsberatung 


1. Der/Die Vorsitzende oder sein/ihr Stellvertreter bzw. seine/ihre Stellvertreterin eröffnet, leitet 
und schließt die Sitzung des LEA. Er/Sie stellt vor Eintritt in die Tagesordnung fest, ob die Sitzung 
ordnungsgemäß einberufen wurde und der LEA beschlussfähig ist. 


2. Auf Antrag kann das Rederecht zu einzelnen Tagesordnungspunkten auch Gästen mit einer 2/3 
Mehrheit der Anwesenden gewährt werden. (Verweis aufs §116.2) 


3. Antragsberatung: Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder Anträgen wird zunächst 
demjenigen das Wort erteilt, der den Tagesordnungspunkt beantragt bzw. den Antrag gestellt 
hat. Über die einzelnen Tagesordnungspunkte und Anträge findet eine Aussprache statt. Das 
Wort wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen von der Sitzungsleitung erteilt.  


4. Zur Geschäftsordnung soll das Wort sofort erteilt werden, wenn es nicht schon anderen 
Sitzungsteilnehmern erteilt oder eine Abstimmung eingeleitet wurde. Dabei darf nur ein Redner 
bzw. eine Rednerin für und einer/eine gegen den Antrag sprechen. Erfolgt keine Gegenrede, ist 
der Antrag so beschlossen. Anträge zur Geschäftsordnung beziehen sich auf Schluss der Debatte, 
sofortige Abstimmung, Begrenzung der Redezeit, Schließen der Rednerliste. 


5. Die Redezeit kann durch Beschluss beschränkt werden. Der/Die Vorsitzende bzw. die 
Sitzungsleitung kann Rednern bzw. Rednerinnen, die nicht zur Sache sprechen, nach zweimaliger 
Ermahnung das Wort entziehen. Sie dürfen zum gleichen Tagesordnungspunkt das Wort nicht 
mehr erhalten.  


8 ‐ Abstimmungen, Beschlussfähigkeit, Beschlüsse  


1. Über Anträge wird offen abgestimmt. Es gelten die Abstimmungsvorschriften gemäß §116 Abs. 4 
Schulgesetz. Abstimmungen sind auf Verlangen eines Viertels der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder geheim durchzuführen. 


2. Der Landeselternausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Sitzungsleitung hat das Recht und auf Antrag 
eines stimmberechtigten Mitglieds die Pflicht, vor Abstimmungen die Beschlussfähigkeit 
festzustellen.  


3. Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort nach Rede und Gegenrede abzustimmen.  







4. Änderungsanträge sind schriftlich bei der Sitzungsleitung einzureichen. Über Änderungsanträge 
ist vor dem Hauptantrag abzustimmen; liegen mehrere Anträge vor, so wird über den am 
weitest gehenden zuerst abgestimmt. Die Reihenfolge ist vor der Abstimmung bekanntzugeben. 
Vor der Abstimmung sind die jeweiligen Änderungsanträge noch einmal zu verlesen.  


5. Nach der Abstimmung gibt die Sitzungsleitung das Ergebnis bekannt.  


9 ‐ Arbeitsgemeinschaften 


Der LEA wünscht sich Arbeitsgemeinschaften, die im Sinne guter Sacharbeit selbstverantwortlich und 
eigenständig zu ihrem Thema recherchieren und informelle Gespräche führen, sodass die AG ihr 
Thema sachgerecht bearbeiten und dem LEA entsprechend informativ vorstellen kann. 
 
1. Der Landeselternausschuss kann Arbeitsgemeinschaften zu verschiedenen, die Elternschaft 


interessierenden, schulisch relevanten Fragestellungen und bildungspolitischen Themen durch 
Beschluss initiieren und auflösen. Die Arbeitsgemeinschaften bilden Diskussionsforen zu den 
einzelnen Fachthemen, die jedem offensteht. 


2. Eine AG schlägt aus ihren Reihen max. zwei Personen als AG‐Sprecher_innen vor. Davon muss 
mindestens eine Person ordentliches oder stellvertretendes LEA‐Mitglied sein. Der LEA 
beschließt die AG‐Sprecher_innen unter Berücksichtigung der Vorschläge der AG. 
Die Amtsdauer der gewählten AG‐Sprecher_innen beträgt zwei Jahre. Die Beschlussfassung über 
die AG‐Sprecher_innen erfolgt zur konstituierenden Sitzung des LEAs. 


3. Der LEA wird von der AG im Rahmen eines festen und wiederkehrenden Tagesordnungspunktes 
auf seinen Sitzungen über Aktuelles aus der AG informiert. Darüber hinaus kann die AG 
Positionspapiere erarbeiten, um den Wissenstand, das Vorgehen und die Ziele der jeweiligen AG 
darzustellen. Die AG kann Beschlussvorlagen erarbeiten und in den LEA über ein Mitglied des 
LEAs einbringen. 


4. Eine AG darf keine Pressemitteilung, Beschlüsse, Positionspapiere, Meinungsbilder oder 
ähnliche Drucksachen eigenständig veröffentlichen oder öffentliche Veranstaltungen (z. B. 
Podiumsdiskussion) durchführen. In den AG‐Sitzungen wird öffentlich diskutiert. Dabei ist jedoch 
deutlich zu machen, dass mündliche oder schriftliche Meinungsäußerungen ohne 
entsprechenden Beschluss des LEA diesem nicht zugerechnet werden können. Die 
Veröffentlichung erfolgt über den Vorstand bzw. der die Geschäftsstelle und bedarf zuvor eines 
Beschlusses des LEAs. In dringenden Fällen entscheidet der Vorstand über die Veröffentlichung 
oder die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen. Werden Beschlüsse durch den LEA 
erzielt, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Thema der AG stehen, so ist die AG daran 
gehalten, diese Beschlüsse in der Öffentlichkeit auch so zu vertreten. 


5. Wenn der Vorstand Veröffentlichungen tätigt, z. B. durch Pressemitteilungen, die den 
Fachbereich der AG betreffen, wird der AG die Möglichkeit gegeben, sich bei der Erstellung zu 
beteiligen. 


6. Die Einladung zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft ergeht an die LEA‐Mitglieder und die 
Mitglieder der jeweiligen AG. Die AGs müssen sich mindestens einmal pro Kalenderjahr treffen. 
Die Erstellung, Pflege und Weitergabe eines AG‐E‐Mail‐Verteilers liegt bei der AG. Die Einladung 
an die LEA‐Mitglieder erfolgt über die Geschäftsstelle. Die Einladung enthält Ort, Zeit und 
Tagesordnung der AG‐Sitzung. Externe Fachleute und Referent_innen können zu den AG‐
Sitzungen hinzugezogen werden. Eventuell entstehende Kosten sind mit dem LEA‐Vorstand 
abzustimmen. 


10 ‐ Wahlen der Delegierten für den Bundeselternrat (BER) 


1. Der Landeselternausschuss wählt in der konstituierenden Sitzung jedes ungeraden Jahres aus 
dem Kreise ordentlichen oder stellvertretenden LEA‐Mitglied je einen Delegierten und je einen 
stellvertretenden Delegierten für alle jeweils zu besetzenden Ausschüsse des Bundeselternrates.  







2. Die Amtszeit der BER‐Delegierten beläuft sich auf 2 Jahre.  
Scheidet ein Mitglied vorher aus dem LEA aus, so ist auch seine Amtszeit im BER beendet und es 
muss dementsprechend für die restliche Amtsdauer nachgewählt werden.  


3. Sollten bei der Wahl Delegiertenpositionen aus dem Kreis ordentlichen und stellvertretenden 
LEA‐Mitglieder nicht besetzt werden können, so werden die frei bleibenden Positionen zur 
darauffolgenden LEA‐Sitzung zur Wahl ausgeschrieben. Hier können dann auch beratende LEA‐
Mitglied gewählt werden.  


4. Die BER‐Delegierten berichten in regelmäßigen Abständen dem LEA zum Stand ihrer Arbeit in 
den BER‐Ausschüssen. 


11 – Homepage & soziale Medien 


1. Der Vorstand oder ein anderes vom Gremium beauftragtes Mitglied des 
Landeselternausschusses betreibt im Auftrag des LEA zur Öffentlichkeitsarbeit eine Homepage 
und weitere soziale Medien. Mit Ende der Amtszeit der Vorsitzenden/des Vorsitzenden bzw. des 
o.a. Beauftragten endet dessen Auftrag. Rechte an und Verantwortung für diese Seite gehen 
vom Vorsitzenden/der Vorsitzenden bzw. Beauftragten auf den/die jeweils nächste(n) über. 
Dieses gilt auch für die ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten. 


2. Der Datenschutz und das Recht am eigenen Bild so wie die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen 
müssen gewahrt werden. Es dürfen keine Abbildungen von Personen ins Internet gestellt 
werden, ohne dass die abgebildeten Personen dem ausdrücklich und widerruflich schriftlich 
zugestimmt haben. Dabei ist für Homepage und weitere soziale Medien jeweils eine gesonderte 
Zustimmung erforderlich. Zustimmungsbedürftig ist auch das öffentliche Zugänglichmachen von 
privaten Kontaktdaten wie E‐Mail‐Adresse oder Telefonnummer. Das öffentliche 
Zugänglichmachen von Sitzungsprotokollen im Internet ist nicht zulässig. 


3. Gemäß § 5 Telemediengesetz ist die für den Inhalt des Informationsangebotes verantwortliche 
Person zu benennen, eine Möglichkeit zur elektronischen Kontaktaufnahme zu ihr vorzusehen 
und die Aufsichtsbehörde (aktuell: SenBJW) zu benennen. 


12 ‐ Niederschrift  


1. Über die Sitzungen werden Protokolle geführt. Wenn kein Mitglied die Protokollführung 
übernimmt, bestimmt der/die Vorsitzende den Protokollführer bzw. die Protokollführerin; alle 
Mitglieder (inklusive der beratende) sind dabei im Wechsel der Bezirke heranzuziehen.  


2. Die Protokolle sollen grundsätzlich Angaben über den Ort und den Tag der Sitzung, die Namen 
der anwesenden Mitglieder, den behandelten Gegenstand und die dazu gestellten Anträge 
sowie die gefassten Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse enthalten. Bis zur Genehmigung 
des Protokolls kann das Gremium Änderungen und Ergänzungen beschließen, die in das 
genehmigte Protokoll aufgenommen werden müssen. Die gewünschten Änderungen sind 
schriftlich an den Protokollanten zu richten. 


3. Mitglieder und Stellvertreter des Landeselternausschusses erhalten Abschriften des Protokolls. 
Die Protokolle sollen in der Geschäftsstelle einsehbar sein und archiviert werden. 


4. Vertrauliche Protokollinhalten dürfen gemäß § 122 Abs. 2 Satz 2 Schulgesetz nur von den 
Mitgliedern des Gremiums eingesehen werden. Vertraulich ist, was gemäß Beschluss des LEAs 
vertraulich zu behandeln ist (§ 120 Absatz 3 des Schulgesetzes). 


 
 
Einstimmig geändert auf der LEA‐Sitzung am 13.05.2016 
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